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steller hat sich mit der Motion, so wie sie vorgelegt
wird, einverstanden erklärt.

Gitermann, Berichterstatter: Die Kommission
schlägt Ihnen eine Motion vor, nach der der Bundes-
rat eingeladen wird, sofort Verhandlungen aufzu-
nehmen mit dem Ziel, die Lizenzherstellung aus-
ländischer Flugzeuge zu erwerben und ganz allge-
mein die Frage der Herstellung ausländischer Flug-
zeuge in der Schweiz zu untersuchen. Ausserdem
wird der Bundesrat ersucht, eine ständige Planungs-
stelle zu schaffen, deren Aufgabe es wäre, Möglich-
keiten der Beschaffung von Luftwaffen für die Ar-
mee zu untersuchen. Ich möchte Sie vor allem bit-
ten, den zweiten Teil der Motion gutzuheissen. Der
zweite Teil der Motion ist notwendig, weil man ein-
gesehen hat, dass nur eine ständige, systematische
Verfolgung der neusten Fortschritte auf dem Ge-
biete des Flugzeugbaues die Möglichkeit gibt, den
Neuerungen wirklich zu folgen.

Der erste Teil der Motion ist selbstverständlich.
Wir haben ja für die Herstellung ausländischer
Flugzeuge immerhin die Lizenzanfertigung in Aus-
sieht genommen, und das soll nun durch diese
Motion auch erreicht werden.

M. Bonvitl, rapporteur: Le nouveau texte de la
motion proposé par la commission et que vous avez
reçu ce matin comprend les propositions de notre
collègue, M. Bringolf. Celui-ci demande que l'on
passe immédiatement à la préparation de la fabri-
cation d'avions sous licence.

Ce nouveau texte comprend également les pro-
positions de M. Glasson, priant le Conseil fédéral
de nous renseigner sur l'effort complémentaire à
l'effort des avions suisses en ce qui concerne la dé-
fense et le combat aérien; il s'agit de savoir com-
ment, au-dessus du plafond des P-16, des Venom et
des Hunter, nous aurons la possibilité d'intervenir
sans recourir à des intercepteurs. On va, en effet,
vers la possibilité de faire accomplir ce travail d'in-
terception par des machines, sans engagement
d'êtres humains, car il semble actuellement que les
chasseurs vont être remplacés par des fusées télé-
guidées et une DCA renforcée.

En troisième lieu, la motion demande qu'en
cette matière, qui évolue si rapidement, on travaille
avec une certaine méthode et un effort continu. Si
nous avons eu des situations difficiles dans ce pro-
blème d'acquisition d'avions, cela provient beau-
coup du fait qu'avant le seuil du travail de la corn-
mission de défense nationale, le travail de prépara-
tion, lui, n'avait pas été fait de façon méthodique et
satisfaisante. Personnellement, avant l'acquisition
des Hunter, je pensais que nous devions exiger que
l'on fît, préalablement, des comparaisons qui respec-
tent l'unité de lieu, l'unité de temps et l'unité de
pilotage; ce sont là trois éléments de base qui per-
mettent, quand on a défini la qualité de l'avion à
acquérir, d'établir des comparaisons utiles, valables
et scientifiquement indiscutables, grâce à des me-
sures exactes. Il faut suivre aussi l'évolution qui
s'accomplit dans le monde entier. Il faut donc avoir
une «équipe du plan», qui soit prête à proposer des
variantes aux problèmes qui surgissent successive-
ment pour l'armée dans ce domaine du combat
aérien (avions, DCA, téléguidés etc.).

C'est pourquoi la commission a fait siennes les
trois propositions présentées respectivement par
M. Bringolf, M. Glasson et un autre de ses1 membres
et les a fondues dans le texte que vous avez sous les
yeux. Nous vous proposons de les accepter, ce qui
nous permettra de travailler, à l'avenir, dans de
meilleures conditions que jusqu'à maintenant.

M. Chaudet, conseiller fédéral : Au nom du Con-
seil fédéral je déclare accepter cette motion. Elle
correspond à nos intentions. Nous ferons appel à
une commission d'experts et nous vous présenterons
un rapport sur le résultat de son travail. Par ailleurs,
l'étude permanente du plan entre aussi dans les
projets du Département militaire. C'est la raison
pour laquelle nous acceptons la motion.
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44-Stnnden-Woche
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Antrag der Kommission
Eintreten auf die Vorlage. Volk und Ständen

wird die Verwerfung des Volksbegehrens beantragt.

Antrag Münz
Volk und Ständen wird die Annahme des Volks-

begehrens beantragt.

Antrag Leuenberger
Rückweisung des Berichtes und Beschlussesent-

wurfes an die Kommission mit dem Auftrag, einen
Gegenentwurf auszuarbeiten.

.Wortlaut der Motion Vontobe!
(vom 5. März 1957)

Der Bundesrat wird eingeladen, den eidgenös-
sischen Räten eine Vorlage zu unterbreiten über die
gesetzliche Verankerung der 44-Stunden-Woche, um
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damit insbesondere auch die Einführung der 5-Tage-
Woche zu erleichtern.

Mi tun t e r ze i chne r : Bosch, Gfeller-Basel, Jaeckle,
Münz, Schmid Rudolf, Trüb. (6)

Proposition de la commission
Passer à la discussion des articles du projet.

Le peuple et les cantons sont invités à rejeter
l'initiative.

Proposition Münz
Le peuple et les cantons sont invités à accepter

l'initiative.

Proposition Leuenberger
Renvoyer le rapport et le projet d'arrêté à la

commission avec mission d'élaborer un contre-
projet.

Texte de la motion Vontobel
(du 5 mars 1957)

Le Conseil fédéral est invité à soumettre aux
Chambres un projet de loi instituant la semaine de
44 heures, afin de faciliter notamment l'introduction
de la semaine de cinq jours.

Cosignataires: Bosch, Gfeller-Bâle, Jaeckle, Münz,
Schmid Rudolf, Trüb. (6)

Berichterstattung - Rapports généraux

Jaquet, Berichterstatter: Das vom Landesring
der Unabhängigen im September 1955 eingereichte,
von etwas über 60 000 Stimmberechtigten unter-
zeichnete Volksbegehren für die 44-Stunden-Woche
bezweckt, eine Verkürzung der Arbeitszeit durch
Aufnahme eines Verfassungszusatzes in folgender
Weise herbeizuführen: In Artikel 34, Absatz l der
Bundesverfassung, der dem Bunde die Befugnis er-
teilt, Bestimmungen über die Arbeitszeit in den
Fabriken aufzustellen, soll folgender Satz eingefügt
werden: „Die ordentliche Arbeitszeit darf 44 Stun-
den in der Woche nicht überschreiten." Als Über-
gangsbestimmung wird beigefügt, dass die neue
Bestimmung ein Jahr nach Annahme in der Volks-
abstimmung in Kraft zu treten hat. Gleichzeitig
gilt Artikel 40, Absatz l, des Fabriksgesetzes, auf
diesen Zeitpunkt hin als abgeändert.

Bei unserer Stellungnahme zu dieser Initiative
ist es notwendig, zwei Dinge voneinander zu trennen.
Es sind dies die grundsätzliche Haltung zum Pro-
blem der Arbeitszeitverkürzung einerseits und der
zur Erreichung dieses Zieles einzuschlagende Weg
anderseits. Die Bemühungen, der zeitlichen Bean-
spruchung der menschlichen Arbeitskräfte Grenzen
zu setzen, gehen auf die Frühzeit der industriellen
Entwicklung in der Schweiz zurück. Das ursprüng-
liche Ziel bestand darin, die übermässige Ausnüt-
zung des Arbeiters in der Fabrik zu verhindern und
seine Gesundheit vor Schädigungen zu bewahren.
Durch die im Jahre 1920 in Kraft getretene ge-
setzliche Regelung der Normalarbeitszeit in den
Fabriken mit 48 Stunden in der Woche, die heute
noch Geltung hat, ist, soweit gesundheitlicher
Schutz in Frage steht, dieses Ziel weitgehend er-
reicht worden. Heute kann bei der Normalarbeits-
zeit kaum mehr von einer Beeinträchtigung der
körperlichen Leistungsfähigkeit des Arbeiters ge-
sprochen werden.

Naüonalral - Conseil national 19SS

Die Bestrebungen, eine weitere Verkürzung der
Arbeitszeit in die Wege zu leiten, entspringen der
Überlegung, <dass die durch die Fortschritte der
Technik gesteigerte Produktivität dem Menschen,
der hiezu beiträgt, vermehrt Zeit zur Entspannung
bieten müsse. Mit ändern Worten ausgedrückt: Der
Arbeiter und Angestellte soll an dem durch die
Industrialisierung herbeigeführten Wohlstand durch
verlängerte Freizeit vermehrten Anteil nehmen
können und auf verschiedenen Gebieten, die das
Leben lebenswert machen, in erhöhtem Masse in
den Genuss der Errungenschaften der neuzeit-
lichen Technik gelangen. Dabei wird immer wieder
hervorgehoben, dass die zunehmende Arbeitsteilung
innerhalb des Betriebes den Menschen dem End-
erzeugnis seiner Arbeit gegenüber immer mehr .ent-
fremdet. Die mit der Rationalisierung zwangs-
läufig verbundene Eintönigkeit schafft vielfach
einen geistigen Zustand, der ermüdender wirken
kann als harte körperliche Arbeit.

Es ist unmöglich, in der Zeit eines durch die
Technik geförderten industriellen Umbruches mit
objektiv-em Massstab zu ermitteln, in welchem Aus-
masse die neuzeitliche Arbeitsmethodik der Ge-
währung erhöhter Freizeit ein Gegengewicht finden
muss.

Der Gedanke einer Herabsetzung der Arbeitszeit
findet auch im Lager der Arbeitgeber keine grund-
sätzlichen Gegner, dies um so mehr, als durch die
seitens führender Industrieländer vorgenommene
Herabsetzung der wöchentlichen Arbeitsdauer die
Befürchtung der Beeinträchtigung der Wettbe-
werbsfähigkeit für das schweizerische Produkt auf
den ausländischen Märkten in den Hintergrund
treten kann.

Es wäre wenig sinnvoll, die Möglichkeit einer
Herabsetzung der Arbeitszeit in der Schweiz unter
Loslösung von den gegenwärtig in unserem Lande
herrschenden Wirtschaftsbedingungen zu erörtern.
Dabei gilt es zunächst einmal festzustellen, dass ein
namhafter Teil unserer Bevölkerung in der Land-
wirtschaft und im Gewerbe tätig ist. Wenn ein
einzig auf das Erzeugnis seiner Arbeit angewiesenes
Land, wie die Schweiz, eine Herabsetzung der
Arbeitszeit in die Wege leitet, so darf die Gesamt-
produktivität der Volkswirtschaft nicht darunter
leiden. Nur unter dieser Voraussetzung kann ver-
mieden werden, dass an Stelle vermehrten Wohl-
standes die Verarmung tritt. Die Erhöhung der
Produktivität lässt sich in der Industrie leichter
herbeiführen als in der Landwirtschaft und im
Gewerbe. Die Möglichkeiten, die für den Bauern und
den Handwerker auf dem Gebiete der Rationalisie-
rung bestehen, sind bestimmt noch nicht ausge-
schöpft. Die mancherlei Hindernisse, die sich aber
der Verwirklichung solcher Bestrebungen ent-
gegensetzen, führen dazu, dass auf wichtigen Ge-
bieten wirtschaftlicher Betätigung des Schweizer-
volkes ein Abbau der Arbeitsdauer ohne eine Ver-
teuerung der Erzeugnisse der Landwirtschaft und
des Gewerbes nicht möglich wäre, wenn die ange-
bahnte Entwicklung ohne einen zeitlich ruhigen
Ablauf vor sich gehen müsste.

Es ist wichtig, in diesem Zusammenhang hervor-
zuheben, dass eine Herabsetzung der Arbeitszeit
nicht denkbar ist, ohne dass der Lohnempfänger
sein bisheriges Einkommen ungeschmälert weiter-
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bezieht. Es nützt aber wenig, auf der einen Seite
diese Forderung als richtig anzuerkennen und auf
der ändern die Hand zu bieten, durch eine über-
stürzte Senkung der Arbeitsdauer eine Steigerung
der Lebenshaltung und eine damit verbundene Ab-
wertung des Arbeitseinkommens herbeizuführen.
Solange der gegenwärtige Beschäftigungsgrad für
die schweizerische Wirtschaft anhält, kann überall
dort, wo die Produktivität nicht durch technische
Mittel gesteigert werden kann, ein Ausgleich für die
normale Arbeitsdauer nur durch Leistung von Über-
stunden geschaffen werden. Der wenig aussichts-
volle Weg, in gesteigertem Masse fremde Arbeits-
kräfte ins Land zu ziehen, müsste auf lange Sicht
unserer Volkswirtschaft das Blut entziehen, und
eine auf diese Weise sichergestellte Verkürzung der
Arbeitszeit trägt den Keim der Verarmung der
ganzen Volkswirtschaft in sich. Diese Überlegungen
führen dazu, dass sich in allen Kreisen unseres
Wirtschaftslebens die Überzeugung durchgesetzt
hat, dass jede Überstürzung der Herabsetzung der
Normalarbeitszeit dem Lande schweren Schaden
bringen muss.

Die Forderung der Initianten, innert einem
Jahre die Arbeitszeit von 48 auf 44 Stunden zu
senken, missachtet die Tatsache, dass ein wirt-
schaftliches Gefüge, in dem Hunderttausende von
Menschen arbeiten, durch einen derartigen Eingriff
des Staates schwer gestört und unnötig geschädigt
würde.

Um das angestrebte Ziel einer Verkürzung der
Arbeitszeit zu erreichen, stehen zwei Wege offen:
Entweder wird die Arbeitszeit von Staates wegen
festgesetzt, oder sie wird auf Grund vertraglicher
Verständigungen zwischen Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern geordnet. Die zur Erörterung stehende
Initiative will die Arbeitszeit durch Verfassung und
Gesetz ordnen. Demgegenüber hebt der Bundesrat
in seiner Ablehnung des Volksbegehrens die Vor-
teile einer Regelung der Arbeitszeit durch Gesamt-
arbeitsverträge hervor. Dieser Auffassung schliessen
sich die Gewerkschaften an, und auf Seiten der
Arbeitgeber ist seit längerer Zeit die Erkenntnis
durchgedrungen, dass die früher bekämpften Ge-
samtarbeitsverträge zu einem • tauglichen Werk-
zeug des Arbeitsfriedens geworden sind. Bei der
Entschliessung, ob staatliche Regelung oder Ver-
ständigung unter den Parteien besser zum Ziele
führen können, wird es gut sein zu überlegen, welcher
Weg unserer schweizerischen Eigenart besser ent-
spricht. Diese besteht darin - und darauf sind wir
manchmal sehr stolz -, dass wir die Besonderheiten
der einzelnen Volksteile achten und stets nach
Lösungen streben, die auf verschieden gelagerte
Verhältnisse Rücksicht nehmen. Lässt sich mit
einer solchen staatlichen Regelung, die für die
Arbeitnehmer aller Industriezweige in den verschie- •
denen Landesteilen eine Einheitslösung schafft,
eine unserer Eigenart angepasste Ordnung herbei-
führen ? Dies wagt wohl niemand zu behaupten. Es
darf aber festgestellt werden, • dass sich in den
letzten zwei Jahrzehnten in der Schweiz ein System
verständnisvoller Zusammenarbeit zwischen Arbeit-
gebern und Arbeitnehmern herausgebildet hat, das
uns allen sehr zum Nutzen gereicht. Es ist müssig,
sich darüber zu unterhalten, ob dies auf Weisheit
und Mässigung der einen oder ändern Partei zurück-

zuführen ist oder auf die Tatsache, dass alle Schwei-
zer in die gleichen Volks- und Rekrutenschulen
gehen. Tatsache ist, dass durch die Gesamtarbeits-
verträge ein wesentlicher Teil der Arbeitsbedingun-
gen zum Nutzen beider Teile zweckentsprechend
geordnet worden ist. Dass dies oft mit sehr harten
Auseinandersetzungen verbunden ist, ändert nichts
an diesen Feststellungen, umsomehr, als wir ge-
wohnt sind, manchmal auch auf politischem Ge-
biete verschiedene Ansichten von uns zu geben.

In einer deutschen Zeitschrift war unter dem
Titel „Arbeitsfriede" kürzlich zu lesen, dass der
deutsche Bundespräsident, Theodor Heuss, schon
im Jahre 1954 auf das Beispiel des in der Schweiz
bestehenden Verständigungswillens mit folgenden
Worten hingewiesen hat: „Immer wieder, freilich
bis jetzt erfolglos, habe ich beide Teile, Arbeitgeber
und Arbeitnehmer, auf den Vertrag hingewiesen,
der im Jahre 1937 in der schweizerischen Metall-
industrie abgeschlossen wurde. Dort hat man ge-
radezu ein Modell geschaffen für den sozialen Frie-
den." Resigniert führte der deutsche Bundespräsi-
dent allerdings bei: „Aber ich weiss freilich nicht,
ob die Syndikate der Arbeitgeberverbände oder die
Sekretäre der Gewerkschaften die Reden des Bun-
despräsidenten ernst nehmen." Sie sehen: In
Deutschland zweifelt der Bundespräsident daran,
dass seine Reden ernst genommen werden - auch
ein Unterschied gegenüber der politischen Erziehung
unseres Volkes!

Im Unterschied zur Regelung durch Gesetz und
Verordnungen lässt die vertragliche Ordnung zwi-
schen den Parteien Raum für die Berücksichtigung
der bei den einzelnen Industriegruppen vorliegenden
besonderen wirtschaftlichen Bedingungen. Damit
ist Gewähr vorhanden, dass Forderungen seitens der
Arbeitnehmer, die für einen Betriebszweig berech-
tigt und durchführbar sind, nicht schemagemäss auf
einen anderen Anwendung finden, für den sie eine
untragbare Last bilden müssten. Je geschulter und
politisch reifer der Lohnempfänger ist, um so weniger
wird er mit Ansprüchen an seinen Arbeitgeber
herantreten, die sachlich nicht vertretbar sind.
Darin liegt vielleicht der tiefere Grund für den
Arbeitsfrieden in der schweizerischen Wirtschaft.
Ist ein Grund vorhanden, das System, das sich bei
uns eingebürgert hat, zu ändern, und ist die gesetz-
liche Ordnung ein tauglicher Ersatz? Die Lösung
auf gesetzlichem Wege trägt neben dem geschil-
derten Nachteil der Schematisierung den Stempel
des Ungenügens und der Halbheit. Es ist nach
schweizerischem Recht undenkbar, dass der Staat
über das Ausmass der Entlöhnungen Vorschriften
aufstellt. Arbeitsbedingung und Entgelt für die
Arbeit lassen sich wirtschaftlich nicht trennen.
Regelt aber der Staat die Arbeitszeit und die damit
zusammenhängenden Fragen, geht beim Arbeiter
ein Interesse am Gesamtarbeitsvertrag immer mehr
verloren; ein solcher Vertrag gleicht, wie in unserer
Kommission von fachkundiger' Seite dargelegt
worden ist, einem abgeräumten Christbaum.

Der Bundesrat stellt sich auf den Boden, dass
eine gesetzliche Regelung der Entwicklung nicht
vorauseilen soll, und die Kommission hat sich mit
überzeugender • Mehrheit dieser Auffassung ange-
schlossen. Ein Volksbegehren, das sich zum Ziele
setzt, auf dem Wege einer Verfassungsänderung
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eine Verkürzung der Arbeitszeit herbeizuführen,
stellt das Gegenstück zu der von allen Teilen unserer
Volkswirtschaft vertretenen Auffassung dar. Dabei
wird nicht verkannt, dass die Anpassung gesetz-
licher Bestimmungen an die im Alltag gewachsenen
Verhältnisse nach einem bestimmten Zeitpunkt
durchaus nützlich sein kann. In diesem Zusammen-
hang ist es nötig hervorzuheben, dass die gesetzliche
Arbeitszeit von 48 Stunden in der Woche in den
letzten Jahren von einer namhaften Reihe von
Industrien auf Grund geschlossener Gesamtarbeits-
verträge abgebaut worden ist. Dies betrifft insbe-
sondere die Maschinenindustrie, die Uhrenindustrie,
eine grosse Anzahl mittlerer Industrien, im Gewerbe
aber auch das Buchdruckergewerbe und das Bau-
gewerbe. Das Ausmass der auf diese Weis"e herbei-
geführten Arbeitszeitverkürzung geht aus der Bei-
lage, die Sie in der Botschaft finden, hervor. Dabei
ist zu bemerken, dass seit dieser Zusammenstellung
eine ganze Reihe weiterer Herabsetzungen der
Arbeitsdauer auf vertraglichem Wege vereinbart
worden ist. Ein Grundzug aller dieser Gesamt-
arbeitsverträge besteht im stufenweisen, auf einige
Jahre erstreckten Abbau der Dauer der wöchent-
lichen Arbeitszeit.

Die Kommission ist mit allen gegen eine Stimme
zum Schluss gekommen, dass das Volksbegehren
ungeachtet der grundsätzlichen Zustimmung zum
Gedanken der Herabsetzung der Arbeitszeit dem
Volke und den Ständen mit dem Antrag auf Ver-
werfung zu unterbreiten ist. Dieser Entschluss ist
manchem nicht leicht gefallen, weil aus dem Antrag
auf Verwerfung die Auffassung abgeleitet werden
könnte, es bestehe an und für sich eine Gegnerschaft
gegenüber einer Verkürzung der Arbeitszeit. Ent-
scheidend war, abgesehen von den formalen Män-
geln der Initiative, der Umstand, dass dem Schwei-
zervolk der von den Initianten zugemutete Weg der
Herabsetzung der Arbeitszeit von 48 auf 44 Stunden
innerhalb eines Jahres nicht zugemutet werden
kann. Eine gewisse Ähnlichkeit mit der jüngst ver-
worfenen Kartellinitiative ist unverkennbar. Auch
dort wurde der an und für sich wertvolle Gedanke,
Missbräuche der Kartelle zu bekämpfen, durch un-
erträgliche Zusatzbestimmungen ertötet.

Über die Mängel des Volksbegehrens, insbeson-
dere über die einzig den Artikel 40 des Fabrik-
gesetzes umfassende Revision, gibt die Botschaft in
allen Teilen Auskunft. Würde die Initiative ange-
nommen, wäre die im genannten Artikel geordnete
Normalarbeitszeit auf 44 Stunden zu senken. Un-
berührt blieben jedoch manche andere Bestim-
mungen, insbesondere Artikel 41, der den Bundesrat
ermächtigt, eine lohnzuschlagsfreie Arbeitszeit bis
auf 52 Wochenstunden unter bestimmten Voraus-
setzungen zu bewilligen. In der Kommission ist die
Frage der Zweckmässigkeit eines Gegenvorschlages
zur Initiative eingehend erörtert worden. Grund-
sätzlich war keine Abneigung vorhanden. Als es aber
darum ging, Inhalt und Gestaltung eines solchen
Gegenvorschlages zu erörtern, zeigten sich die
Schwierigkeiten, die im Widersinn einer verfassungs-
mässigen Ordnung der normalen Arbeitszeit eigent-
lich begründet sind.

Herr Bundespräsident Holenstein hat es auch
als unrichtig bezeichnet, einen Gegenvorschlag, der
rein deklaratorischen Charakter hat, in die Ver-

fassung aufzunehmen. In dieser Hinsicht war die
grosse Mehrheit der Kommission mit dem Vertreter
des Bundesrates einig. Es schien der Kommission
auch nicht angängig, den Bundesrat zu ersuchen,
der Kommission den Entwurf für einen Gegen-
vorschlag zur Initiative vorzulegen, ohne dass be-
stimmte Richtlinien zu dessen Ausarbeitung auf-
gestellt werden. Dieses Vorgehen ist mit 11 : 4
Stimmen gutgeheissen worden.

In der Kommission wurde zugunsten eines
Gegenvorschlages geltend gemacht, dass beim An-
trag, das Initiativbegehren einfach abzulehnen, beim
Stimmberechtigten der Eindruck aufkommen könne,
die eidgenössischen Räte hätten kein grundsätz-
liches Verständnis für die Notwendigkeit einer Ver-
kürzung der Arbeitszeit. Als Nachteil eines Gegen-
vorschlages, dessen Inhalt vorerst nicht klar um-
rissen ist, wurde ins Feld geführt, dass möglicher-
weise eine Verwirrung herbeigeführt werde, die der
ganzen Sache nur schaden könnte. Dabei musste die
Frage offen bleiben, ob allenfalls aus der Mitte des
Rates ein überzeugender Vorschlag vorgebracht
werden kann. Nach reiflicher Überprüfung ist die
Kommission zum Schlüsse gekommen, dem Antrag
des Bundesrates zu folgen und auf die Ausarbeitung
eines Gegenvorschlages zu verzichten.

Die Kommission beantragt Ihnen, das Volks-
begehren für die 44-Stunden-Woche Volk und
Ständen mit dem einfachen Antrag auf Verwerfung
zu unterbreiten. Dabei soll hervorgehoben werden,
dass die Ablehnung der Initiative keine Ablehnung
der Verkürzung der Arbeitszeit bedeutet. Die Be-
kämpfung der Initiative rnuss aus dem Grunde er-
folgen, weil die verfassungsmässige Regelung der
Arbeitszeit ohne Rücksicht auf das bestehende
Fabfikgesetz untragbare Zustände schafft und weil
vor allem die zwangsläufige Senkung der Arbeits-
dauer von 48 auf 44 Stunden innert eines Jahres
schwere Störungen innerhalb unserer nationalen
Volkswirtschaft nach sich ziehen würde.

M. Greedel, rapporteur: Votre commission s'est
réunie le 19 février dernier pour examiner le rapport
du Conseil fédéral qui vous a été soumis.

Elle a entendu un exposé introductif de M. Holen-
stein, conseiller fédéral, chef du Département de
l'économie publique, ainsi qu'un rapport complé-
mentaire de M. Zanetti, sous-directeur de l'Office
fédéral du travail.

Etant donné que l'objet en discussion suscitera .
très probablement le plus vif intérêt au sein de
l'Assemblée, il convient de rappeler brièvement les
problèmes juridiques, économiques et sociaux que
pose l'initiative populaire pour l'introduction de la
semaine de 44 heures.

L'initiative a été signée valablement par 60 500
citoyens demandant, selon le texte soumis à la
Chancellerie fédérale, le 14 septembre 1955; que :

1. L'article 34, alinéa premier, de la Constitution
fédérale soit complété par l'adjonction de la phrase
suivante: «la durée normale du travail ne doit pas
dépasser 44 heures par semaine.»

2. Dispositions transitoires: La nouvelle pres-
cription entrera en vigueur une année après son
adoption par le peuple et les cantons. Dès ce moment,
l'article 40, alinéa premier, de la loi sur les fabriques
sera considéré comme modifié en conséquence.
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Constatons d'abord qu'en droit lar Confédération
peut statuei' des prescriptions uniformes sur la
durée du travail, en vertu de l'article 34, alinéa pre-
mier, et de l'article 34ter de la Constitution fédérale.

C'est d'ailleurs en vertu de cette première dispo-
sition que la loi fédérale sur les fabriques a été élabo-
rée en son temps. Cependant, jusqu'à ce jour, la Cons-
titution ne contenait aucun chiffre limitatif quant
à la durée normale du travail.

Pour résumer la situation, on peut dire que
l'initiative aurait pour effet, si clic était acceptée par
le peuple, de réduire à 44 heures par semaine, une
année après son adoption, la durée du travail pour
tous les ouvriers soumis à la loi sur les fabriques,
mais à l'exclusion de tous les travailleurs des autres
branches de la petite industrie, de l'artisanat et du
commerce.

L'initiative aboutit purement et simplement,
dans ses conséquences pratiques, à une révision par-
tielle de la loi sur les fabriques par la modification
apportée à l'article 40 relatif à la durée du travail.
Elle ne prévoit par ailleurs aucune disposition rela-
tive à la compensation des salaires pour la réduction
de la durée du travail.

• Par son contenu, l ' init iative se caractérise comme
une initiative législative et ce n'est que parce que
notre droit ignore cette institution qu'elle a dû
revêtir la forme d'une initiative constitutionnelle.
Aussi les juristes se demanderont-ils probablement si
l'initiative est recevable de ce fait, ou s'il ne convient
pas plutôt de la rejeter comme inadmissible.

Le Conseil fédéral et votre commission ont estimé
qu'il existe plusieurs précédents, où des initiatives
constitutionnelles contenaient des dispositions im-
pliquant une modification de la législation et que
l'Assemblée fédérale a tout de même décidé de sou-
mettre au vote populaire. Dans ces conditions, votre
commission n'a pas retenu l 'argument d'irreceva-
bilité.

Par contre, elle a relevé que la simple modifica-
tion de l'article 40 de la loi sur les fabriques pour
réduire à 44 heures la durée du travail, sans modifi-
cation des autres dispositions de cette loi ayant trait
au même objet, créera la plus grande confusion dans
son application. Ainsi, la loi sur les fabriques devrait
être révisée aux articles 49, 67, 47, 53, 54 et 154,
sans compter plusieurs articles de l'ordonnance
d'exécution. Les divers articles mentionnés ont trait
aux. heures supplémentaires, au travail dans les
entreprises à deux équipes ou à trois équipes, et qui
ne sont nullement touchées par le texte de l'initia-
tive.

Le moins que l'on puisse dire est que ce texte
est mal conçu, incomplet, et qu'il nécessitera une
revision de la loi sur les fabriques afin de maintenir
la logique et l'harmonie entre l'article 40, dont on
préconise la revision, et une série d'autres articles.

Malheureusement, les auteurs de l'initiative ont
ignoré complètement tous ces problèmes.

Pourtant, ces questions de droit et de forme ne
touchent pas le fond du problème.

Votre commission s'est demandé 1. si la réduc-
tion de la durée du travail est souhaitable; 2. si elle
est économiquement supportable; 3. en cas de ré-
ponse affirmative, sous quelle forme il convient
d'introduire la réduction.

Dans son rapport, le Conseil fédéral a déjà
examiné ces différentes questions. Dans la première
question, à savoir si la réduction de la durée du
travail est souhaitable, le rapport déclare aux
pages 21 et 22:

«Selon les conceptions actuelles, l'intérêt bien
compris du travailleur demande non seulement
qu'on lui épargne le fardeau d'une durée de travail
trop longue, mais encore qu'on lui accorde, en
harmonie avec les conditions de vie moderne, de
véritables loisirs pour lui permettre de développer
sa personnalité, de prendre une part aussi active que
possible à la vie culturelle et de créer ainsi un contre-
poids à son travail en fabrique ou au bureau. Alors
que ces avantages étaient, dans le passé, réservés au
petit nombre, on entend aujourd'hui en étendre le
bénéfice à de vastes cercles de la population. En ce
sens, on doit accueillir avec ferveur l'idée d'une
réduction de la durée du travail, à condition que la
situation économique permette cette réforme.»

Et plus loin:
«La réduction de la durée du travail s'inscrit, si

l'on considère les perspectives à long terme, dans la
ligne de l'évolution de l'économie de la société
moderne. La production en masse et la rationalisa-
tion entraînent une offre de plus en plus abondante
de biens et de services, qui s'accompagnent d'une
augmentation et d'une diversification des besoins.
Encore s'agit-il que le grand public ait la possibilité
effective de mettre cette offre à profit, ce qui suppose
des loisirs plus étendus.»

Au sein de votre commission, aucune voix ne
s'est élevée contre le principe même d'une réduction
progressive de la durée du travail. Il convient de le
souligner ici avec clarté. Au contraire, plusieurs
membres ont souligné que le courant en faveur de
cette réduction est de nature internationale. Aux
Etats-Unis, en Australie et au Canada, la durée du
travail est de 40 heures par semaine, elle est de
44 heures en Angleterre et au Luxembourg, de
45 heures en Belgique" et en Allemagne. Dans ce
dernier pays, elle est même de 42 heures dans l'in-
dustrie sidérurgique. De plus, la Fédération des
ouvriers allemands sur métaux vient de réaliser un
accord pour la réduction à 44 heures de la durée du
travail pour les industries mécaniques, dès le 1er jan-
vier 1959. En Italie, des négociations sont en cours
pour la réduction de la semaine de travail dans
l'industrie du fer et de l'acier. Dans les pays Scan-
dinaves, la durée du travail a déjà été réduite dans
plusieurs industries, par voie de contrat scollectifs, et
les parlements suédois et norvégiens ont adopté une
loi prévoyant une réduction progressive dès le
1er janvier 1959.

Aussi la Suisse, qui fut longtemps en tête du
progrès social, ne saurait-elle rester en retard dans
ce domaine.

Les accords conventionnels qui ont été réalisés
entre les associations patronales et ouvrières dans
plusieurs branches industrielles et de l'artisanat,
tendant à réduire la durée du travail par voie pro-
gressive, montrent que nous sommes en bonne voie
de rattraper ce retard. Votre commission répond
donc affirmativement à la première question que
nous avons posée.

A la deuxième question: la réduction de la durée
du travail est-elle supportable pour notre économie,
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nous pourrions simplement répondre que les grands
pays industriels européens nous ayant précédés dans
cette voie, de même que de petits pays tels que la
Belgique et le Luxembourg, la Suisse a une garantie
suffisante contre le risque qu'une telle opération
pourrait présenter. Notre pays traverse encore une
période de bonne conjoncture et le Conseil fédéral
lui-même souligne dans son rapport qu'une réduc-
tion de la durée du travail est plus facile en période
de prospérité que lorsque la conjoncture est en
baisse.

Au fond, le problème est de savoir si l'augmenta-
tion de la productivité de notre économie est en
mesure de compenser les frais supplémentaires résul-
tant d'une réduction de la durée du travail.

Si l'on admet avec les économistes que l'augmen-
tation de la productivité s'élève en moyenne de 2% à
3% par année -dans l'industrie, une réduction pro-
gressive et prudente de la durée du travail peut être
facilement absorbée. Dans les branches où la pro-
ductivité est moins intense, on peut admettre avec
le Conseil fédéral que la réduction de la durée du
travail, en se propageant, obligera de nombreuses
branches et entreprises industrielles à mettre en
œuvre des possibilités de rationalisation qui n'au-
raient pas été exploitées sans cela. On peut donc
admettre qu'une réduction raisonnable de l'horaire
de travail est conforme à une évolution à laquelle
toutes les branches économiques et toutes les entre-
prises devront s'adapter à la longue, de bon ou de
mauvais gré.

Les représentants de l'agriculture et de l'arti-
sanat ont attiré l'attention de la commission sur les
difficultés inhérentes à l'exploitation des petites
entreprises qui ont de la peine à suivre l'évolution
des conditions de travail intervenue dans l'industrie.
Ils ont surtout insisté sur le besoin de procéder avec
prudence, afin de ne pas provoquer des hausses de
prix qui feraient perdre aux ouvriers-les avantages
qu'ils recherchent par la réduction de la durée du
travail. Cependant, comme le dit très bien le rapport

, du Conseil fédéral, la tendance à l'égalisation des
salaires qui entraînera la généralisation progressive
des réductions d'horaires décidée dans certaines
branches, ne peut cependant être invoquée comme
motif pour repousser par principe l'adoption
d'horaires réduits dans les branches favorisées. On
rendrait ainsi impossible à tout jamais, toute réduc-
tion de la durée du travail dans quelque branche que
ce soit.

Cependant, de l'avis de la commission, il con-
vient de procéder avec discernement dans la réduc-
tion de la durée du travail.

Une réduction brutale de quatre heures par
semaine, sans transition, comme le préconisent les
auteurs de l'initiative, aurait des répercussions iné-
vitables sur les prix et cela dans la mesure, bien
entendu, où l'on envisage une compensation de
salaire intégrale pour la réduction envisagée.

Certes, l'initiative ne s'occupe pas de ce pro-
blème puisqu'elle ne contient aucune disposition
relative à la compensation des salaires. Or, la ques-
tion est trop importante pour les ouvriers et les
entreprises soumis à la loi sur les fabriques pour que
ceux-ci puissent s'en désintéresser.

Dans le langage populaire, une réduction
d'horaire de travail sans compensation s'appelle

chômage, avec .la circonstance aggravante que s'il y
a réduction de la durée du travail imposée par la loi,
il n'y aurait naturellement pas de prestations d'assu-
rance en faveur de ceux qui auraient subi la réduction
de la durée du travail. Economiquement parlant, une
réduction de la durée du travail sans compensation
intégrale de salaire doit être rejetée avec fermeté,
étant donné qu'elle entraînerait un abaissement du
niveau de vie des travailleurs intéressés. Les organi-
sations professionnelles, patronales et ouvrières, qui
ont signé des accords sur la réduction de la durée du
travail, l'ont parfaitement compris puisqu'elles ont
toutes convenu d'accorder aux ouvriers soumis à ces
conventions une compensation de salaire propor-
tionnelle à la réduction de la durée du travail inter-
venue.

En fin de compte, votre commission n'a retenu
aucun argument décisif d'ordre économique qui
aurait pu l'engager à repousser le principe de la
réduction de la durée du travail, la seule réserve
étant que cette réduction ne devrait pas être effec-
tuée brutalement, mais progressivement. Ainsi, les
deux questions préalables que nous avons posées
ayant été tranchées par l'affirmative, il restait à
examiner sous quelle forme il convenait de procéder
à cette réduction.

Faut-il, comme le demandent les auteurs et les
signataires de l'initiative, pour l'introduction de la
semaine de 44 heures, procéder par voie légale ou au
contraire faut-il laisser aux organisations profession-
nelles le soin de régler la question ?

La majorité de la commission s'est prononcée en
faveur du second terme de l'alternative. Plusieurs
membres ont invoqué le fait que les règlements par voie
conventionnelle présentent plus de souplesse que l'ini-
tiative. Si l'initiative était acceptée, elle implique-
rait la réduction de la semaine de travail de 48 heures
à 44 heures en l'espace d'une année, ce qui ne
manquerait pas d'entraîner des répercussions éco-
nomiques, et notamment une hausse des prix. Au
contraire, une réduction progressive de la durée du
travail s'étendant sur trois ou quatre années, comme
elle est actuellement réalisée par les contrats collec-
tifs, permet à l'industrie et à l'économie du pays de
s'adapter progressivement à cette réforme sans diffi-
culté majeure.

D'autre part, plusieurs membres de la commis-
sion ont exprimé l'avis qu'il faut laisser aux organi-
sations professionnelles le soin de réglementer les
conditions de travail chaque fois qu'elles sont en
mesure de le faire par des accords de droit privé sans
l'intervention de l'Etat. Selon cette thèse, ce n'est
que lorsque la durée du travail sera abaissée dans
une certaine mesure dans l'ensemble de l'économie
que cet état de choses pourrait être sanctionné par
une législation. Cette idée est partagée dans de larges
milieux syndicaux, non seulement dans notre pays,
mais dans des pays industriellement importants tels
que l'Angleterre et l'Allemagne, pour ne parler que
de ceux-ci.

D'aucuns ont prétendu que cette opposition à
l'initiative est le reflet d'une attitude partisane de
la part des représentants d'autres partis politiques.
Cette interprétation témoigne d'une méconnaissance
complète de l'évolution des esprits parmi les travail-
leurs et de l'équilibre social intervenu depuis un
quart de siècle en Europe.
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Je n'en veux pour preuve que la recommanda-
tion d'une grande organisation ouvrière internatio-
nale: la Fédération internationale des ouvriers sur
métaux. Cette fédération, qui groupe près de 8 mil-
lions de membres dans le monde libre, a voté, en
1955, une résolution sur la réduction progressive de
la durée du travail, qui donne la préférence aux con-
trats collectifs de travail comme moyen de réalisation
partout où les relations entre les organisations pa-
tronales et les organisations syndicales le permet-
tent. Il ne viendrait à l'idée de personne d'accuser
cette organisation ouvrière internationale de s'être
laissé inspirer de considérations partisanes ! Au con-
traire, il serait peut-être indiqué de s'arrêter un
instant aux motifs pour lesquels les milieux syndica-
listes préfèrent de plus en plus recourir aux accords
de droit privé plutôt qu'à la législation, lorsque les
circonstances le permettent. Les ouvriers organisés
au sein des syndicats libres sont profondément dési-
reux de consolider la démocratie politique par le
développement de la démocratie dans l'ordre écono-
mique. C'est dire qu'ils sont soucieux d'instituer un
régime permettant aux citoyens de participer à une
économie démocratisée, grâce aux conventions et
contrats collectifs qui donnent aux ouvriers la possi-
bilité de prendre part d'une façon directe aux dis-
cussions et aux négociations d'où sortiront les règles
applicables à leurs conditions de travail. Notre
civilisation industrielle, qui produit des richesses
matérielles à un rythme grandissant, comporte
cependant un danger qui s'accroît avec la mécanisa-
tion et la rationalisation du travail : la dépersonnali-
sation du travail et de ceux qui l'exécutent. Cette
lente évolution, rançon du progrès technique, in-
fluence le comportement psychique de l'ouvrier en
face de la société.

Nombreux sont ceux qui se sont adressés à l'Etat
pour rechercher un correctif. En effet, la tentation
était grande pour des syndicats faibles, placés en
face d'un patronat qui n'a pas toujours compris
l'état d'âme des travailleurs, de recourir à la loi
pour régler les problèmes devant lesquels le capital
et le travail semblent être impuissants. L'hitlérisme,
le fascisme, le communisme ont tenté, sur la base
de doctrines différentes, de résoudre par un seul et
unique moyen les problèmes posés à notre civilisa-
tion industrielle, ce moyen devant être la réglemen-
tation par l'Etat des conditions de travail et de pro-
duction pour assurer le bonheur de tous et celui des
ouvriers en particulier.

Mais ceux qui ont cru au salut par l'Etat seule-
ment ont été effroyablement déçus. Sur le plan hu-
main, ces formes de démocratie dirigée et autoritaire
ont lamentablement fait faillite. Ces expériences
amères expliquent les changements de position
intervenus dans les milieux syndicalistes européens
depuis 30 ans. Ils expliquent que les travailleurs
n'ont plus dans l'Etat la confiance aveugle qu'ils
avaient autrefois dans son rôle de dispensateur du
bonheur collectif et dans l'établissement de règles
équitables pour résoudre les conflits sociaux.

Voilà le 'motif pour lequel de nombreux syndi-
calistes préfèrent, dans l'état actuel des choses et
dans notre pays, la réglementation de la durée du
travail par voie de conventions et de contrats col-
lectifs, aussi longtemps que les syndicats trouveront
en face d'eux des partenaires patronaux disposés à en

faire autant. C'est précisément l'évolution à laquelle
nous assistons en Suisse. Une récente enquête, faite
par le secrétariat de l'Union syndicale suisse, a
établi que 527 000 travailleurs, soit un tiers environ
des personnes occupées dans le secteur privé, béné-
ficient déjà d'une réduction de la durée du travail
grâce aux .conventions collectives de travail. Plus
de 200 conventions s'appliquant à 17 000 entre-
prises stipulent une réduction d'horaire. Certes,
toutes les conventions ne prévoient pas la réalisa-
tion de la semaine de 44 heures dans un délai déter-
miné. Dans le plus grand nombre de cas, la réduc-
tion porte sur la semaine de 46 heures au cours de
deux premières étapes. D'autres prévoient, à l'ex-
piration de l'accord, de nouveaux pourparlers en
vue d'une réduction subséquente de l'horaire de
travail. De tels accords ont été passés d'abord dans
l'industrie des arts graphiques: imprimerie, litho-
graphie, reliure, cartonnage. Ce fut ensuite le tour
de la métallurgie, de l'horlogerie et, tout récemment,
du bâtiment.

La Fédération des travailleurs du commerce, des
transports et de l'alimentation a obtenu, au cours
de ces dernières années, des réductions variables de
la durée du travail pour 36000 travailleurs; celle
des ouvriers du vêtement, du cuir et de l'équipe-
ment pour près de 41 000 salariés. Enfin, la Fédéra-
tion des ouvriers du textile et de fabrique signale
que les conventions sur la réduction de la durée du
travail s'appliquent déjà à près de 15 000 personnes
de son rayon d'activité.

Ce mouvement général en faveur de la réduction
de la durée du travail par voie de conventions col-
lectives poursuit son cours, non seulement dans les
entreprises soumises à la loi sur les fabriques, mais
dans tout le secteur privé de l'économie, sauf l'agri-
culture. Soulignons, que, dans tous ces accords de
droit privé, les travailleurs ont obtenu une compen-
sation intégrale de salaire à chaque étape de la ré-
duction de la durée du travail, ce que ne peut ga-
rantir l'initiative dont nous nous occupons.

Pour tous ces motifs, votre commission, par qua-
torze voix contre une, s'est prononcée pour le rejet
de l'initiative, c'est-à-dire sa soumission au vote
populaire avec recommandation au peuple et aux
cantons de la rejeter. Il lui restait cependant le soin
d'examiner s'il convenait de prier le Conseil fédéral
d'établir un contreprojet dans lequel seraient éli-
minés les inconvénients signalés dans notre rapport.
Une minorité de la commission était d'avis qu'après
les délibérations de celle-ci, il convenait de présenter
un contreprojet dans lequel serait ancrée l'idée
d'une réduction progressive de la durée du travail
par voie de conventions collectives, mais sans qu'au-
cun chiffre soit mentionné dans la Constitution;
un tel contreprojet serait de nature déclamatoire
et laisserait à la législation ordinaire le soin de pré-
ciser la durée du travail, lors de futures revisions
de la loi sur les fabriques et de l'introduction d'une
loi générale sur le travail, actuellement en prépara-
tion.

Dans l'esprit des partisans du contreprojet,
celui-ci aurait le grand avantage d'éviter que des
dizaines de milliers de citoyens, partisans de la ré-
duction de la durée du travail, n'hésitent à repous-
ser l'initiative, en dépit de ses inconvénients, de ses
imprécisions, et de l'atteinte qu'elle porte aux ef-
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forts des organisations professionnelles pour régler
le problème par voie d'ententes de droit privé, si on
ne leur donne pas l'occasion de s'exprimer en faveur
du principe de la réduction de la durée du travail.
. Cependant la majorité de la commission n'a pas

partagé cet avis. Elle a estimé qu'un contreprojet,
s'il devait être établi par le Conseil fédéral, retar-
derait la procédure sur la soumission de l'initiative
au vote populaire. Or, le délai légal expire le 14
septembre 1958. D'autre part, si le peuple devait
se prononcer sur deux projets, ^on courrait le risque
de les voir repousser tous les deux. Enfin, comme
aucun texte précis de contreprojet n'a été soumis
à la commission, elle a décidé, par 11 voix contre 4,
de ne pas charger le Conseil fédéral de présenter de
contreprojet ou de rapport complémentaire sur cet
objet. La question reste donc en suspens; il appar-
tiendra à votre Conseil d'examiner les propositions
éventuelles de contreprojet qui pourraient lui être
soumises.

En conclusion, la majorité de la commission vous
invite à donner votre approbation au projet d'ar-
rêté fédéral qui prévoit, à son article 2, une recoin-

.mandation au peuple et aux cantons de rejeter
l'initiative. -.

Präsident: Ich gedenke so vorzugehen, dass
nachher Herr Leuenberger das Wort erhält, damit
er seinen Antrag begründen kann. Nachher werde
ich die allgemeine Diskussion eröffnen. Es sind da-
für elf Redner eingeschrieben.

Münz: Unseren Verhandlungen kommt eine an-,
sehnliche historische Bedeutung zu. Seit es einen
schweizerischen Bundesstaat gibt, haben nur wenige
Gegenstände der Gesetzgebung die Menschen der-
art bewegt wie die Frage der Arbeitszeitbeschrän-
kung.

Für den modernen Menschen genügt die Gewähr-
leistung der Freiheitsrechte nicht mehr. In ausrei-
chender Freizeit findet für ihn die Freiheit ihren
überzeugendsten Ausdruck. Im Zuge der Mechanisie-
rung ist die Berufsarbeit für viele immer monoto-
ner, einseitiger und freudloser geworden. Die Hetze,
der Lärm, die Verkehrsbedrängnis lassen die Men-
schen rascher ermüden. Arbeitsstunden von einst in
gemächlicherer Zeit lassen sich mit solchen von
heute nicht mehr vergleichen.

So geht der Ruf nach Arbeitszeitbeschränkung
durch die Welt. Die Menschen unterliegen sozu-
sagen zwangsläufig den schlimmen Auswirkungen
eines vertechnisierten Lebens. Mit Recht rufen sie
nach einer Kompensation. Sie rufen nach den
Früchten der Technik. Sie wollen nicht nur die
Nachteile des mechanisierten Lebens haben. Die
längere Müsse, das zweitägige Weekend, wird für
immer breitere Volksschichten zum Salz des Lebens.

Die Initianten lieben, ihre Initiative vor allem
wegen dieser menschlichen und kulturellen Aspekte.
Sie vertreten ihre Initiative um so überzeugter, weil
sie gleichzeitig wissen, dass sie auch wirtschaftlich
zu verantworten ist. Ich sage das nicht als Theore-
tiker. Ich sage das als Wirtschaftsmann, der seit
20 Jahren einer Industriegruppe mit rund 20 Fa-
briken und einer grossen Verteilungsorganisation
nahesteht. Einem Wirtschaftskomplex, der zu den
grössten im Lande zählt und die 44-Stunden-Woche

bereits erfolgreich verwirklicht hat. Nicht ohne be-
deutende Übergangsschwierigkeiten. Aber zum Se-
gen des Personals und, wie man weiss, ohne die
Konkurrenzfähigkeit einzubüssen.

Man hat in der Kommission von den geringen
Aussichten unserer Volksimtiative gesprochen. Seit
Anfang 1930 hat das Schweizervolk über 20 Volks-
initiativen abgestimmt. Nur eine einzige unter ihnen
ist vom Volk und den Ständen angenommen wor-
den. Aber darauf kommt es nicht immer an. Die
Impulswirkungen sind häufig das entscheidende.
Das trifft — tröstlicherweise — gerade für unsere 44-
Stunden-Initiative in höchstem Grade zu. Promi-
nente Gewerkschaftsführer haben sie immer wie-
der als „wertvolle Hilfe" bezeichnet. In den kan-
tonalen Parlamenten ist dem Start der Initiative
eine Flut von Arbeitszeit-Motionen gefolgt. Und
der Bundesrat? Er hat dem Personal der Bundes-
verwaltung kürzlich das Geschenk der 44-Stunden-
Woche gemacht. Und in zahllosen Gemeinden, die
grösste Stadt des Landes, Zürich, Inbegriffen, wird
die 44-Stunden-Woche am I.April 1958 - wenn
nicht schon früher - in Kraft sein.

Aus sehr naheliegenden Gründen hat man natür-
lich die Kausalzusammenhänge bestreiten wollen.
Aber es gibt in dieser Sache ganz unverdächtige
Zeichen. Dr. L. Derron, Direktor des Schweizeri-
schen Arbeitgeber-Zentralverbandes, hat am 7. Sep-
tember 1957 in der „Neuen Zürcher Zeitung" wört-
lich festgestellt: „Seit dem Bestehen der Initiative
des Landesrings ist es aber für die Gewerkschaften
nicht mehr möglich, sich passiv zu verhalten, ohne
in .den Augen ihrer Mitglieder an Prestige zu ver-
lieren." Und er fügt bei: „Vor der Initiative des
Landesrings wurde die Arbeitszeitverkürzung we-
der in der Presse noch bei Gesamtarbeitsvertrags-
verhandlungen ernsthaft diskutiert." Das sagt der
Spitzenmann der schweizerischen Arbeitgeber.

Nun der Inhalt der Initiative. Es gibt wenige
Volksbegehren, die so kurz und bündig formuliert
sind. Seit 1920 besteht in der Schweiz die gesetzliche
48-Stunden-Woche für die Industrie-Arbeiterschaft.
Bei dieser ist es bis heute, das heisst nahezu 40 Jahre
lang, geblieben. Zahlreiche Betriebe sind unter-
dessen freiwillig unter dieses Maximum gegangen.
Führende Basler Betriebe sogar unter die 44-Stun-
den-Woche.

Was fordern die Initianten? Sie fordern nichts
Unerhörtes. Sie fordern eine neue Maximalarbeits-
zeit, die 4 Stunden unter der gegenwärtig festge-
legten liegt, nämlich die Normalarbeitswoche von
44 Stunden.

Selbstverständlich würde die Durchführung des
neuen Verfassungsartikels eine entsprechende An-
passung des Fabrikgesetzes erheischen. Aber das
ist nichts Neues. Die eben beschlossenen Finanz-
artikel erfordern zum Beispiel die Anpassung zahl-
reicher Steuergesetze. Etwa jene über 'die Wehr-
steuer, die Wust usw. Unsere Initiative sieht für
diese Anpassung ein Jahr vor. Das ist ja viel länger,
als wir jetzt für die Anpassung der Steuergesetze
zur Verfügung haben.

Trotzdem spricht man von einer „schlagartigen"
und „rücksichtslosen" Durchsetzung der 44-Stun-
den-Woche. Das ist alles gar nicht wahr. Herr Kol-
lege Schütz hat das bereits in der Presse berichtigt.
In unserem Fabrikgesetz gibt es eine sogenannte
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„abgeänderte Normalarbeitswoche". Diese beträgt
derzeit 52 Stunden. Sie wird „aus wichtigen Grün-
den" bewilligt. Das Gesetz spricht namentlich von
einer „in Frage gestellten Konkurrenzfähigkeit im
Hinblick auf die in ändern Ländern bestehende
Arbeitsdauer". Die neue „abgeänderte Normal-'
arbeitswoche" würde sinngemäss jetzt von 52 auf
48 Stunden reduziert, also auch um 4 Stunden. Man
würde sie jenen Industrien bewilligen, die dafür
zwingende Gründe geltend machen können. Genau
gleich, wie 1920 bei Einführung der 48-Stunden-
Woche vielen Industrien übergangsweise die 52-
Stunden-Woche bewilligt worden ist.

Ist die Herabsetzung der gesetzlichen Maximai-
Arbeitszeit begründet ? Ich muss leider der bundes-
rätlichen Vorlage den schweren Vorwurf machen,
dass sie mit keinem Wort über die Arbeitszeiten
in ändern Ländern berichtet. Das hätten wir doch
in erster Linie erwartet. Der Initiative wird ja die
Bedrohung der schweizerischen Konkurrenzfähig-
keit zum Vorwurf gemacht. Hat man vielleicht in-
ternationale Vergleiche unterlassen, weil sie der
Abwehr der Initiative nicht eben förderlich gewe-
sen wären ?

Ich will in dieser Sache wiederum die „Neue
Zürcher Zeitung" zitieren, die kaum verdächtig ist.
Eugen Hug, der Vertrauensmann der schweizeri-
schen Gewerkschaften, hat am 13. September 1957
dort wörtlich geschrieben: „Die Schweiz gehört
heute zu den Ländern mit der längsten Arbeitszeit.
Einer kürzlich veröffentlichten Aufstellung des
Internationalen Arbeitsamtes, die sich mit der jähr-
lichen Arbeitszeit der wichtigsten Industriestaaten
befasst, ist zu entnehmen, dass die Schweiz, ohne
Überstunden gerechnet, mit 2384 bis 2416 Jahres-
stunden an der Spitze steht. . .". Westdeutschland,
Italien, Schweden, Belgien, Frankreich haben heute
kürzere, teilweise viel kürzere Zeiten als unser rei-
ches, kriegsverschontes Land.

Es könnte als die Hauptaufgabe eines Initianten
betrachtet werden, die Fälligkeit der erhobenen
Sozialforderungen zu begründen. Ich kann mich da
kurz fassen. Es ist ja eine Zierde der bundesrätlichen
Vorlage, dass sie wenigstens die Aktualität der Ar-
beitszeiteinschränkung nicht ernsthaft- bestreitet.
Der Bundesrat ist hier einer ehrwürdigen Tradition
gefolgt. Ich habe viele Stunden und Tage im Bun-
desarchiv zugebracht. Dort habe ich noch in den
kalligraphierteri Protokollen unseres Rates gelesen,
wie sich die damaligen Bundesräte, als es um den
11-Stunden-Tag und die 48-Stunden-Woche ging,
vehement gegen die rückständigen Arbeitgeber-
kreise gewendet und erklärt haben: Ihr lebt in
einer vergangenen Zeit; es ist jetzt der Tag gekom-
men, um die Arbeiter von der Arbeitssklavarei zu
befreien. Man arbeitete 1875 noch 14 und 16 Stun-
den pro Tag.

Der heutige Bundesrat weicht von dieser Tra-
dition nicht ab. Er bestreitet nicht, dass die Sache
aktuell sei.

Nun möchte ich gar nicht etwa so traurig sein
über jene, die wieder vom drohenden Landesun-
glück zu reden beginnen. Es braucht ja schliesslich
in der Demokratie retardierende Elemente. Es
braucht in einem exportabhängigen und unter Kon-
kurrenzdruck stehenden Lande Gegenkräfte, die
ein übereiltes Vorgehen verhindern.

Niemand dürfte es aber dem Sprechenden übel-
nehmen, wenn er in diesem Moment auch der schwei-
zerischen Gewerkschaften, der berufenen Vertre-
ter der schweizerischen Arbeiterschaft gedenkt.
1930 fand ein glänzend besuchter Gewerkschafts-
kongress in Luzern statt. Alt Bundesrat Weber hat
damals über die Arbeitszeitverkürzung gesprochen.
Am Schlüsse gab es eine passionierte, einstimmige
Resolution, in der es wörtlich heisst: „Der Kongress
unterstützt deshalb die vom Internationalen Ge-
werkschaftsbund erhobene Forderung auf baldige
Einführung der 44-Stunden-Woche. Er beauftragt
das Bundeskomitee sowie die angeschlossenen Ver-
bände, eine energische Propaganda zu entfalten für
die weitere Verkürzung der Arbeitszeit."

Seither sind drei Jahrzehnte verstrichen. Neue
Resolutionen, neue Programme des Schweizerischen
Gewerkschaftsbundes haben das alte, .ehrwürdige
Ziel bestätigt. Lückenlos marschiert und demon-
striert die schweizerische Arbeiterschaft an jedem
1. Mai auf den Strassen für die 44-, ja meistens für
die 40-Stunden-Woche. Aber es ist nach wie vor bei
der gesetzlichen und bis vor kurzer Zeit meist auch
bei der gesamtarbeitsvertraglichen Arbeitszeit von
48 Stunden geblieben. Wenn aber wirklich schon
1930, wie es damals in bewegten Worten alt Bundes-
rat Weber behauptete, die 40- und 44-Stunden-
Woche fällig war, dann ist sie heute nicht nur fällig,
sondern überfällig. Im beschleunigten Tempo sind
ja Mechanisierung, Rationalisierung und Automati-
sierung der Wirtschaft fortgeschritten.

In der Kommissionssitzung in Engelberg hat
man lange über die Frage diskutiert: Vertrag oder
Gesetz ? Ich stelle fest, dass der Vertragsweg in
dieser Sache bis vor wenigen Jahren zu nichts oder
fast nichts geführt hat. Jetzt sind die Arbeitszeit-
redüktionen aus naheliegenden Gründen ein biss-
chen in Fluss gekommen. In recht boshafter Weise
unterschieben heute die Anwälte der Vertragsthese
den Initianten die Absicht, plötzlich den gesetz-
lichen Weg aufzwingen zu wollen. Das ist einfach
nicht wahr. Sie wollen lediglich die bisherige fabrik-
gesetzliche Maximalarbeitszeit den veränderten Ver-
hältnissen anpassen. Vertrag und Gesetz ergänzen
sich. Besonnene Gewerkschaftsführer haben das ja
in den letzten Jahren bis zum Überdruss festgestellt.
Das war auch 1919 so. Da hat die vertragliche
Arbeitszeitbeschränkung ebenfalls der gesetzlichen
48-Stunden-Woche vorgearbeitet.

Es scheint, dass das Schweizervolk gar nicht ge-
sonnen ist, die gesetzliche Arbeitszeitbeschränkung
preiszugeben. Trotz der wilden Gegenpropaganda
ist vor wenigen Wochen in Basel-Stadt mit mehr als
Zweidrittelmehrheit eine Volksinitiative angenom-
men worden, welche die obligatorische Fünf-Tage-
Woche und eine Arbeitszeitbeschränkung (prak-
tisch auf 44 oder 45 Stunden) fordert.

Der Bundesrat hat nun in seiner Botschaft
offenkundig die These unseres Kollegen Steiner zu
der seinigen gemacht. Die Vertragsthese war früher
das Argument der Arbeitgeber. Es diente dazu, eine
fällige Sozialforderung auf die lange Bank zu schie-
ben. Das Gesetz ist unentbehrlich für Wirtschafts-
bezirke, die durch den Gesamtarbeitsvertrag nicht
oder nur ungenügend erfasst werden können.

Formale Bedenken: Die Botschaft ist voll von
angeblichen Beweisen, dass der Verfassungstext
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unbrauchbar sei. In die Verfassung gehörten, sagt
der Bundesrat, nur Bestimmungen von „grundsätz-
licher Tragweite und Bedeutung". „Grundsätze, die
dem Wandel der Zeiten einigermassen entzogen
sind". Nun, das hätte der Bundesrat nicht schreiben
dürfen. Ist nicht etwa der Einsatz in den Spiel-
banken verfassungsmässig auf zwei Franken be-
schränkt ? Und das Verbot, Absinth zu verkaufen ?
Und das Schächtverbot? Und dann all die Bestim-
mungen über die Schnapsbrennerei ? Über Trauben-
trester, Weinhefe und Enzianwurzeln ? Wenn es dem
Bundesrat wirklich so ernst ist mit der Verfassungs-
ästhetik und mit der Sauberkeit und Beinheit des
Staatsgrundgesetzes, warum hat er nie Anstren-
gungen unternommen, um diesen grässlichen Un-
rat aus unserem obersten Gesetze herauszubeför-
dern ? Wenn der Bundesrat bei alledem verkündet,
ein Spitzenpostulat des Arbeiterschutzes sei ganz
einfach nicht verfassungsfähig, so wage ich diese
Haltung hier nicht zu qualifizieren. Ich müsste da-
für einen unparlamentarischen Ausdruck, wenn
auch einen biblischen (Heiterkeit) gebrauchen. Ich
würde die Glocke des Herrn Präsidenten provozie-
ren. Aber ich glaube, dass ich verstanden worden
bin.

Nun hat man in der Botschaft nicht nur erklärt,
die Maximalarbeitszeit gehöre nicht in die Verfas-
sung: Die Anpassung des Fabrikgesetzes binnen
eines Jahres sei auch eine ganz unmögliche Sache.
Der gleiche Bundesrat der erst kürzlich die neuen
Finanzartikel beantragt hat. Was steht in den
Finanzartikeln? Es stehen darin eine Unmasse von
Steuerfüssen, Progressionsskalen, Bezugsprovisions-
sätze. Und expressis cerbis sind die Finanzartikel
auf sechs Jahre befristet. Und nun kommt der
Bundesrat und sagt uns, in die Verfassung gehörten
nur Grundsätze „und zwar nur solche, die dem
Wandel der Zeit entrückt seien..."

Was hat unser lieber Kollege Eugster in der
Kommission verlangt? Er machte dem Bundesrat
den Vorwurf, er hätte unsere Initiative ganz einfach
ungültig erklären sollen!

Es hat edle Leute gegeben, die die Festlegung
der Maximalarbeitszeit immerhin als eine gewichti-
gere Sache als Enzianwurzeln, Traubentrester und
kurzfristige Steuersätze betrachteten. Der greise
Nationalrat Hermann Greulich erklärte an diesem
Pult Vor rund 40 Jahren. (Grosse Heiterkeit.)

Präsident: Ich bitte um Ruhe. Das Pult war
damals noch nicht da.

Münz: Das Pult ist nicht die Hauptsache.
„Gestatten Sie mir aber doch die Bemerkung",

sagte damals Greulich, „dass ich tief ergriffen bin
vom jetzigen Moment, von der Tatsache, dass in
unserem Lande mit der 48-Stunden-Woche, dem
8-Stunden-Tag, ein Ziel nun endlich verwirklicht
wird, für das ich mehr als ein halbes Jahrhundert
gestrebt und gekämpft habe, von der Begeisterung
meiner Jugendjahre bis zu der Begeisterung, die
mich heute noch durchglüht."

Nun, ich gebe mich der Illusion nicht hin, mit
meinen Ausführungen hier Stimmen oder gar viele
Stimmen gewonnen zu haben. Auch wenn einer mit
Engelszungen zu reden verstünde und mit seiner
Initiative das Paradies auf Erden hervorzuzaubern
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vermöchte, er würde hier vor einer undurchdring-
lichen Wand stehen, die gegeben ist durch politische
Rücksichten und politische Taktik. Diese Abwehr
gehörte schon seit Anbeginn zu den Spielregeln der
Demokratie.

Ich habe in diesen Wochen des öftern mit Ver-
gnügen eine bundesrätliche Botschaft von 1948
durchblättert. Sie diente der Abwehr der Volks-
initiative „Rückkehr zur direkten Demokratie";
Jenes Volksbegehren ist das einzige, das seit 1930
angenommen worden ist. Was schrieb damals der
Bundesrat? Der neue Artikel 89bis würde eine
„lähmende Rechtsunsicherheit" bringen. „Unklare
Verantwortlichkeitsverhältnisse". Ja noch mehr:
die Initiative könnte „sogar die Existenz des Staates
in Frage stellen". Nun, der namhafteste Urheber
dieser „unannehmbaren" Initiative ist seither
Bundesrat geworden. Ihr Text ist friedlicher Be-
standteil unserer Verfassung geworden. Und das
Vaterland ist darob noch nicht zugrundegegangen.

Wenn man etwas nicht will, so ist man schon
immer erfinderisch gewesen und nicht wählerisch
in bezug auf die Abwehrargumente.

Zum Schluss und als Letztes: In einer Zeit
stärkster Verödung und Mechanisierung des Ar-
beitsprozesses würde unser Land mit der Annahme
der Initiative nur seinen alten, humanitären Idealen
in neuer Gestalt die Treue bekunden.

Leuenberger: Ich freue mich, dass, nach der Zahl
der eingeschriebenen Redner zu schliessen, dem zur
Beratung stehenden Geschäft die gleiche Aufmerk-
samkeit und das gleich grosse Interesse geschenkt
wird, wie es in der ersten Sessionswoche bei der An-
schaffung des P-16 der Fall war. Lassen Sie mich
zudem der Gewissheit Ausdruck geben, dass das
Problem der Arbeitszeitverkürzung uns hier im
Rate und im ganzen Schweizervolk stärker und vor
allem länger beschäftigen wird als die eine oder
andere Militärvorlage.

Im Gewerkschaftsblatt, für das ich verantwort-
lich zeichne, habe ich vorausgesagt, dass bezüglich
der Behandlung des bundesrätlichen Berichtes über
das Volksbegehren für die 44-Stunden-Woche eine
grosse Redeschlacht im Nationalrat zu erwarten sei,
beziehungsweise Auseinandersetzung, an der sich
nicht nur die Herren Münz und Vontobel beteiligen
werden, sondern vor allem Arbeitgeber- und Ge-
werkschaftsvertreter. Ich fügte bei, dass in der zu
erwartenden grossen Auseinandersetzung doktri-
näre, oder wie Herr Kollege Münz gesagt hat,
Theoretiker und Praktiker die Klingen kreuzen
werden.

Obwohl Volk und Stände das letzte Wort über
das Schicksal des Volksbegehrens des Landesrings
der Unabhängigen zu sprechen haben, messe ich
dem Entscheid unseres Rates allergrösste Bedeu-
tung bei, vor allem deshalb, weil wir das letzte, das
entscheidende Wort von Volk und Ständen ent-
weder erleichtern oder erschweren können. Dieses
Erleichtern oder Erschweren hängt meines Er-
achtens mit der Frage zusammen, ob die* Landes-
ring-Initiative nach Vorschlag von Bundesrat und
Kommission einfach zur Verwerfung empfohlen,
oder ob die Verwerfungsparole mit einem Gegen-
vorschlag verbunden werden solle. Das ist für den

' Ausgang des Volksabstimmungskampfes von aller-
20
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grösster Bedeutung. Ich habe Ihnen daher im Auf-
trage des beinahe - ich sage ausdrücklich beinahe -
einstimmigen Bundeskomitees des Schweizerischen
Gewerkschaftsbundes und auch im Namen der bei-
nahe einstimmigen Sozialdemokratischen Fraktion
den Antrag zu unterbreiten, den Bericht und den
vorgeschlagenen Beschluss des Bundesrates über das
Volksbegehren mit dem Auftrag zurückzuweisen,
einen Gegenvorschlag auszuarbeiten und zur Dis-
kussion zu unterbreiten. Bezeichnenderweise hat
sowohl im Bundeskomitee des Gewerkschaftsbundes,
als auch in unserer Fraktion nur d a s Mitglied
gegen diesen Vorschlag gestimmt, das beinahe
kritik- und vorbehaltslos auf dem Boden der Landes-
ringinitiative steht. Unter Rückweisung verstehe
ich, wie Herr Präsident Bratschi Ihnen bereits mit-
geteilt hat, die Rückweisung an unsere Rats-
kommission, der, wie mir berichtet worden ist, gar
kein Entwurf eines Gegenvorschlages unterbreitet
war. Unsere Ratskommission - so habe ich auch die
Berichterstattung unseres Kollegen Jaquet ver-
standen - hat sich im Grunde genommen nur mit
der formellen Seite der Frage beschäftigt, ob ein
Gegenvorschlag mit der Verwerfungsparole ver-
bunden werden solle oder nicht. Unsere Auffassung
geht dahin, dass ein Beschluss unseres Rates und
der darauffolgende Entscheid des Volkes - darauf
kommt es an - sich nicht, auch nicht dem Scheine
nach, gegen eine Arbeitszeitverkürzung an sich
richten dürfe, sondern nur die Art und Weise ab-
lehnen solle, wie die Initiative des Landesrings der
Unabhängigen das Problem der Arbeitszeitver-
kürzung lösen möchte.

Unser Rat sollte einen sehr klaren Trennungs-
strich ziehen zwischen dem Problem der Arbeits-
zeitverkürzung einerseits und der Landesring-
Initiative anderseits; das heisst, unser Rat sollte,
im Gegensatz zu Bundesrat und Kommission, ver-
hindern, dass aus der Gegnerschaft zur Landesring-
Initiative auch nur scheinbar eine Verneinung der
Arbeitszeitverkürzung an sich gedeutet werden
kann. Die Gefahr, dass diese Deutung erfolgt, ist
viel, viel grösser, als wir annehmen. Ich weiss nicht,
ob es Sie in irgendeiner Weise beeindruckt, was ich
jetzt sage; aber sehen Sie, sehr viele Arbeiter und
Angestellte, welche aus Gründen, die zu- einem
guten Teil im Bericht des Bundesrates aufgeführt
und anerkannt werden, eine Arbeitszeitverkürzung
herbeisehnen und verwirklicht sehen möchten, sind
von der Unzulänglichkeit und Unbrauchbarkeit der
Landesring-Initiative überzeugt. Wenn aber die
gleichen Arbeiter und Angestellten vor die Alter-
native gestellt werden, das Landesringbegehren zu
verwerfen, ohne dass an seiner Stelle ein grund-
sätzliches Bekenntnis zur Arbeitszeitverkürzung
erfolgt oder in einem Gegenvorschlag eine bessere
Lösung unterbreitet wird, der zu einer Anpassung
der Arbeitszeit an die veränderten Verhältnisse in
Industrie, Handel und Gewerbe führt, dann - ich
sage das mit grosser Überzeugung - werden viele
Stimmberechtigte, die den Landesringvorstoss ab-
lehnen würden, diesem dennoch zustimmen, und
zwar aus dem einzigen Grunde, weil sie nicht gegen
eine Arbeitszeitverkürzung an und für sich votieren
wollen. Das ist ganz klar, und daran ändert die Tat-
sache sehr wenig, dass im bundesrätlichsn Bericht
die Gründe gewürdigt sind, die allseitig für die

Arbeitszeitverkürzung geltend gemacht werden;
und es nützt sehr wenig, habe ich im VHTL ge-
schrieben, dass im bundesrätlichen Bericht gesagt
wird, unter den heutigen Verhältnissen sollte für die
Regelung der Arbeitszeitverkürzung der Weg über
den Gesamtarbeitsvertrag beschritten werden. Ich
selbst bin fest davon überzeugt, dass gerade für .die
Privatarbeiterschaft — und es geht beim Landes-
ringvorstoss in erster Linie um die Arbeiter und
Angestellten der Privatwirtschaft - eine Arbeits-
zeitverkürzung über den Gesamtarbeitsvertrag bes-
ser erreicht und durchgesetzt werden kann als auf
dem Wege gesetzlicher Erlasse.

Aber warum will und warum soll das nicht in
einem Gegenentwurf gesagt werden? Ich habe jetzt
die Rede des Herrn Kollega Jaquet , gehört, ein
offensichtliches und schönes Bekenntnis zur Arbeits-
zeitverkürzung. Warum will und warum soll man
nicht das, was die Herren Referenten ausführten
und was im Grunde genommen im bundesrätlichen
Bericht gesagt wird, in einem Gegenvorschlag for-
mulieren? Warum sollte es nicht möglich sein, da
bin ich mit Herrn Kollega Münz einverstanden,
nachdem so vieles möglich gemacht worden ist,
einen Artikel der Bundesverfassung in diesem Sinne
ergänzen? Ich werde darauf noch zurückkommen,
möchte aber vorerst noch einmal unterstreichen,
dass die Verwerfungsparole ohne Gegenvorschlag
eine ganz unmögliche Alternative schafft.

Das Vorhandensein dieser von mir als falsch
und gefährlich bezeichneten Alternative wird be-
stritten. Wir sollen uns damit beruhigen, dass die
Referenten ein grundsätzliches Bekenntnis zur
Arbeitszeitverkürzung abgelegt haben und uns im
übrigen mit den doch mehr oder weniger sehr vagen
Formulierungen im bundesrätlichen Bericht abfin-
den. Das genügt nicht ! Ich selbst werde darauf noch
zu sprechen kommen, dass wirklich viele überzeu-
gende Argumente und gute Einwände gegen die
Landesring-Initiative geltend gemacht werden kön-
nen. Die Frage ist nur die, ob es damit getan ist und
ob es genügt, dem Stimmbürger das Falsche und
Unrichtige an der Landesring-Initiative zu zeigen,
ohne diesem gleichen Stimmbürger einen ändern
Weg zu weisen und ihm andere Methoden eines
gesetzeskonformen Vorgehens vorzuschlagen, ein
Vorgehen, das die Interessen der Wirtschaft nicht
schädigt und selbst denjenigen Menschen besser
dient, für die - da bin ich mit Herrn Kollege Münz
hundertprozentig einverstanden — eine Arbeitszeit-
verkürzung unerlässlich notwendig ist und auf
längere Sicht hin gesehen so oder anders kommen
wird und kommen muss.

Unsere Ratskommission, die mit dem Bundesrat
auf die Aufstellung eines Gegenvorschlages zur
Landesring-Initiative verzichten will, deutet übri-
gens - das ist das Interessanteste - in ihrer der
Presse übergebenen Erklärung selber an, dass es
erprobte Mittel zu einer Herbeiführung der Arbeits-
zeitverkürzung gäbe: einmal die vertragliche Ver-
ständigung zwischen Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern. In dieser Presseerklärung steht wörtlich,
dass allenfalls gesetzliche Regelungen dem ange-
strebten Ziele dienen können.

Wenn man schon sagt: „Gesetz und Vertrag
schliessen einander nicht aus; sie haben einander
zu ergänzen", so frage ich nochmals, ob nicht und
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warum nicht wenigstens in unserer Bundesverfas-
sung etwas über das Problem der Arbeitszeitver-
kürzung gesagt wird. Ich habe höhnen gehört. Nicht
nur Herr Münz hat heute morgen sich über einige
Artikel der Bundesverfassung lustig gemacht, son-
dern es haben auch einige aus dem Kreise meiner
besten Freunde gesagt: „Was nützt das, in der
Bundesverfassung in irgendeiner Weise deklama-
torisch sich zur Arbeitszeitverkürzung zu beken-
nen?" Ich habe mir gestattet zu sagen - ich tue es
in diesem Fall etwas ruhiger und würdiger, als es
Herr Münz getan hat -, dass meines Erachtens in
der Bundesverfassung viele Deklamationen stehen.
Ich verweise in diesem Zusammenhang beispiels-
weise auf Artikel 34ter, auf die neuen Wirtschafts-
artikel. Was ist das ? Ist es nicht auch Deklamation,
wenn gesagt wird: „Der Bundesrat ist befugt, Vor-
schriften aufzustellen, a) über den Schutz der Arbeit-
nehmer, b) über das Verhältnis zwischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer und insbesondere über die
gemeinsame Regelung betrieblicher und beruflicher
Angelegenheiten" usw., usw. ?

Ich unterschätze — Sie werden mir den Vorwurf
nicht machen können - den Wert dieser Bestim-
mungen nicht. Ich sage nicht: das ist Deklamation.
Ich erkläre nur: So gut in der Bundesverfassung
steht, dass der Bundesrat befugt sei, über den
Schutz der Arbeitnehmer zu befinden und das Ver-
hältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu
fördern, so gut kann in dieser Bundesverfassung
auch eine Ergänzung aufgenommen werden, die
sich mit dem aktuellen Problem der Arbeitszeit-
verkürzung beschäftigt.

Aber es gibt noch einen ändern Aspekt. Ich stelle
nämlich jetzt unserem verehrten Herrn Bundes-
präsidenten die ganz konkrete Frage, ob überhaupt
einmal ernsthaft die Möglichkeit eines Gegenvor-
schlages in Erwägung gezogen und geprüft worden
ist. Ich stelle diese Frage, weil ich vermute, dass
dies nicht der Fall ist.

Ferner vermute ich - ich habe das gestern in der
Sitzung der sozialdemokratischen Fraktion gesagt,
sage es hier und wiederhole es —, dass man sich die
Verabschiedung des Volksbegehrens für die 44-
Stunden-Woche im Bundeshaus und in der ver-
antwortlichen Bundesverwaltung von allem Anfang
an sehr leicht gemacht hat. Damit meine ich weniger
die Ausarbeitung des Berichtes und weniger die
erfolgte Berichterstattung als den vorgeschlagenen
Bundesbeschluss an und für sich. Für diese meine
Vermutung habe ich mindestens einen sehr ernst-
haften Anhaltspunkt, nämlich die mehr als merk-
würdige Behandlung beziehungsweise Ausschaltung
der Eidgenössischen Fabrikkommission.

Da ich nicht annehmen darf und kann, dass alle
unsere Ratsmitglieder in Sachen Fabrikgesetz Be-
scheid wissen, muss ich Artikel 85 dieses Gesetzes
in Erinnerung rufen. Dieser Artikel lautet ganz klar :
„Der Bundesrat bestellt eine Fabrikkommission,
in der die Wissenschaft und unter sieh zu gleichen
Teilen die Fabrikinhaber und die Arbeiter ver-
treten sein sollen. Es kommt ihr besonders die Be-
gutachtung der Fragen zu, die zum Erlass von Ver-
ordnungen oder Bundesratsbeschlüssen grundsätz-
licher Natur führen." Der anerkannte Kommentar
Eichholzer interpretiert diesen Artikel 85 folgender-
massen: „Bei Schaffung dieser Kommission war

der Gedanke wegleitend, dass einerseits dem Arbeit-
geber und Arbeitnehmer Gelegenheit gegeben werde,
bei der Vorberatung und Behandlung grundsätz-
licher Fragen aus dem Gebiete des Fabrikgesetz-
vollzuges ihren Standpunkt geltend zu machen, ein
Mitspracherecht auszuüben, und dass anderseits die
Bundesbehörde die Möglichkeit habe, zu diesen
Fragen die sachverständige Auffassung von Ver-
tretern der Arbeitgeber- und Arbeiterschaft an-
zuhören."

Leider muss ich feststellen, dass der Eidge-
nössischen Fabrikkommission ausgerechnet z.ur
Begutachtung des Volksbegehrens des Landesrings
keine Gelegenheit geboten worden ist. Wenn je ein-
mal - entschuldigen Sie, dass ich das mit besonderer
Betonung sage, weil ich auch in dieser Frage mit
Herrn Mutz einig bin — in den vergangenen Jahr-
zehnten eine wichtige Änderung des Fabrikgesetzes,
eine Frage grundsätzlicher Natur — um mit dem
Gesetzestext zu reden -, zur Diskussion gestanden
ist, dann sicher im Falle des Volksbegehrens des
Landesring der Unabhängigen, das eine direkte
Änderung von Artikel 40 des Fabrikgesetzes zum
Gegenstand hat.

Man entschuldige, wenn ich in diesem Zusammen-
hang ein hartes und schwerwiegendes Wort aus-
spreche, nämlich dass die Berater des Bundesrates
sich einer schweren Gesetzesverletzung schuldig
gemacht haben. Ich stehe zu diesem Wort mit allen
Konsequenzen. Ich frage Sie jetzt sehr ernsthaft:
Sind Gesetze und deren Einhaltung nur für den ein-
fachen Bürger verpflichtend, oder sind dieselben
auch durcl die Behörden des Bundes, des Staates,
zu respektieren ? Alle Fachleute, die ich in dieser
Sache konsultiert habe sind der Meinung, dass der
Bundesrat verpflichtet gewesen wäre, die Fabrik-
kommission zu befragen. Die Sache wird aber noch
schöner: Die Fabrikkommission hätte konsultiert
werden müssen umsornehr, als den Mitgliedern dieser
Kommission eine Begutachtung in Aussicht, ja in
bestimmtester Form zugesagt worden ist! Ich sage,
das jetzt, weil unter Umständen Herr Bundespräsi-
dent Holenstein antworten könnte, nach der Mei-
nung des Bundesrates sei die Einladung der Fabrik-
kommission nicht notwendig gewesen.

An der 57. Tagung der Eidgenössischen Fabrik-
kommission, die am 4. Mai 1956 in Zürich stattfand,
orientierte der damalige Chef des Biga über den
Vollzug des Fabrikgesetzes und führte laut Proto-
koll - ich habe das Protokoll vor mir - unter ande-
rem aus:

„Eine Frage, an welcher die Eidgenössische
Fabrikkommission unmittelbar interessiert ist, bil-
det das Volksbegehren für eine Verkürzung der
gesetzlichen Normalarbeitszeit in den Fabriken von
48 auf 44 Stunden in der Woche."

Abschhessend sagte der damalige Direktor des
Biga:

„Selbstverständlich ist, dass die Eidgenössische
Fabrikkommission Gelegenheit erhalten wird, sich
zum Problem zu äussern. Ich beabsichtige deshalb,
ihr zu gegebener Zeit einen Bericht zukommen zu
lassen und sie zu einer besondern, der Behandlung
dieser Angelegenheit gewidmeten Sitzung einzu-
berufen. Die dreijährige Frist, innerhalb welcher
nach gesetzlicher Vorschrift das Parlament über die
Initiative Beschluss gefasst haben muss, läuft am
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14. September 1958 ab, doch sollte es möglich sein,
das Geschäft vorher zu verabschieden."

Es lässt sich darüber nicht diskutieren, dass man
entgegen einem ganz klaren Versprechen und ent-
gegen der Auffassung des damaligen Direktors des
zuständigen Amtes im Volkswirtschaftsdepartement
die Eidgenössische Fabrikkommission ausgeschaltet
hat. Aber schon in der gleichen Sitzung ist auch die
Frage aufgeworfen worden, ob der Bundesrat der
Landesring-Initiative nicht einen Gegenvorschlag
gegenüberstellen sollte. Die Frage ist schon damalso o o

- ich erinnere Sie daran, dass die Sitzung 1956 statt-
gefunden hat - von mir zur Diskussion gestellt
worden. Die Frage wurde wiederum behandelt. Ge-
mäss dem bereits zitierten Protokoll antwortete
damals Herr Dr. Kaufmann folgendes :

„Die Frage, ob ein Gegenvorschlag ausgear-
beitet werden soll oder nicht, ist vom Bundesrat zu
entscheiden. Ich bin in dieser Angelegenheit zu
einem bestimmten Schluss gekommen, und ich
werde meine persönliche Meinung dem Herrn
Departementsvorsteher bekanntgeben. Heute
möchte ich mich diesbezüglich nicht äussern. Hin-
gegen war es von Anfang an meine Meinung, dass
auch die Eidgenössische Fabrikkommission Ge-
legenheit haben sollte, sich darüber auszusprechen."

Was ist aber geschehen ? Nichts ist geschehen !
Denn die Mitglieder der Eidgenössischen Fabrik-
kommission sind weder zu einer Sondersitzung ein-
geladen worden, noch haben sie je den ihnen aus-
drücklich in Aussicht gestellten Bericht erhalten.
Den Bericht des Bundesrates zum Volksbegehren
des Landesrings haben die Mitglieder der Eidgenös-
sischen Fabrikkommission genau so erhalten, wie
wir ihn erhalten haben, ohne dass sie also die Mög-
lichkeit hatten, sich vorher darüber auszusprechen.

Natürlich habe ich dagegen protestiert ; ich habe
auf meinen Protest vom Bundesamt für Industrie,
Gewerbe und Arbeit eine Antwort erhalten. In dieser
Antwort vom 6. Januar dieses Jahres wird zu-
gegeben, dass bedauerlicherweise dieses Versprechen
nicht eingehalten worden sei usw. Aber Herr Direk-
tor Holzer, der derzeitige Direktor des Biga, fügte
dann einen Satz bei, den ich in gleicher Weise
zurückweisen und beanstanden muss wie die Be-
handlung der Fabrikkommission an sich. Herr
Direktor Holzer schreibt:

,,So sehr ich bedaure, dass die in Aussicht ge-
stellte Behandlung des Volksbegehrens für die
44-Stunden-Woche in der Fabrikkommission nicht
stattfinden konnte, möchte ich Sie anderseits doch
darauf aufmerksam machen, dass der Bundesrat
wohl kaum in anderer Weise zum Volksbegehren
Stellung genommen hätte, als dies nunmehr ge-
schehen ist."

Sicher hat Herr Direktor Holzer recht, dass der
Bundesrat nicht an einen Entscheid oder an eine
eventuelle Stellungnahme der Fabrikkommission
gebunden gewesen wäre, ganz abgesehen davon,
dass die Fabrikkommission eventuell zu den gleichen
Schlussfolgerungen wie der Bundesrat hätte kom-
men können. Trotzdem bezeichne ich die Behand-
lung der Fabrikkommission und auch die Antwort
von Herrn Direktor Holzer als ungehörig. Ich ver-
lange, dass die Fabrikkommission wenigstens nach-
träglich angehört wird. Es scheint mir zu den
Pflichten unseres Rates zu gehören, vom Bundesrat

und von der Bundesverwaltung die Respektierung
gesetzlicher Vorschriften zu verlangen. Auch aus
diesem Grund ist das jetzt zur Beratung stehende
Geschäft zurückzuweisen, bis die Eidgenössische
Fabrikkommission den ganzen Fragenkomplex der
Verkürzung des Arbeitszeitgesetzes in den dem
Fabrikgesetz unterstellten Betrieben ebenfalls be-
handeln konnte.

Mein Antrag auf Rückweisung des Bundes-
beschlusses erfolgt also nicht in der Annahme - das
war ja ganz deutlich aus meinen bisherigen Aus-
führungen hervorgegangen —, unserem Rat einen
Entscheid ersparen zu können. Der Entscheid soll
nur um eine Session hinausgeschoben werden, und
dieser Entscheid soll besser vorbereitet werden.
Mein Antrag verfolgt auch nicht den Zweck, die
Landesring-Initiative zu retten, im Gegenteil. Ich
habe dieselbe schon in den Jahren 1954/55 als un-
zulänglich und in einemReferat als geradezu meister-
haft oberflächlich bezeichnet. Im Gegensatz zu
anderen Gewerkschaftsführern, auf die sich Herr
Kollega Münz heute morgen berufen hat, habe ich
die Initiative öffentlich bekämpft. Schon damals
erfolgte die Ablehnung der Landesring-Initiative
nicht einmal aus Empörung darüber, dass mit ihrer
Lancierung einer Herabwürdigung des Wirkens und
der Leistungen der Gewerkschaften verbunden war.
Es geschah auch nicht nur aus Abwehr gegen den
Versuch, mit der grossen, schönen Aufgabe, welche
das Postulat der Arbeitszeitverkürzung darstellt,
politische Geschäfte machen zu wollen. Herr Kollega
Münz entschuldigen Sie, wenn ich sage, dass das in
den Stadt- und Gemeinderatswahlen am vergan-
genen Wochenende in Zürich versucht worden ist.

Die Gewerkschaften sind ausnahmslos - ich
meine damit alle Gewerkschaften - für die Arbeits-
zeitverkürzung eingetreten, lange bevor das Pro-
blem vom Landesring überhaupt entdeckt worden
ist. Sie haben dafür gewirkt, und zwar erfolgreich
gewirkt und auch leidenschaftlich dafür gekämpft.

Die Gewerkschaften können mit berechtigtem
Stolz auf ihre diesbezüglichen Erfolge verweisen, und
sie werden es tun, sofern das durch den Verlauf der
Diskussion notwendig werden sollte. Sie werden
auch hier im Rate diese, ihre Erfolge, eindrucksvoll
belegen können.

Die Landesring-Initiative muss also wegen ihrer
Mängel und Unzulänglichkeiten und wegen ihrer
rechtlichen Unhaltbarkeit abgelehnt werden. Ich
versichere Ihnen, wenigstens im Moment eine Auf-
zählung der vielen Argumente und Einwände, die
gegen die Landesring-Initiative sprechen, zu er-
sparen. Ich will Ihnen das ersparen deshalb, weil
ich hoffe, dass mein Rückweisungsantrag angenom-
men wird und dass wir dann das Problem der
Arbeitszeitverkürzung in anderem Zusammenhang
in unserem Rate zur Sprache bringen können. Wird
mein Rückweisungsantrag angenommen, dann er-
halten wir endlich - ich sage endlich - die Gelegen-
heit, in positivem Sinne über die Arbeitszeit-
verkürzung zu reden. Es wird dann ein konstruk-
tiver Vorschlag möglich sein. Wir müssen dann
weniger über die Landesring-Initiative als über das
Problem der Arbeitszeitverkürzung an sich disku-
tieren.

Ich schliesse, indem ich Sie bitte, Rückweisung
zu beschliessen und die Kommission zu beauftragen,
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ernsthaft den Versuch zu machen, einen Gegen-
vorschlag zu formulieren. Ich möchte diesen Antrag
auf Rückweisung auch damit begründen, dass man
auch die zuständige Fabrikkommission, die nebenbei
bemerkt, bereits auf Ende dieses Monats zu einer
Sitzung eingeladen ist, noch begrüsst. Ob man dann
zu einem Gegenvorschlag kommen wird oder nicht,
ist eine Frage für sich. Aber mindestens der ernst-
hafte Versuch muss gemacht werden. Man kann die
Landesring-Initiative nicht einfach ablehnen, ohne
dass man in dieser oder jener Form ein grundsätz-
liches und positives, bejahendes Bekenntnis zum
Problem und Prinzip der Arbeitszeitverkürzung
ablegt.

Präsident: Ich habe Herrn Leuenberger zu
seinem Antrag etwas länger sprechen lassen. Wir
werden nun die Debatte über Eintreten weiter-
führen und nachdem die Eintretens debatte ge-
schlossen sein wird, über den Rückweisungsantrag
abstimmen.

Häberlin: Die Initiative, die jetzt zur Diskussion
steht, wirft im Grunde zwei verschiedene Probleme
auf, zunächst das Grundproblem der Verkürzung
der Arbeitszeit an sich und zweitens das Problem
des Weges, der zur Erreichung dieses Zieles führen
soll. Zunächst ein paar Worte zur Verkürzung der
Arbeitszeit an sich. Ich möchte dabei ausgehen vom
Satz in der Botschaft des Bundesrates auf Seite 21 :
„Die Arbeitszeitverkürzung liegt, langfristig be-
trachtet, in der Entwicklung der modernen Wirt-
schaft und Gesellschaft." Das ist eine Feststellung,
die kaum zu bestreiten ist. Differenzierter werden
die Gefühle sein, die diese Feststellung auslöst. Die
einen werden sagen : Zum Glück ist es so, die ändern
werden sagen: Leider ist es so.' Ich möchte mich
ausdrücklich zu der Gruppe der Fatalisten schlagen,
die einsehen, dass diese Entwicklung nicht aufzu-
halten ist, die aber in dieser Entwicklung gewisse
Gefahren für unser Land sehen.

Es ist heute viel die Rede vom Wirtschafts-
wunder, das sich im Deutschland der Nachkriegszeit
ereignet. Ich glaube, wir können für unser Land auf
ein viel langfristigeres Wirtschaftswunder hinweisen.
Unsere ganze wirtschaftliche Struktur ist ein
Wunder. Wir waren durch keine natürlichen Voraus-
setzungen prädestiniert, ein hochindustrialisiertes
Land zu werden. Wir sind es trotzdem geworden,
dank eines glücklichen Zusammenspielens mensch-
licher Eigenschaften und Faktoren, unter denen ich
das Arbeitsgeschick, die Arbeitskraft und den
Arbeitswillen unseres Volkes an erster Stelle nennen
möchte. Das ist und bleibt unser wertvollstes Kapi-
tal, und da darf schon die ernste Frage gestellt
werden, ob es richtig sei, die Verwertung dieses
Kapitals unter eine Grenze herabzusetzen, die sich
nicht mit Rücksicht auf die Erhaltung dieses Kapi-
tals selbst gebietet. Diese Überlegungen haben nichts
zu tun mit mangelndem sozialem Verständnis. Ich
freue mich über die schon eingetretene Hebung des
Lebensstandardes unseres tüchtig arbeitenden Vol-
kes. Ich wünsche von Herzen, dass diese Entwick-
lung weitergehe. Das kann aber auf ganz verschie-
denem Wege geschehen; denn ich gestehe Ihnen
offen, dass ich bei einer Rangordnung der Dringlich-
keit und der wirtschaftlichen Zweckmässigkeit die

Verkürzung der Arbeitszeit erst nach weiteren
Reallohnerhöhungen, nach einer Ausdehnung der
Ferien und nach einer Stärkung der sozialen Sicher-
heiten des Arbeiters einreihen würde. Die Initianten
haben - oberflächlich betrachtet - ein zügiges Argu-
ment zur Hand, um solche Überlegungen als pro-
fessionelle Schwarzmalerei abzutun. Kollege Münz
hat nicht versäumt, diese Töne nach Noten anzu-
schlagen. Bei jeder früheren Verkürzung der Arbeits-
zeit sind solche Kassandrarufe ergangen. Trotzdem
hat die Wirtschaft diese früheren Verkürzungen der
Arbeitszeit sehr gut überstanden, ja, sie haben eine
blühende Entwicklung nicht verhindern können.

Dabei ist aber zweierlei nicht zu übersehen. Ver-
gleiche sind nur zulässig, wenn Gleiches mit
Gleichem verglichen wird. Eine Reduktion der
wöchentlichen Arbeitszeit um vier Stunden ist nicht
in jedem Fall das gleiche. Es ist nicht das gleiche,
ob Sie die wöchentliche Arbeitszeit von 58 auf 54
oder von 48 auf 44 oder später einmal von 38 auf
34 Stunden reduzieren. Sie werden zugeben, dass
die Schwierigkeiten wachsen, je näher wir uns dem
Nullpunkt nähern, denn irgendwo muss doch ein
Minimum sein, das nicht mehr unterschritten
werden kann.

Aber noch ein anderer Einwand: Die früheren
Verkürzungen der Arbeitszeit "sind nicht spurlos an
der Wirtschaft vorbeigegangen. Man hat nicht ein-
fach nur weniger gearbeitet und sonst nichts getan.
Man hat vielmehr mit allen Mitteln versucht, die
verkürzte Arbeitszeit auf andere Weise wieder einzu-
bringen. Die verkürzte Arbeitszeit wurde an sich
besser ausgenützt als beim früheren, gemütlicheren
Betrieb. Aber es stunden auch eine ganze Reihe von
technischen Hilfsmitteln zur Verfügung, um in der
verkürzten Arbeitszeit ebensoviel produzieren zu
können als in der früheren längeren. Die Stichworte
lauten: Mechanisierung, Rationalisierung, Auto-
mation. Das ist der Punkt, wo vielleicht doch auch
bei der Arbeiterschaft gewisse Bedenken gegen eine
noch kürzere Arbeitszeit aufsteigen werden, ganz
abgesehen von den Zeiten, wo einmal die Arbeit
nicht mehr wie heute so im Überfluss vorhanden
sein könnte. Ich erinnere daran, dass in der Krise
der dreissiger Jahre ganz ernstlich von einem Verbot
der Verwendung von Maschinen im Baugewerbe dis-
kutiert worden ist. Es ist aber auch in normalen
Zeiten so, dass der durch die verkürzte Arbeitszeit
bedingte gesteigerte Rhythmus der Arbeit und auch,
was schon erwähnt ist, die stets grösser werdende
Eintönigkeit der Arbeit zu spüren ist. Es besteht
meines Erachtens die Gefahr, dass wir geradezu in
einen Teufelskreis geraten, der uns zwingt, die
Arbeitszeit zu verkürzen, dass man dann diese
Folgen zu kompensieren sucht, mit der Wirkung,
dass wir wieder vor der gleichen Situation stehen.
Das sind keine wirklichkeitsfremden Spintisiere-
reien, sondern ich hätte hier ein ganzes Bündel von
Zitaten, die beweisen, dass tatsächlich auch in der
Arbeiterschaft, besonders bei den älteren Arbeitern,
die Befürchtung besteht, eine weitere Verkürzung
der Arbeitszeit könnte zu einem nochmals gestei-
gerten Rhythmus, zu einer noch grösseren Hetze in
der Arbeit führen, als es heute schon der Fall ist.

Ich möchte also mit aller Entschiedenheit der
Auffassung entgegentreten, dass eine weitere Ver-
kürzung der Arbeitszeit sich heute geradezu auf-
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dränge, dass es eine reife Frucht sei, die es nur gelte,
nach Herzenslust zu schütteln. Davon kann keine
Rede sein. Es handelt sich vielmehr nach meiner
Auffassung um ein sehr kompliziertes Problem, das
Vor- und Nachteile hat, die gründlich und sachlich
gegeneinander anzuwägen sind. Bevor man zur Ver-
wirklichung dieser Forderung schreitet, muss man
sie in allen Konsequenzen überlegen.

Bezeichnend ist in dieser Hinsicht, dass selbst
in Kreisen des Landesringes der Unabhängigen
gewisse Differenzen bestunden, als man zur Lan-
cierung dieser Initiative schritt. Es war an einem
ausserordentlichen Landestag in Zürich, im Jahre
1954, als Kollege Münz das Referat für die Lancie-
rung dieser Initiative hielt. -Kollege Doswald war der
Referent dagegen. Er hat damals die Bedenken der
Exportindustrie angemeldet, hat auf die Gefahr der
Beeinträchtigung der Konkurrenzfähigkeit unserer
Wirtschaft hingewiesen und wörtlich gesagt: „Der
Arbeitnehmer wünscht keine Veränderung der
Arbeitszeit, sein Hauptanliegen ist die Verbesserung
seines Lohnniveaus."

Kollege Grendelmeier hat die Initiative zwar
befürwortet, aber er hat seinerseits auch Bedenken
in der Richtung erhoben, dass mehr Lärm und Un-
rast die Folge sein werden, und dass es für die
Landwirtschaft keine 44-Stunden-Woche gebe, was
die Landflucht noch weitertreiben werde.

Sogar Herr Duttweiler hat erklärt, er habe eben-
falls schwere Bedenken überwinden müssen, bevor
er der Initiative habe zustimmen können. Er sei
immer stolz darauf gewesen, dass der Schweizer
Arbeiter arbeiten wolle, und dass er gleich 48
Stunden in der Woche arbeiten wolle.

Die Lancierung der Initiative ist dann mit 143 Ja
gegen 6 Nein, bei 5 Enthaltungen, beschlossen
worden.

Kollege Münz hat geglaubt, dass die Lancierung
dieser Initiative im Volke wie. ein Fanfarenstoss
wirken werde. Bei der' Unterschriftensammlung ist
dann allerdings eine gewisse Ernüchterung ein-
getreten, und am Landestag vom April 1955 musste
man zur Kenntnis nehmen, dass es zufolge der ab-
lehnenden Haltung der offiziellen Führung der
Gewerkschaften bei der Unterschriftensammlung
verhältnismässig mühsam vor sich gegangen sei.
Es bedurfte einer zähen Kleinarbeit, um wenig mehr
als das erforderliche Minimum zusammenzubringen.

Diese Initiative hat selbstverständlich die Migros
gezwungen, die Verkürzung der Arbeitszeit in ihrem
Betrieb vorzuexerzieren. Es hat sich dabei gezeigt,
dass es etwas leichter ist, eine Initiative zu lancieren,
als nachher dieses Postulat in der Praxis durchzu-
führen. In den Betrieben der Migros selbst ist nur
wiederum gegen eine Opposition die Verkürzung der
Arbeitszeit durchgeführt worden, und der Rechen-
schaftsbericht der Migros-Genossenschaf t Zürich
von 1955 stellt fest: „Die Verkürzung der Arbeits-
zeit brachte im Personalsektor, vor allem im An-
fangsstadium, bedeutende Schwierigkeiten. Bei dem
seit Jahren dauernden Mangel an Verkaufspersonal
war es keine leichte Aufgabe, zusätzliches und ent-
sprechend qualifiziertes Personal verhältnismässig
rasch zu beschaffen."

Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass
den folgenden Überlegungen besonderes Gewicht
zukommt: Erstens, die Migros ging vereinzelt vor.

Sie können sich denken, dass die Schwierigkeiten
sich verdoppeln und vervielfachen würden, wenn
schlagartig die gesamte schweizerische Wirtschaft
gezwungen würde, die Arbeitszeit innert Jahresfrist
zu verkürzen und deshalb zur Neueinstellung von
Personal gezwungen würde. Zweitens ist zu be-
merken, dass Kollege Münz in einer deutschen Zeit-
schrift ,,Mensch und Arbeit'', zugestanden hat : „Der
Übergang (zur verkürzten Arbeitszeit) bei der Migros
mag allerdings durch die Tatsache begünstigt
worden sein, dass der Anteil von Löhnen und Gehäl-
tern durchschnittlich nur etwa 15-20% vom Pro-
duktenpreis ausmacht."

Diese Feststellung ist ein Zugeständnis dafür,
dass nicht in allen Wirtschaftszweigen die gleich
günstigen Voraussetzungen für eine solche Ver-
kürzung der Arbeitszeit vorhanden sind.

Diese historischen Reminiszenzen verfolgen ein-
zig den Zweck, meine These zu untermauern, dass
die Verkürzung der Arbeitszeit ein komplexes Pro-
blem ist, ein Problem mit sehr ernsten Konsequen-
zen, das nur nach gründlicher Überlegung und mit
der nötigen Behutsamkeit gelöst werden kann.

Nun die entscheidende Frage: Entspricht die
Initiative diesen Forderungen? Mit dem Bundesrat
und mit der grossen Mehrheit der Kommission muss
ich diese Frage entschieden verneinen. Wir haben
letzthin die Kartellinitiative bekämpft, weil sie der
Vielfalt der schweizerischen Wirtschaft in keiner
Weise gerecht wurde. Die neueste Initiative des
Landesringes ist noch viel weniger nuanciert, sie ist
noch primitiver. In einem einzigen Artikel des
Fabrikgesetzes soll eine einzige Zahl abgeändert
werden. Darin erschöpft sich die ganze geistige
Arbeit, die die Initianten auf sich genommen haben.
Andere Artikel des Fabrikgesetzes existieren für sie
überhaupt nicht. Sie kümmerten sich nicht um die
Regelung der Überzeit, nicht um die Regelung der
abgeänderten Normalarbeitswoche. Herr Kollege
Münz hat gesagt, dieses Vorgehen sei kurz und bün-
dig. Kurz ist dieses Vorgehen; eine andere gute
Qualifikation kann ich aber der Initiative nicht
zubilligen. Die Unbekümmertheit, ja Rohheit des
Vorgehens der Initianten tritt besonders' grell zu-
tage, wenn man es mit der beispielhaften Lösung
vergleicht, die im Einverständnis der Arbeitgeber
und Arbeitnehmer in der Maschinenindustrie ge-
troffen wurde. Initiative: Reduktion um vier
Stunden; vertragliche Lösung: Reduktion um zwei
Stunden. Initiative: Vier Stunden Reduktion in
einem Jahr; vertragliche Lösung: Zwei Stunden in
zwei Jahren. In diesem Punkte war Herr Kollege
Münz in der Kommission geständig. Er hat heute
dieses Geständnis widerrufen. In der Kommission
gab er ausdrücklich zu, dass er im Kreis der In-
itianten für eine längere Übergangsfrist eingetreten,
aber mit dieser Auffassung unterlegen sei. Heute hat
er so gesprochen, wie wenn er gar keinen Nachteil
in der Initiative erblicken würde. Die Initiative ist
starr, ohne jede Ausnahme; der Vertrag enthält
eine Sonderregelung für zweischichtigen Tages-
betrieb, eine Sonderregelung für dreischichtigen
Betrieb ohne Sonntagsarbeit, eine Sonderregelung
für ununterbrochenen Betrieb mit Sonntagsarbeit,
dazu die Generalklausel: „Die Anpassung der wirk-
lichen Wochenarbeitszeit an die neue Normalarbeits-
zeit erfolgt nach Massgabe der Entwicklung der



11. März 1958 161 44-Stunden-Wochè

Lage in den einzelnen Unternehmungen und inner-
halb deren Abteilungen." Zusammengefasst ist zu
sagen: Auf der einen Seite eine starre, auf keine
besonderen Verhältnisse rücksichtnehmende staat-
lich erzwungene Lösung, auf der ändern Seite, wie
es im Ingress der Verabredung wörtlich heisst, „eine
unseren wirtschaftlichen Gegebenheiten bestmög-
lich angepasste, im gegenseitigen Einvernehmen von
Arbeitgebern und Arbeitnehmern erzielte Lösung."
Auch wer die Auffassung des Bundesrates teilt,
dass, langfristig betrachtet, die Arbeitszeitverkür-
zung in der Entwicklung der modernen Wirtschaft
und Gesellschaft liege, muss die Initiative ablehnen,
weil sie auf die wirtschaftlichen Gegebenheiten
unseres Landes zu wenig Rücksicht nimmt. Die
Ablehnung kann mit um so ruhigerem Gewissen
erfolgen, als die Wirtschaft den Beweis dafür er-
bracht hat, dass sie aus eigener Einsicht Hand biete
zu einer Verkürzung der Arbeitszeit, im Tempo und
im Ausmass dessen, was für unsere Wirtschaft trag-
bar erscheint.

Herr Kollege Münz hat sich angestrengt, diese
Vertragsthese zu erschüttern. Er hat schon in einem
Artikel im „Brückenbauer" bitterböse Worte gegen
Verträge zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern
geschrieben. Ich habe leider vergessen, das Zitat
mitzunehmen. Er hat sich sogar noch auf den
Arbeitersekretär Hermann Greulich berufen. Ich
erinnere daran, dass Hermann Greulich vor 35
.Jahren gestorben ist, dass heute andere Zeiten sind,
dass sich glücklicherweise die Verhältnisse geändert
haben. Vor 35 Jahren gab es nur die gesetzliche
Lösung. Es war keine andere Möglichkeit vorhanden.
Heute haben wir glücklicherweise auf beiden Seiten
festgefügte Organisationen, die für die Innehaltung
von Verträgen Gewähr bieten. Wir haben glück-
licherweise auch ein besseres gegenseitiges Ver-
ständnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern;
ein Vertrauensverhältnis, das es uns erst ermöglicht,
von der gesetzlichen Lösung abzugehen.

Noch ein Wort zu dem von Herrn Kollege Leuen-
berger aufgeworfenen Problem eines Gegenvor-
schlages. Ich muss für die Kommission in Anspruch
nehmen, dass wir es uns mit diesem Problem nicht
leicht gemacht haben, sondern darüber sehr ernst-
haft diskutierten. Wir standen vor einem Dilemma,
prinzipiell sahen wir zwei Möglichkeiten. Die eine
Möglichkeit bestand, wie es der Landesring vorsieht,
in einer zahlenmässigen Fixierung der Arbeitszeit
in der Verfassung. Es wurde allgemein die Auffas-
sung vertreten, dass dies eine zu starre Lösung be-
deute, dass es, auf lange Frist gesehen, für die Arbeit-
nehmer keine günstige Lösung ist, weil diese zahlen-
mässige Fixierung in der Verfassung sehr schwer
revidiert werden kann. Jedesmal ist das obliga-
torische Referendum erforderlich, weil es ja eine
Verfassungsrevision ist; jedesmal ist auch nicht nur
die Mehrheit des Volkes, sondern auch der Stände
notwendig. Bei der anderen Alternative, ohne zahlen-
mässige Fixierung, sahen wir die Gefahr voraus,
einen Text vor uns zu haben, der lediglich einer
unverbindlichen Deklamation gleichkommt, der
beinahe aussieht wie ein taktisches Manöver, das
nur unternmmen wird, um die Initiative desto
sicherer zu bodigen. Der Kommission lag auch kein
textlich fixierter Gegenvorschlag vor. Herr Kollege
Leuenberger ist hier verdienstlicherweise in die

Lücke getreten. Er hat diesen Gegenvorschlag noch
nicht entwickelt, aber er hat einen Text redigiert.
Wenn sein Antrag auf Rückweisung abgelehnt
werden sollte, hätte er einen Text, den er vorlegen
könnte. Ich habe diesen Text einmal gelesen; ich
kann aber nicht endgültig dazu Stellung nehmen.
Ich möchte Sie nur auf eines hinweisen. Mit dieser
Forderung auf einen Gegenvorschlag kommen wir
in einen gewissen zeitlichen Notstand. Herr Kollege
Leuenberger - ich möchte ihm dazu gratulieren -
hat nicht gefordert, dass die Kommission im Laufe
dieser Session den Gegenvorschlag behandeln sollte,
auch wenn sein Rückweisungsantrag angenommen
würde. Wir müssten also diesen Gegenvorschlag erst
in der Zeit bis zur Junisession behandeln. Aber die
dreijährige Frist für die Behandlung der Initiative
läuft am 14. September 1958 ab. Wenn wir diese
Frist nicht überschreiten wollen - ich warne ernst-
lich davor, denn ich habe hier schon sehr kräftige
Worte gegen diese Überschreitung der Fristen ge-
sprochen - müsste die Bereitschaft des Ständerates
vorhanden sein, die Behandlung der Initiative und
des Gegenvorschlages eventuell auch noch in der
Junisession durchzuführen. Die Kommission hat
sich mit grosser Mehrheit gegen einen Gegen-
vorschlag ausgesprochen, weil kein brauchbarer
Text vorlag. Ich möchte es Ihnen überlassen, ob Sie
die Kommission noch einmal mit dieser Aufgabe
betrauen wollen. Ich muss dabei aber unbedingt
den Vorbehalt anbringen, dass dann beide Räte in
der Junisession dieses Geschäft erledigen.

Bodenmann: Die Vertreter der Partei der Arbeit
werden hier für den Minderheitsantrag stimmen.
Wir werden den Stimmberechtigten empfehlen, die
Initiative anzunehmen und damit die 44-Stunden-
Woche in der Bundesverfassung festzulegen.

Die Intensität der Arbeit und das in unserem
Lande stark übersetzte Arbeitstempo machen die
Verkürzung der Arbeitsdauer zu einer dringlichen
Notwendigkeit. Es ist heute nicht mehr der Mensch,
der das Tempo seiner Arbeit reguliert; die Maschinen
diktieren, was er zu leisten hat. Muskeln und Nerven-
kraft werden stärker beansprucht und sind schneller
verbraucht. Zudem kommt, dass der Weg zur Arbeit
und zurück zur Wohnstätte für eine grosse Zahl von
Arbeitern und Angestellten bei dem heutigen Ver-
kehr nicht weniger anstrengend und nervenauf-
reibend ist als die Arbeit im Betrieb, im Büro und
auf der Baustelle. Diese Entwicklung, die nicht am
Ende steht, erfordert mehr Ruhezeit und mehr
Erholungsmöglichkeiten für den Arbeiter.

Trotz seinem ablehnenden Standpunkt gegen-
über der Initiative muss auch der Bundesrat das
Bedürfnis nach vermehrter Freizeit anerkennen. Es
ist zudem festzustellen, dass eine sehr vernünftige
Freizeitbeschäftigung immer mehr an Boden ge-
winnt. Es ist auch recht erfreulich, festzustellen,
dass im Verlaufe der letzten zwei Jahre durch das
Wirken der Gewerkschaften für einen beträchtlichen
Teil der Arbeiterschaft eine Verkürzung der Arbeits-
zeit erreicht worden ist. Die Initiative hat in dieser
Beziehung bereits einen bemerkenswerten Erfolg
zu verzeichnen. Sie hat mit der Forderung nach der
44-Stunden-Woche die Frage einer weitergehenden
Arbeitszeitverkürzung auf die Tagesordnung ge-
stellt. Viele Konzessionen der Unternehmer, gegen-
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über den Begehren der Gewerkschaften auf stufen-
weise Herabsetzung der Arbeitszeit sind gemacht
worden, um der Initiative etwas Wind aus den
Segeln zu nehmen. Sehr realistisch haben sich
kluge Arbeitgeber gesagt: Lieber gleich vier Stunden
als nur eine Stunde Arbeitszeitverkürzung pro
Woche. Dieser Erfolg der Initiative muss man
objektiverweise anerkennen, auch wenn man poli-
tischer Gegner des Landesrings ist.

Mir scheint, die Gegner der Initiative im Lager
der Arbeitgeber fechten heute noch mit den gleichen
Argumenten, mit denen ihre Väter, ihre Grossväter
und ihre Urgrossväter sich jeher der Verkürzung der
Arbeitszeit widersetzt haben. Immer sagten sie und
sagen es noch heute, die Wirtschaft werde durch die
Verminderung der Arbeitszeit gefährdet, die Schweiz
werde nicht mehr konkurrenzfähig sein, und der
Export werde somit erschwert werden. Heute hat
man von diesem Pult aus sogar von der Möglichkeit
der Verarmung des Schweizervolkes geredet, wenn
die Arbeitszeitverkürzung vorgenommen werde.

Alle diese und noch weitere Argumente ähnlicher
Güte sind durch die Entwicklung widerlegt worden.
Die Wirtschaft ist durch die Herabsetzung der
Arbeitszeit nicht zusammengebrochen. Der Export
entwickelte sich weiter, und die Konkurrenzfähig-
keit der schweizerischen Produktion blieb erhalten
dank der hohen Qualität der Arbeit. Und eigentlich
das Wichtigste zur Widerlegung der Unternehmer-
argumente: Die Profite sind trotz der verkürzten
Arbeitszeit gestiegen. Die Herrschaften, die in den
vergangenen Auseinandersetzungen ihren möglichen
Ruin an den Himmel malten, sind wohlhabender
und reicher geworden.

Wenn heute soeben Herr Häberlin gesagt hat,
früher hätten die technischen Hilfsmittel bestanden,
um die verkürzte Arbeitszeit durch Hebung der
Produktion zu kompensieren, so glaube ich, die
technischen Hilfsmittel werden nicht stehen bleiben,
sondern wir befinden uns in einer Situation, wo
meines Erachtens die technischen Hilfsmittel sich
in einem rapideren Tempo entwickeln, als es in der
Vergangenheit der Fall war.

Ich betrachte es als bedauerlich, dass der Bundes-
rat seine ablehnende Stellungnahme auf die unstich-
haltigen und überholten Argumente der Unter-
nehmer stützt. Man muss allerdings zugeben, dass
diese Haltung nicht neu ist, sondern dass die
Regierung auch in früheren Jahren die gesetzliche
Festlegung der Arbeitszeit bekämpfte. Es brauchte
den Landesgeneralstreik vom November 1918, um
den Stimmungsumschwung im Bundesrat herbeizu-
führen. Vor dem Streik war der Bundesrat Gegner
eines jeglichen gesetzgeberischen Eingriffes in bezug
auf die Festlegung der 48-Stunden-Woche. Erst
durch die grosse Kampfaktion vom November 1918
ist dann auch der Bundesrat Befürworter des
8-Stunden-Tages geworden. Er sagte in seiner Bot-
schaft vom Jahre 1919: „Der Arbeiter, der die
gleiche Rücksicht verdient wie jeder andere Bürger,
soll neben der Arbeit auch persönliche Freiheit
geniessen. Erst dadurch wird er zu einem voll-
wertigen Mitglied der staatlichen Gemeinschaft, und
erst dadurch bekommt er das Gefühl, dass die
Gesamtheit sich um ihn kümmert." Diese fort-
schrittliche Einstellung hielt beim Bundesrat aller-
dings nicht sehr lange an. Bald nach der Verkündung

dieser Botschaft war er bereit, das Rad in bezug auf
die Arbeitszeit wieder zurückzudrehen. Er entsprach
der bekannten Motion Abt, und er liess sie von der
Mehrheit der eidgenössischen Räte dann im Juli
1922 beschliessen (Möglichkeit der Erweiterung der
Arbeitszeit auf zehn Arbeitsstunden und auf die
54-Stunden-Woche). Um dieses Gesetz tobte ein
selten heftiger Abstimmungskampf in unserem
Lande mit dem Resultat, das Ihnen bekannt ist:
Die Arbeitszeitverlängerung wurde mit 436 000 zu
320 000 Stimmen recht eindeutig abgelehnt. Dabei
machten die Unternehmer alle Versuche und setzten
grosse Mittel ein, um den Entscheid zu ihren
Gunsten herbeizuführen. Es war vergeblich. Das
Volk liess sich nicht beirren und hielt an dem einmal
erzielten Fortschritt fest.

Für die Einstellung der Stimmberechtigten zur
Arbeitszeitverkürzung, wie sie jetzt hier zur Dis-
kussion steht, ist doch wohl auch typisch das Er-
gebnis der Abstimmung vom letzten Januarsonntag
in Basel, wo eine Zweidrittelmehrheit keinen Zweifel
darüber liess, wie sie sich zur Arbeitszeitverkürzung
einstellt.

Zur Frage: Soll die 44-Stunden-Woche in die
Verfassung aufgenommen werden ? Der Bundesrat
sagt, eine solche Regelung gehöre nicht in das staat-
liche Grundgesetz. Dieser Einwand ist hier in
wesentlichen Teilen schon widerlegt worden. Ich
wollte auch von einigen Dingen sprechen, die Herr
Münz schon genannt hat. Aber der Grund, warum
wir hier über einen Verfassungstext diskutieren
müssen, liegt darin, dass wir im Bund die Gesetzes-
initiative nicht haben. Würde im Bund die Ge-
setzesinitiative bestehen, dann würden wir uns nicht
über die Verfassung, sondern über einen möglichen
Gesetzestext auseinandersetzen. Wer heute in un-
serem Land mit Hilfe des Volkes irgendeine Idee
durchsetzen will, hat gar keine andere Möglichkeit,
als zum Mittel der Verfassungsrevision zu schreiten;
denn es ist in unserem Lande in der Praxis ganz
unmöglich, ein Gesetz auch nur zu diskutieren,
geschweige denn zu erlassen, wenn der Bundesrat
damit nicht einverstanden ist. Man wird auf die
Möglichkeit einer Motion verweisen; aber eine
Motion in beiden Räten durchzubringen, gegen den
Willen des Bundesrates, wird schwer halten, auch
wenn eine solche Motion aus bürgerlichen Kreisen
kommt. Wenn schliesslich beide Räte einer der-
artigen Motion zustimmen sollten, deren Inhalt dem

D "

Bundesrat nicht passt, was würde passieren ? Dann
wird diese Motion in einer der tiefsten Schubladen
des Bundesrates versenkt und auf lange Zeit nicht
mehr herauskommen. Ich wiederhole nochmals, was
bereits gesagt worden ist: Was jetzt in die Verfas-
sung aufgenommen werden soll in bezug auf die
Finanzordnung, ist doch ein reiner Bastard und erst
noch für die Ewigkeitsdauer von sage und schreibe
sechs Jahren. Nachdem also in der Bundesver-
fassung leider schon heute ein Sammelsurium von
allerhand Bestimmungen enthalten ist, kann das
eben erwähnte bundesrätliche Argument gar nicht
ernst genommen werden.

Es bleibt noch der Einwand, die Arbeitszeit-
verkürzung sei über den Weg des Vertrages, nicht
der Gesetzgebung, einzuführen. Hier stellt sich aber
nicht die Frage eines Entweder-Oder. Vielmehr
scheint es uns der einzig richtige Weg zu sein: Ver^
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trag und Gesetz. Jedenfalls für die Arbeiterschaft
ist es von Vorteil, wenn die verkürzte Arbeitszeit
gesetzlich festgelegt wird. Sie braucht dann für
dieses Postulat nicht mehr zu kämpfen; aber es
bleibt ihr immer noch eine sehr grosse Aufgabe vor-
behalten, nämlich über die Einhaltung der gesetz-
lichen Bestimmungen zu wachen. Die Vergangenheit
zeigt, dass in dieser Beziehung auch in bezug auf
die Einhaltung des 8-Stunden-Tages noch recht viel
zu tun bleibt. Es gibt aber auch heute noch zahl-
reiche Unternehmer, die sich dem Abschluss eines
Kollektivvertrages widersetzen. Der kürzliche Streik
in Pratteln hat doch in dieser Beziehung ein aktuelles
Beispiel erbracht. Ohne die Arbeitsniederlegung
wollte die Firma mit dieser Belegschaft überhaupt
nicht verhandeln, und der Konflikt, der zurzeit
in Derendingen auf der Tagesordnung steht, ist
ebenfalls nicht etwa eine Demonstration eines be-
reitwilligen Entgegenkommens von Unternehmer-
seite.

Wir haben darauf hingewiesen, dass in den letz-
ten zwei Jahren auf dem Gebiete der Arbeitszeit-
verkürzung bedeutende Fortschritte erzielt worden
seien. Doch muss auch die,, Gewerkschaftskorrespon-
denz" bestätigen, dass in dieser Zeit, in der die
Arbeitszeitverkürzung allgemein auf der Tages-
ordnung stand und wirkliche Erfolge erzielt wurden,
erst ein Drittel der Privatarbeiterschaft in den
Genuss der verkürzten Arbeitszeit gekommen sei.
Nach den Angaben des Bundesrates war es so, dass
am Ende des zweiten Quartals 1957 noch über 65%
sämtlicher Fabrikarbeiter 48 Stunden und länger
gearbeitet haben. Bei der jetzigen Situation der
anhaltenden, Hochkonjunktur ist es leichter, zu
annehmbaren Kollektivverträgen zu kommen. Wenn
aber diese Konjunktur nur eine teilweise rückläufige
Entwicklung einschlagen wird, wird der Widerstand
der Unternehmer gegen fortschrittliche Vertrags-
bestimmungen stärker werden. Unter diesen Ver-
hältnissen wird es für die Arbeiterschaft von
grossem Vorteil sein, wenn wenigstens die Arbeits-
zeit schon gesetzlich geregelt sein wird. Die „Gewerk-
schaftskorrespondenz" publizierte einen Artikel, in
dem ebenfalls von der Notwendigkeit der gesetz-
lichen Regelung die Rede war.

Wir stimmen dem Rückweisungsantrag Leuen-
berger zu, damit auch diese Frage wenigstens noch
einmal eingehender geprüft werden kann. Von
welcher Seite man auch immer die Verhältnisse
betrachtet - immer vom Standpunkt der Arbeiter-
schaft aus -, ist es für den Fortschritt günstiger,
wenn die 44-Stunden-Woche verfassungsmässig ge-
sichert wird. Aus diesen Gründen stimmen wir für
die Gutheissung des Volksbegehrens.

Wie der Entscheid hier und selbst in der Volks-
abstimmung auch ausfallen wird, die Bewegung für
die Verkürzung der Arbeitszeit wird ihren Fortgang
nehmen. Sie führt auf das weitergesteckte Ziel:
40-Stunden-Woche mit fünf Arbeitstagen. Auf dem
Wege zu diesem gesteckten Ziel bildet die 44-
Stunden-Woche eine Etappe. Ich bin überzeugt,
dass der Weg vom 8-Stunden-Tag zur 40-Stunden-
Woche kürzer sein wird als jener vom 10-Stunden-
Tag zur 48-Stunden-Woche. Weil die Initiative
einen wirklichen Schritt nach vorwärts bedeutet,
stimmen wir ihr zu.

Nationalrat - Conseil national 1958

Hess-Thurgau : Wenn jemand Ursache hat, die
Initiative über die Einführung der 44-Stunden-
Woche - jene Initiative, die vom Landesring im
Vorfeld der Nationalratswahlen im September 1955
in die Wege geleitet worden ist - mit möglichster
Vorsicht und Zurückhaltung zu beurteilen, dann
ist es sicher das ländliche Gewerbe und vor allem
die Landwirtschaft in ihrer Gesamtheit. Die Bauern-,
Gewerbe- und B urger-Fraktion hat sich denn auch
eingehend mit dieser Frage befasst, und sie hat vor
allem die Auswirkungen der Annahme einer solchen
Initiative in bezug auf Landwirtschaft und Gewerbe
überprüft. Sie beantragt Ihnen einstimmig, es sei
Volk und Ständen die Ablehnung der Initiative zu
beantragen. Um es gleich vorwegzunehmen: Die
Fraktion lehnt es auch ab, einem Kompromiss im
Sinne eines Gegenvorschlags zuzustimmen; denn
die Antwort auf diese Initiative kann für uns nicht
anders gegeben werden als mit einem klaren Nein.

Zur Begründung unserer Stellungnahme möchte
ich nur auf einige Punkte hinweisen. Man mag hü-
ben und drüben nach Rationalisierung und Auto-
matisierung rufen, die generelle Verkürzung der
Arbeitszeit auf 44 Stunden wird - und in diesem
Fall von der Lohnseite her — eine Verteuerung der
Lebenshaltung nach sich ziehen: Es ist ja kaum an-
zunehmen, dass der Reallohn verkürzt werden
könnte; dabei muss eine Kompensation geschaffen
werden, und diese kann nur in der Erhöhung der
Preise bestehen.

Für uns stellt sich dann aber die Frage, ob bei
einer solchen Verteuerung die gleiche Reaktion aus-
gelöst werde wie bei einer Erhöhung, die in neuerer
Zeit eingetreten ist, zum Beispiel bei der Anpassung
der Preise für landwirtschaftliche Produkte. Ich
bitte Sie aber, sich darüber Rechenschaft zu geben,
dass vor allem die Landwirtschaft und mit ihr das
schicksalsverbundene ländliche Gewerbe vor eine
ausserordentliche Situation gestellt würde, und man
geht wohl nicht fehl, wenn man behauptet, dass
beide Wirtschaftsgruppen durch die verfassungs-
mässige Verankerung der 44-Stunden-Woche aus-
serordentlich hart betroffen würden. Bereits in der
Botschaft wird gesagt, dass der Schweizerische
Gewerbeverband und der Schweizerische Bauern-
verband nachdrücklich auf die besondere Lage des
Gewerbes und der Landwirtschaft hingewiesen ha-
ben. Die Botschaft macht ferner darauf aufmerksam,
dass in der Landwirtschaft bei einer Verkürzung der
Arbeitszeit mit Preiserhöhungen zu rechnen sei.
während eine Preiserhöhung bei den gewerblichen
Produkten davon abhänge, ob und wie weit die er-
höhten Kosten überwälzt werden können. Ich stelle
deshalb an die Initianten die Frage: Sind Sie be-
reit, die bei der Landwirtschaft unabwendbar ent-
stehenden Mehrkosten für landwirtschaftliche Pro-
dukte in diesem Falle zu übernehmen? Wird dann
die bekannte Liga der Konsumenten, werden die
Konsumenten in Zürich, in Baden und ändern uns
wohlbekannten Zentren den Kampf gegen die Er-
höhung landwirtschaftlicher Produktenpreise auf-
geben ? Werden sie dann gestützt auf den von Ihnen
vorgeschlagenen Verfassungstext den Kampf auf-
geben und auch der Landwirtschaft Gerechtigkeit
widerfahren lassen? Wir haben diese Frage bereits
bei Anlass der Beratungen in der Kommission ge-
stellt, und es ist uns zugegeben worden, dass sich

21
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die Landwirtschaft und das Gewerbe in einer aus-
serordentlichen Situation befinden und dass es
schwer sei in dieser Beziehung, ihrer besonderen
Lage Rechnung zu tragen.

Wir unserseits erklären aber in aller Offenheit,
dass wir uns bei der Annahme derartiger Bestim-
mungen über die Verkürzung der Arbeitszeit nicht
mit allgemeinen Vertröstungen abfinden werden,
sondern dass auch wir, gestützt auf die ausser-
ordentlich erschwerten Bedingungen, dannzumal
unsere Forderungen geltend machen werden. Ein
Volk, das sich leisten kann, derart weitgehende Be-
stimmungen mit Bezug auf die Begrenzung der
Arbeitszeit in der Verfassung zu verankern, soll
dann auch anderseits die Kraft aufbringen, seinem
Bauernstand anständige Preise, das heisst gerechte
Löhne zu entrichten. Das sind Preise, wie sie eben-
falls in der Verfassung und im Gesetz durch den
Willen des Schweizervolkes im Landwirtschafts-
gesetz verankert sind.

Der weitaus grösste Teil unserer Landwirt-
schaftsbetriebe sind Klein- und Mittelbetriebe. Nach
den Erhebungen des Schweizerischen Statistischen
Amtes weisen nur 7% der Betriebe eine Grosse von
über 15 Hektaren auf. In den übrigen Betrieben,
das heisst in den Klein- und Mittelbetrieben, ist es
aber unmöglich, die Arbeitszeit auch nur annähernd
in der vorgeschlagenen Norm einzuführen. Die
Folge wird sein, dass in der Landwirtschaft neben
der allgemeinen Lohnerhöhung, die bereits ein aus-
serordentliches Mass angenommen hat, noch einmal
eine zusätzliche Belastung in Form von erhöhten
Löhnen eintreten wird. Ja, es stellt sich ganz ernst-
haft die Frage, ob es bei derartiger Entwicklung
überhaupt noch möglich sein werde, Arbeitskräfte
für den Bauernberuf zu erhalten. Man könnte für
die Zukunft wohl mit Recht mit dem Schriftsteller
Hermann Priebe die Frage stellen: Wer wird die
Scheunen füllen, wer wird in Zukunft den Acker
bestellen ? - Denn auch die Bauernsöhne und -töch-
ter werden sich bei einer solchen Entwicklung eben-
falls überlegen, ob sie sich für die Zukunft noch dem
Bauernberufe verschreiben wollen, oder ob auch sie
das bequemere Leben vieler anderer Berufe wählen
wollen. Nicht umsonst hat ein Mitglied der Landes-
ring-Fraktion unseres Rates dem Sprechenden ge-
genüber im Augenblick, da diese Initiative einge-
reicht wurde und da der Sprechende seiner beredten
Sorge über diese Entwicklung Ausdruck gab, zur
Antwort gegeben: Ja, bauern tut nur noch der, der
irgendwie Freude daran hat. — Das stimmt, aber
diese Freude am Beruf könnte sehr bald in weitesten
Kreisen der jungen Bauerngeneration zum Ver-
schwinden gebracht werden, wenn in der Gestaltung
der Freizeit und der Löhne zwischen dem Bauern-
beruf und den übrigen Erwerbsgruppen derart
krasse Unterschiede bestehen.

Es dürfte auch Ihnen nicht entgangen sein, dass
die Zahl der Landwirtschaftsbetriebe in weniger als
20 Jahren um rund 33 000 zurückgegangen ist.
Ich glaube, es ist unsere Pflicht, in dem Zusammen-
hang auch auf diese Seite des Problems hinzuweisen.
Sicher sind wir alle davon überzeugt, dass, wenn
die Entwicklung in der Verkürzung der Arbeitszeit
den Weg geht, wie ihn die Initianten vorschlagen,
wenn also die 44-Stunden-Woche verfassungsmäs-
sig verankert werden soll, diese Kurve noch einmal

rapid ansteigen wird, und dann sind es vielleicht in
den nächsten 20 Jahren nicht 30 000, sondern
50 000 und mehr Bauernbetriebe, die eingehen, und
in der Folge wird für die kommende Generation das
Bild der verlassenen Bauernhöfe und der verödeten
Dörfer nicht nur auf den Jurahöhen, sondern im
ganzen schweizerischen Mittelland zu treffen sein.
Wer hätte uns vor 18 Jahren geglaubt, wenn wir
damals die Prognose gestellt hätten, es würden im
Jahre 1957 33 000 Betriebe weniger sein. Heute ist
es so weit. Diese Entwicklung wird unaufhaltsam
weitergehen, wenn wir das Steuer nicht herum-
werfen, das heisst wenn wir den besonderen Ver-
hältnissen in der Landwirtschaft nicht Rechnung
tragen.

Die Initiative über die verfassungsmässige Ein-
führung der 44-Stunden-Woche ist einer der neural-
gischen Punkte, bei welchen wir gleichzeitig weit-
gehend auch zu entscheiden haben, ob und in wel-
chem Umfange wir den Willen bekunden, die schwei-
zerische Landwirtschaft zu erhalten. Wir glauben
aber immer noch, dass es im wohlverstandenen
Interesse unserer vielgestaltigen Wirtschaft liegen
dürfte, wenn unsere Generation nicht in voreiliger
Weise das Signal zum Niedergang des schweizeri-
schen Bauernstandes gibt.

Endlich darf, gesagt werden, dass wir ja mit
Recht enorme Beiträge aufwenden, um unser Land
im Kriegsfall zu verteidigen. Einmal mehr muss
daran erinnert werden, dass wir im Krieg nicht nur
Kanonen brauchen, sondern auch Brot. Allein schon
aus diesem Grunde scheint uns die Erhaltung des
Bauernstandes ein Gebot der Stunde zu sein. Eine
verfassungsmässige Verankerung der 44-Stunden-
Woche ist aber unter den gegenwärtigen Verhält-
nissen mit der Erhaltung einer leistungsfähigen
Landwirtschaft und eines soliden und lebensfähigen
Bauernstandes unvereinbar. •

Ich beantrage Ihnen, es sei Volk und Ständen
die Ablehnung der vorliegenden Initiative zu be-
antragen und damit dem Antrag der Kommission
zuzustimmen.

Arnold-Zürich: Ich unterstütze die Initiative
des Landesrings, weil ich für die Revision der
Arbeitszeitbestimmungen des Fabrikgesetzes bin.
Die Initiative kann ja keinen ändern Sinn haben
als den, die Revision des Fabrikgesetzes zu be-
schleunigen. Der Einwand, die Initiative ändere
nur Artikel 40 des Fabrikgesetzes und lasse die se-
kundären Arbeitszeitnormen der Artikel 41, 47, 52,
53 und 54 des Fabrikgesetzes unberührt, hat daher
nicht soviel Gewicht, dass er zur Ablehnung der
Initiative führen müsste. Der Bundesrat kann die-
sen Schönheitsfehler beheben, wenn er im Sinne der
bereits vorliegenden Motion spätestens auf die
Herbstsession 1958 eine Revision der Arbeitszeit-
bestimmungen des Fabrikgesetzes vorschlägt, mit
einer Reduktion der in Artikel 40 des Fabrikgeset-
zes enthaltenen Arbeitszeit auf 44 Stunden und
einer entsprechenden Anpassung der übrigen Ar-
beitszeitbestimmungen, • im besonderen der bereits
erwähnten Artikel zwischen 41 und 54, und in einer
Übergangsbestimmung festlegt, dass die ordent-
liche Arbeitszeit ab 1. Januar 1960 46 und ab
1. Januar 1961 44 Stunden nicht überschreiten
darf.
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Eine solche Motion habe ich soeben mit 31 Mit-
unterzeichnern dem Herrn Präsidenten eingereicht.
Das ist viel zweckmässiger als eine Rückweisung
der Initiative und die Ausarbeitung des Gegen-
vorschlages. Ein Gegenvorschlag als Verfassungs-
bestimmung hätte nur einen Sinn, wenn er weiter-
gehen würde als die Initiative, wenn er die 40-
Stunden-Woche enthalten würde. Daher muss die
Gegenaktion auf dem Boden des Gesetzes erfolgen.
Das wollen ja im Grunde auch die Initianten. Wenn
sich der Bundesrat beeilt, bleibt genügend Zeit vor
der Abstimmung. Der Bundesrat sollte aber
auch die gesetzlichen Bestimmungen über die Ar-
beitszeit im Handel und Gewerbe sobald wie mög-
lich vor das Parlament bringen, wenn er (der Bun-
desrat) nicht ebenfalls durch eine Verfassungsinitia-
tive in Bewegung gesetzt werden will. Die gesetz-
liche Reduktion der Arbeitszeit ist nötig, weil der
vertraglichen Regelung vielfach unüberwindliche
Hindernisse entgegengestellt werden. Das Gesetz
soll nicht nur Rahmenbestimmungen und Dekla-
mationen enthalten ; es soll einen materiellen Inhalt
haben. Die gesetzliche Revision ist nötig als obere
Grenze, damit die rückständigen Betriebe sich ein-
ordnen müssen und damit bei den fortschrittlichen
Unternehmungen durch den Vertrag der Weg zur
40-Stunden-Woche erleichtert und gefördert wird.
Auch eine deklamatorische Verfassungsbestimmung
wäre gut, wenn sie weiter als die Initiative gehen
und die 40-Stunden-Woche untermauern würde.
Die Funktion des Vertrages sehe ich nicht darin,
dass der Vertrag die gesetzliche Norm ersetzen
oder gar verhindern soll. Diese Funktion liegt darin,
über das Gesetz hinaus Fortschritte zu verankern.
Was vor 38 Jahren als Arbeitsschutz genügend war,
ist es heute nicht mehr, weil die Mechanisierung
und Rationalisierung, die Hetze, der Lärm und der
Weg zur Arbeit den Arbeiter viel mehr ermüden als
früher. Das Gesetz ist das Ordnungsmittel, das auf
der Solidarität des ganzen Volkes beruht. Der Ver-
trag kann das gleiche nur in beschränktem Um-
fange und mit beschränkter Dauer tun, weil er nur
auf einer Einigung zwischen zwei oder mehreren
Verbänden beruht. Wenn aber die Vereinbarungen
der Verbände an die Stelle des Gesetzes treten soll-
ten, so würden wir uns auf dem Wege zu einer kor-
porativen Ordnung der Wirtschaft bewegen. Es ist
wohl überflüssig zu sagen, dass in einem Korpora-
tionenstaate die Gemeinschaft des ganzen Volkes
gefährdet ist und dass die für unser Volk heiligen
Mittel der direkten Demokratie, der Initiative und
des Referendums untergraben und entwertet wür-
den. Gerade diese Volksrechte dürfen aber nicht
ausgehöhlt, sie müssen im Gegenteil durch die
Schaffung der Gesetzesinitiative im Bunde er-
weitert werden.

Wo stünden wir heute, wenn die AHV, statt ein
Werk der Volkssolidarität zu sein, bloss auf ver-
traglichen Vereinbarungen zwischen Berufs- und
Unternehmerverbänden, beruhen würde ? Solche Be-
strebungen gab es doch auch. Die soziale Entwick-
lung der AHV wäre gefährdet (und wäre es noch
mehr in wirtschaftlichen Notzeiten), wenn sie nicht
von der Solidarität des ganzen Volkes getragen
würde.

Der Rückweisungsaiitrag des Herrn Kollegen
Leuenberger verfolgt die Absicht, einen Gegenvor-

schlag auf verfassungsmässiger Grundlage zu be-
wirken. Wenn aber ein Gegenvorschlag den mate-
riellen Inhalt der Initiative übernehmen wollte und
nur ihre formellen Mängel vermeiden soll, ist er
überflüssig. Dann ändert man besser das Gesetz,
damit die Initiative noch vor der Abstimmung über-
flüssig wird. Dafür liegt eine Motion Vontobel vor
und eine konkretere Fassung, die soeben eingereicht
wurde. Wenn aber der Gegenvorschlag nur eine De-
klamation sein wird, dann ist nicht anzunehmen,
dass die Initiative zurückgezogen wird. Ein Gegen-
vorschlag, der nicht wenigstens den materiellen In-
halt der Initiative übernimmt, führt nicht zum
Rückzug der Initiative. Aber er führt zu einer Auf-
spaltung der Ja-Stimmen in der Volksabstimmung.
Herr Leuenberger hat in seiner Zeitung angedeutet,
wie er sich den Gegenvorschlag vorstellt. Er hat
folgenden Wortlaut bekanntgegeben:

„Durch Beschränkung der zulässigen Arbeits-
zeit (das gilt also für die Verfassung) ist dafür zu
sorgen, dass alle Arbeitnehmer vor gesundheitlichen
Schädigungen bewahrt werden und sie über genü-
gend freie Zeit verfügen, um ihre Familienpflichten
zu erfüllen, sowie am kulturellen Leben teilzuneh-
men. Die Dauer der zulässigen Arbeitszeit ist mit
der Steigerung der Produktivität der Arbeit zu ver-
kürzen. Bei der Regelung der Arbeitszeit haben der
Bund und (soweit durch die Bundesgesetzgebung
die Kantone zuständig erklärt werden) die Kantone
auf die Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerverbänden Rücksicht zu nehmen."
Das ist eben auch eine Deklamation, die zwar sehr
schön ist, aber zu nichts verpflichtet. Wie lange
haben wir einen sehr schönen Grundsatz der Inva-
lidenversicherung in der Verfassung? Die Gesetzes-
vorlage aber ist erst durch die Verfassungsinitiative
veranlasst worden.

Heute stimme ich der Initiative zu, weil eine
Gesetzesvorlage noch nicht existiert. Deshalb auch
der Vorschlag an den Bundesrat, auf Gesetzesebene
vorzugehen im Sinne der eingereichten Motion. Na-
türlich genügt es nicht, die Arbeitszeit nur für die
dem Fabrikgesetz unterstellten Arbeitnehmer zu
kürzen, aber der Vorstoss auf dem Boden des Fa-
brikgesetzes wird eben Fernwirkungen auch auf
ändern Wirtschaftsgebieten haben, und diese Fern-
wirkungen werden schliesslich dazu führen, dass
auch in Handel und Gewerbe und im Verkehr so-
bald als möglich vertragliche und gesetzliche Be-
schränkungen im Sinne der 44-Stunden-Woche re-
alisierbar werden. Es ist mir bewusst, dass diese
Beurteilung der gegenwärtigen Situation hinsicht-
lich der Initiative nicht in allen Teilen mit den An-
sichten meiner gewerkschaftlichen Freunde über-
einstimmt. Ich bin aber auch nicht in der Lage, dem
Rückweisungsantrag von Herrn Kollegen Leuen-
berger zuzustimmen, wenn er nicht aufzeigt, dass
ein Gegenvorschlag gesucht werden soll, der weiter-
geht als die Initiative. Ich bin aber überzeugt, dass
die Entwicklung in der Schweiz nicht so verlaufen
wird, dass der Gesamtarbeitsvertrag die Sozial-
gesetzgebung und den Arbeiterschutz übernehmen
kann. Die Technik und Automatisierung werden uns
nötigen, in vermehrtem Masse den Schutz des Ge-
setzes zu suchen. Die Technik, die Mechanisierung
und die Automatisierung werden die einzelnen
Zweige der Wirtschaft unterschiedlich beeinflussen.
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Diese Entwicklung kann dazu führen, dass die Ar-
beitszeit in einer mechanisierten Fabrik beträchtlich
reduziert werden kann, während sie in Dienstbe-
trieben, zum Beispiel in Krankenhäusern, nicht die
gleichen Folgen hat. Das führt zu Ungerechtigkeiten.
Diese Ungerechtigkeiten werden nur vermieden,
wenn die Vorteile der Technik nicht nur den direkt
beteiligten Erwerbsgruppen, sondern dem ganzen
Volke zukommen, das heisst die Arbeitszeit muss
ebenfalls dort reduziert werden, wo die Mechani-
sierung nicht eine direkte, wesentliche Arbeits-
ersparnis möglich macht, auch in der Landwirt-
schaft. Wenn aber dieser Ausgleich gesamtwirt-
schaftlich erfolgen soll, kann das nur durch eine
gesetzliche Beschränkung der Arbeitszeit geschehen,
da durch Verträge einzelner Wirtschaftsgruppen mit
ihrem Personal dieses Ziel nicht erreicht wird.
Nimmt man aber an, die Arbeitszeit werde in me-
chanisierten und automatisierten Betrieben der Zu-
kunft nicht wesentlich reduziert, so stellt sich das
Problem, gesellschaftlich gesehen, nicht anders. Wo
sollen die Arbeitskräfte beschäftigt werden, die
durch eine neue industrielle Revolution bei gleich-
bleibender oder ungenügend verkürzter Arbeitszeit
frei werden ? Welche Verpflichtungen werden den
privilegierten Wirtschaftsgruppen auferlegt, die die
Vorteile der Vollmechanisierung oder Automati-
sierung gemessen werden ? Das wird wieder der Ge-
setzgeber im Interesse der Gemeinschaft lösen müs-
sen. Der Vertrag wird hier ein sehr unvollkommenes
und ungeeignetes Mittel sein. Der Vertrag kann so-
gar dazu führen, dass er die Volksgemeinschaft ge-
fährdet und damit Unrecht und Unfrieden im Lande
schafft. Das wäre der Fall, wenn er einzelnen Grup-
pen übersetzte Vorteile auf Kosten des Volksganzen
verschafft. Der Vertrag ist ein sehr wertvolles Mittel
im wirtschaftlichen Kampf. Auch unser Verband
des öffentlichen Personals hat, obwohl der grösste
Teil der Arbeitsbedingungen öffentlich-rechtlich
geordnet ist, mehr als 30 Gesamtarbeitsverträge.
Man darf aus dieser Stellungnahme nicht ableiten,
dass ich die Bedeutung des Vertrages unterschätze.
Wir versuchen überall, die Arbeitszeit auch durch
den Vertrag zu regeln und zu kürzen. Aber oft steht
die zu hohe Norm des Fabrikgesetzes im Wege, be-
sonders bei den öffentlichen Diensten. Ich lehne nur
eine Überbewertung des Vertrages ab, vor allem
wenn sie dazu führt, dass er bei der nötigen Ge-
setzesrevision im Wege steht. Über allem müssen
die Interessen des ganzen Volkes stehen. Über allem
haben wir die besondere Form unserer schweizeri-
schen Demokratie zu hüten, zu pflegen und zu er-
weitern. Damit werden wir auch für die Gesamt-
arbeitsverträge die besten Grundlagen schaffen. Nur
dann, wenn wir das tun, werden wir auch den Weg
zu einer sozialen Schweiz finden. In einer sozialen
Schweiz aber darf es keine Volksgruppen geben, die
im Schatten leben müssen. Es darf, sozial gesehen,
keine unterentwickelten Landesteile oder Berufs-
gruppen geben.

Aus allen diesen Überlegungen trete ich mit
Überzeugung für die Initiative ein. Ich frage nicht,
woher sie kommt. Ich frage, was sie will. Die Initia-
tive aber will genau das, was die Gewerkschaften
seit vielen Jahrzehnten erstreben. Daher freue ich
mich, dass die Gewerkschaften in ihrem Kampfe
Unterstützung erhalten haben. Ich bitte Sie, Ihre

Stimme dafür abzugeben, dass die Initiative dem
Volke zur Annahme empfohlen wird. Ich bitte aber
auch den Bundesrat, eine Gesetzesrevision so recht-
zeitig vor das Parlament zu bringen, dass eine Ab-
stimmung über die Initiative sich erübrigt. Ich ge-
hörte der Kommission nicht an. Für heute stimme
ich dem Minderheitsantrag der Kömmission zu. Ich
tue das als Sozialist im Sinne der programmatischen
Forderungen der Sozialdemokratischen Partei und
der Gewerkschaften. Herr Häberlin hat ausgeführt,
wohin der Gegenantrag unter den heutigen Um-
ständen führen würde, nämlich zu einer Bodigung
der Initiative. Dazu kann ich nicht Hand bieten.
Die Initiative hat uns in den letzten Jahren bei der
Bewegungsführung schon viel genützt, und ich kann
nicht annehmen, dass sie uns in Zukunft schaden
würde.

Präsident: Die Motion, die Herr Arnold soeben
eingereicht hat, wird später behandelt werden.

Schmid Philipp: Die Arbeitszeit stand immer im
Mittelpunkt der arbeitenden Menschheit. Heute
stellen wir fest, dass nicht nur eine Evolution, son-
dern eine Revolution in den Arbeitsmethoden ein-
tritt, und dass infolgedessen die Arbeitszeit weiter
verkürzt werden kann und auch verkürzt worden ist.
Alle jene, die irgendwo an einem Arbeitsposten
stehen, wissen, dass heute die Anforderungen an
den Einzelnen überaus gross geworden sind. Nun
hat die Initiative des Landesringes zweifelsohne
schon gewisse Erfolge gezeitigt. Man darf ohne
weiteres sagen, dass die Gewerkschaften gerade
durch diese Initiative Mittel in die Hand bekamen,
auf vertraglichem Wege die Arbeitszeit zu ver-
kürzen. Wir wissen, dass im graphischen Gewerbe,
in der Maschinenindustrie, in der Uhrenindustrie,
im Baugewerbe, in der chemischen Industrie, im
Bekleidungs- und Ledergewerbe, im Ausrüstungs-
gewerbe solche vertraglichen Abmachungen ge-
troffen wurden. Herr Kollege Leuenberger kann
sich brüsten, dass seine Gewerkschaft eine grosse
Zahl von Verträgen abschliessen konnte und, wenn
ich mich recht erinnere, für etwa 23 000 Arbeit-
nehmer eine Arbeitszeitverkürzung brachte. In
dieser Beziehung hat die Initiative allerhand Wert-
volles geschaffen. Persönlich bin ich aber der Mei-
nung, dass sie so, wie sie konzipiert ist, nicht be-
friedigen kann. Ich würde deshalb unbedingt emp-
fehlen, dem Antrag unseres Kollegen Leuenberger
beizupflichten.

Vom Standpunkt der Berufsgruppe aus, der ich
nahestehe, möchte ich noch kurz folgendes sagen.
Die organisierte Angestelltenschaft hat leider bis
jetzt keine Verträge zustande gebracht, bei denen
die Arbeitszeitverkürzung wirklich festgehalten
worden ist. Man hat uns in dieser Beziehung immer
etwas kurz gehalten. Dass bei der Angestellten-
schaft die Arbeitszeit ohnehin etwas kürzer ist als
bei der Arbeiterschaft, ist eifne Erscheinung, die seit
Jahrzehnten besteht. Mit der Einführung des freien
Samstagnachmittags ist 'die Arbeitszeit bei den
Angestellten sowieso verkürzt worden. Wenn man
aber immer wieder kommt und sagt - das will ich
hier nochmals betonen —, wir wollen kein Gesetz,
sondern Verträge, dann muss ich Ihnen vom Stand-
punkt der Angestellten aus sagen: Man streut uns
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Sand in die Augen. Wenn wir nämlich an die Ver-
bände herantreten, so heisst es: Es tut uns furcht-
bar leid, mit den Verbänden der Angestelltenschaft
können wir nicht Verträge abschliessen, die so
bindend sind wie die Verträge mit den Gewerk-
schaften. Nachdem nun die 5-Tage-Woche das
Ziel ist, das, wie ich glaube, kommen wird und das
auch der Produktion dient, so verlangt die Ange-
stelltenschaft, dass sie endlich ebenfalls, in Anbe-
tracht der Verhältnisse, eine Verkürzung der Ar-
beitszeit zugestanden erhält. Wir haben ja letztes
Jahr gesehen, dass es unserem Kollegen Steiner ge-
lungen ist, mit der grössten und mächtigsten
schweizerischen Industrie eine ganz epochemachende
Abmachung zustande zu bringen. Man hat dort
angefangen, den Samstag freizugeben. Als dann
aber die Angestelltenschaft in der gleichen Industrie
auch davon hätte profitieren sollen, hat man ihr
erklärt: Halt, Ihr müsst diese ausfallenden Minuten
in den übrigen 5 Tagen kompensieren. Das hat bei
der Angestelltenschaft ausserordentlich böses Blut
geschaffen, und es wird dies weiterhin böses Blut
schaffen. Das ist einfach nicht in Ordnung. Aus
meiner Kenntnis der Verhältnisse heraus kann ich
Ihnen deshalb hier sagen: Wenn Sie nicht einen
Gegenvorschlag im Sinne des Herrn Kollegen
Leuenberger annehmen, wird zweifelsohne die
Angestelltenschaft der Initiative zustimmen. Das
ist für mich ganz klar. Ich habe auch gewichtigen
Herren der Industrie gegenüber erklärt : Wenn man
uns, der organisierten Angestelltenschaft, nichts
geben will, so wird die Angestelltenschaft dieser
Initiative beipflichten.

Herr Kollege Leuenberger hat hier ausser-
ordentlich gewichtige Argumente gebracht, die uns
veranlassen sollten, die Vorlage an die Kommission
zurückzuweisen. Speziell das Argument inbezug auf
die Fabrikkommission muss zweifelsohne auch
unsern verehrten Bundespräsidenten veranlassen zu
sagen: „Ja gut, das müssen wir in Ordnung bringen."
Auch sonst habe ich aber die Überzeugung, dass wir
der Sache einen grossen Dienst leisten, wenn wir
dem Antrag des Kollegen Leuenberger beipflichten.
Ich unterstütze diesen Antrag und bitte Sie, das
gleiche zu tun.

Weibel: An sich könnte man in dieser Diskussion
einfach auf die ausgezeichneten Ausführungen der
Botschaft des Bundesrates verweisen und es dabei
bewenden lassen. Vielleicht können Sie aber doch
einige Ausführungen aus der Industriepreis interes-
sieren. Ich bin beruflich in einer mittelgrossen
Industrie tätig und habe mich da in erster Linie mit
Rationalisierungsfragen zu befassen. Aus der Praxis
heraus bin ich dann jeweils erstaunt, wenn man so
professorale Erklärungen lesen kann, wonach summa
summarum in der Industrie der Produktivitätszu-
wachs pro Jahr 4% betrage. Demjenigen Professor,
der in unserem Betriebe diese Ziffer erzielen kann,
offeriere ich eine Stelle in unserem Betriebe, und
zwar bezahlt zum doppelten Salär eines bernischen
Professors.

Wie sieht die Produktivitätssteigerung in der
Praxis aus? Hier ein ganz konkretes Beispiel: Wir
haben seit drei Jahren die Rationalisierung einer
Abteilung von 150 Leuten in Planung. Seit l % Jah-
ren befasst sich damit ein spezialisierter Planungs-

ingenieur. Dieser Tage hat er nun das Projekt vor-
gelegt. Daraus geht hervor, dass ein Projekt mög-
lich ist mit einer Arbeitseinsparung von 50%. Sie
sehen also, dass die Produktivitätssteigerung ausser-
ordentlich günstige Perspektiven zeigt. Das ist aber
nur die eine Seite, die Arbeitsseite. Die Botschaft
des Bundesrates sagt auf Seite 14 ganz richtig:
„Eine echte Produktivitätssteigerung liegt nur dann
vor, wenn die Produktion auf Grund einer organi-
satorisch und technisch verbesserten Verbindung
der Produktionsmittel (Arbeit und Kapital) ge-
steigert wird."

Wie sieht das nun in meinem immer noch prak-
tischen Beispiel aus ? Die Kosten für die Kapital-
amortisation und eine bescheidene Verzinsung
dieses Projektes sind fast genau gleich hoch, wie sie
die SOprozentige Arbeitseinsparung mit sich bringen
würde, also liegt im Grunde genommen gar keine
echte Produktivitätssteigerung vor. Erst mit der
Zeit wird sie eintreten, wenn die Amortisation ein-
mal die Kapitalkosten herabgesetzt haben wird. Ich
betone „mit der Zeit". Hier liegt der Grundirrtum
im Vorschlag der Landesring-Initiative. Ein ganzes
Jahr will man der Industrie Zeit lassen, um die
44-Stunden-Woche einzuführen und durchzuführen.
Das ist gar nichts anderes als eine schädliche Über-
stürzung einer an sich wünschenswerten Sache.
Herr Münz hat in der Kommission erklärt, es sei gar
keine Überstürzung, und auch heute hat er wieder
das gleiche gesagt. Dabei weiss er als Verantwort-
licher einer grossen Industriegruppe ganz genau,
dass es eine Überstürzung wäre und dass dies im
Endeffekt, wenn es so plötzlich gehen müsste, eine
preistreibende Wirkung hätte, was im Grunde ge-
nommen ganz sicher niemand will.

Ich wiederhole : Ich bin gar kein grundsätzlicher
Gegner der Arbeitszeitverkürzung. Wir haben in
unserer Industrie gerade anfangs dieses Jahres eine
solche Arbeitszeitverkürzung durchgeführt. Für
weitere Schritte braucht die Industrie, aber Zeit. Es
sei zugegeben, dass nicht in allen Industrien gleich
viel Zeit dafür benötigt wird. Das ist ganz richtig.
Aber eben gerade dafür haben wir das Instrument
der Gesamtarbeitsverträge, die branchenweise Rück-
sicht nehmen können. Sie können Rücksicht nehmen
auf die einzelnen Bedürfnisse jeder Branche. Des-
halb führt der richtige Weg dieser an sich wünschens-
werten Arbeitszeitverkürzung einzig und allein über
den Gesamtarbeitsvertrag. Die Landesring-Initia-
tive will wieder einmal alles über einen Leisten
schlagen. Sie will die Sache überstürzen und dazu
noch auf einem falschen Weg. Aus diesen Gründen
lehnt die einstimmige konservativ-christlich-soziale
Fraktion die Landesring-Initiative ab.

Meyer-Zürich : Mit der Einreichung dieses Volks-
begehrens über die Verkürzung der Arbeitszeit ist
die Diskussion über eine der wichtigsten und be-
deutungsvollsten Fragen der Sozial- und Wirt-
schaftspolitik in eine rasche, ja ich möchte, wie
mein Vorredner, sagen überstürzte Bewegung ge-
setzt worden, eine Bewegung, über deren Notwen-
digkeit und Zweckmässigkeit im gegenwärtigen
Zeitpunkt der Vollbeschäftigung verschiedene Mei-
nungen bestehen können. Das Problem der Arbeits-
zeitreduktion beschäftigt seit Jahren sehr intensiv
alle Kreise der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber,
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die sich mit sozialpolitischen Fragen zu befassen
haben. Man war sich aber bis jetzt immer bewusst,
dass nur Lösungen in Frage kommen können, die
den allgemeinen Interessen unseres Volkes und unse-
rer Wirtschaft zu dienen vermögen, was man von
dieser Initiative nicht behaupten kann. Es ist daher
zu bedauern, dass durch dieses Volksbegehren ein
derart ernstes Problem aus seinen tieferen Zusam-
menhängen herausgebrochen und sozusagen zum
Spielball politischer Propagandabedürfnisse ge-
macht wird. Ich will hier nicht mehr näher ein-
treten auf die schweren formellen und rechtlichen
Mängel, die diese Initiative kennzeichnen. Dazu
wurden bereits die entsprechenden Ausführungen
gemacht. Aber es stellen sich aus der wirtschaft-
lichen Praxis heraus eine Reihe von Fragen, die bei
der Beurteilung dieses Volksbegehrens von grösster
Bedeutung sind.

Ich möchte nicht bestreiten, dass der Wunsch
des arbeitenden Menschen nach vermehrter Freizeit
und Erholung, nach etwas mehr Ruhe, Entspannung
und Entlastung von der Verantwortung besteht und
auch verstanden werden muss. Die Arbeit ist heute
in weitgehenden Bereichen intensiver, hastiger, vor
allem einseitiger, monotoner und damit auch freud-
loser geworden. Ich glaube, die Ursache dieser Ent-
wicklung liegt nicht zuletzt in der ständigen Zu-
nahme der Gross- und Massenbetriebe. Ich betrachte
es jedoch als bedenklich, wenn diese negative Ein-
stellung zur Arbeit durch die politische Propaganda
noch verschlechtert wird, wenn die Arbeit immer
nur als eine Last, ein Mühsal dargestellt und dadurch
abgewertet und diskriminiert wird. Die Gefahr
einer solchen geistigen Beeinflussung darf besonders
in unserem Lande, das seinen relativen Wohlstand
weniger den von der Natur gegebenen Reichtümern,
als dem Fleiss, der Tüchtigkeit und dem Arbeits-
willen seiner Bevölkerung verdankt, nicht unter-
schätzt werden.

Es scheint mir nicht möglich zu sein, mit der
primitiven und generellen Formel der Initiative
das Problem der Arbeitszeitverkürzung zu lösen;
denn sie ist nicht in der Lage, auf die wirtschaft-
lichen und. strukturellen Zusammenhänge und auf
die notwendige Anpassung an die unendlich diffe-
renzierten Bedürfnisse der Gesamtbevölkerung
Rücksicht zu nehmen. Die Annahme dieser Initia-
tive müsste sich als ein brutaler staatlicher Eingriff
in unser kompliziertes und empfindliches Wirt-
schaftsgefüge erweisen; ein Eingriff, der mit einer
freiheitlichen Ordnung - zu deren Anhängern sich
ja die Kreise der Initianten immer gern zu zählen
pflegen - nicht mehr das Geringste zu tun hat.

Herr Kollege Häberlin hat heute mit Recht die
Frage gestellt, ob wir uns mit der Arbeitszeitver-
kürzung nicht immer mehr in einem eigentlichen
circulus vitiosus bewegen. Der entstehende Produk-
tionsausfall muss durch weitergehende Rationali-
sierungsmassnahmen, also durch vermehrte Arbeits-
teilung, gesteigertes Arbeitstempo und damit zu-
sammenhängend einer weiter zunehmenden Mono-
tonie der einzelnen Verrichtung wieder eingeholt
werden. Das alles wird dann die Begründung sein
für neue, weitergehende Arbeitszeitverkürzungen.
Ursache und Wirkung werden sich gegenseitig
steigern, wenn es nicht gelingt, eine vernünftige und
normale Abgrenzung von Arbeitszeit, Freizeit und

Ruhezeit zu finden. Es kann daher nicht Aufgabe
des Gesetzgebers sein, die Arbeitszeit durch recht-
lichen Zwang mehr einzuschränken, als es den
schutzwürdigen Interessen in arbeitshygienischer
und arbeitsphysiologischer Beziehung entspricht.
Hier weiter zu gehen, immer sofern es die Verhält-
nisse erlauben, ist Aufgabe der vertraglichen Ver-
einbarungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeit-
gebern.

Die Behauptung, es seien in der Frage der
Arbeitszeitverkürzung seit dem Jahre 1920 keine
Fortschritte mehr erreicht worden, ist unrichtig und
kann anhand eines umfangreichen Zahlenmaterials
widerlegt werden. Dabei ist nicht nur die tägliche
oder wöchentliche Arbeitszeit zu beachten, sondern
es sind die Einführung bezahlter Feiertage, die Aus-
dehnung der Ferien und andere Leistungen mitzu-
berücksichtigen. Diese Entwicklung bewegte sich
aber ganz auf vertraglicher Grundlage, und es wäre
vollständig falsch, nachdem sich die Gesamtarbeits-
verträge bewährt haben, heute diese Verhältnisse
zwischen den Sozialpartnern auf gesetzlichem Wege
regeln zu wollen.

Die Initiative bedeutet daher einen Einbruch in
das Prinzip des Gesamtarbeitsvertrages. Der wirt-
schaftlich und politisch segensreiche Arbeitsfrieden
ist in unserem Lande vor allem darauf zurückzu-
führen, dass es im Laufe der letzten Jahrzehnte ge-
lungen ist, die Beziehungen zwischen Arbeitneh-
mern und Arbeitgebern durch über 1500 Gesamt-
arbeitsverträge zu regeln. Wenn nun der Weg der
Einmischung der Politik in die Gesamtarbeitsver-
träge bei derartigen Fragen beschritten wird, dann
werden diese Verträge als Instrumente der Siche-
rung des Arbeitsfriedens ihren inneren Wert verlie-
ren. Zudem würden die Gesamtarbeitsverträge einer
weiteren ernst zu nehmenden Belastung ausgesetzt ;
denn die Annahme dieser Initiative müsste zu Aus-
einandersetzungen über den Lohnausgleich führen.

Die generelle Reduktion der Arbeitszeit wird
zudem unweigerlich zu einer Verteuerung der
Lebenskosten führen und eine weitere Entwertung
der Kaufkraft unserer Währung nach sich ziehen,
die Konkurrenzfähigkeit unserer Industrie gegen-
über dem Ausland vermindern und gleichzeitig auch
die Leistungen unserer Sozialwerke schwächen.
Wohl werden auch in unserem Lande anschauliche
Produktivitätsfortschritte ausgewiesen. Sie werden
aber im Durchschnitt nicht ausreichen, um neben
den immerhin recht beachtlichen Sozialleistungen
und den Lohnanpassungen eine gesetzliche generelle
Reduktion der Arbeitszeit preislich neutralisieren
zu können. Wir sehen uns daher vor die wichtige
Entscheidung gestellt, ob wir dem Ausbau der
betrieblichen Sozialleistungen oder der Arbeitszeit-
verkürzung die Priorität einräumen wollen.

Die gewerbliche Wirtschaft, die mir nahesteht,
wird, wie die Landwirtschaft, nicht direkt durch
die Verwirklichung dieser Initiative betroffen. Diese
bezieht sich nur auf die dem Fabrikgesetz unter-
stellten Betriebe. Das ist jedoch nur formell und
bedingt richtig; denn es müssen Rückwirkungen
auf die erwähnten Berufsgruppen entstehen. Die
Erhaltung oder die Beschaffung der notwendigen
Arbeitskräfte würde sich noch schwieriger gestalten
als bis anhin. Um einer Abwanderung der Arbeits-
kräfte in die Industrie entgegenzuwirken, müsste
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ebenfalls eine Anpassung der Arbeitsbedingungen
vorgenommen werden. Diese möglichen Folgen
bereiten uns im Gewerbe deshalb grösste Sorge,
weil in diesen Betrieben die menschliche Arbeits-
kraft eine viel grössere Bedeutung hat als in den
grossen Fabriken. Im Mittelpunkt der gewerblichen
Tätigkeit steht immer noch der Mensch, und die
msnschliche Arbeitskraft lässt sich nicht so leicht
manipulieren wie die Maschine. So müsste die
Arbeitszeitverkürzung zu einer weiteren Verteue-
rung der Baukosten führen, vor allem würde sie die
ausgesprochenen Dienstleistungsgewerbe ungünstig
beeinflussen.

Zudem befürchten wir im Gewerbe eine mit der
Arbeitszeitverkürzung verbundene Erhöhung der
Schwarzarbeit; eine Tatsache, die durch Beispiele
im Inland und Ausland belegt werden kann. Es
wäre kaum zu verantworten, die Arbeitszeit unter
dem Titel der Ruhe- und Erholungsbedürfnisse zu
verkürzen, um die so gewonnenen Stunden ent-
geltlich und gegen die Interessen des Arbeitgebers
auszunützen.

Endlich muss auf die allgemein angespannte
Lage unseres Arbeitsmarktes hingewiesen werden.
In einem Zeitpunkt, da wir noch über 300 000 fremde
Arbeitskräfte beschäftigen, um unser Produktions-
volum 3n zu bewältigen, könnte es kaum verant-
wortet werden, weniger zu arbeiten, um damit den
Bedarf an fremdem Personal nochmals zu steigern
und das Problem der Überfremdung zu verschärfen.
Ganz allgemein gesehen stehen uns in nächster Zu-
kunft noch grosse Aufgaben auf dem Gebiete der
Sozialpolitik, der Landesverteidigung usw. bevor.
Ich glaube kaum, dass wir diese Aufgaben besser
lösen können, wenn wir nun einfach „schöner leben
und weniger arbeiten" wollen. Ich nehme nicht an,
dass beispielsweise die Sorgen der Herren Kollegen
des Landesrings über eine allfällig verspätete Ab-
lieferung der letzte Woche bewilligten Kampfflug-
zeuge wesentlich gemildert werden könnten, wenn
wir die Arbeitszeit in der gesamten schweizerischen
Industrie schlagartig um 4 Stunden pro Woche ver-
kürzen, das heisst um einen vollen Monat pro Jahr
reduzieren. *

Ich vertrete daher die Auffassung, dass eine
Anpassung der Arbeitszeit nur auf dem Wege der
Gesamtarbeitsverträge möglich ist. Diese Anpassung
muss Rücksicht nehmen auf die besondern Ver-
hältnisse eines jeden einzelnen Berufes und darf nur
vorgenommen werden, wenn sie zu keiner Preis-
steigerung führen wird und wenn Rückwirkungen
auf andere Berufsarten •vermieden werden können.
Das ist auch der Grund dafür, dass viele gewerb-
liche Berufe auch eine vertragliche Arbeitszeit-
reduktion bis heute nicht durchführen konnten.
Diese Einstellung entspricht nicht einer reaktio-
nären Auffassung, sondern der berechtigten Sorge
um die Erhaltung dieser Wirtschaftszweige.

Aus allen diesen Gründen ersuche ich Sie, dem
Antrag des Bundesrates zu folgen und dem Schwei-
zervolk die Ablehnung dieser Initiative zu empfeh-
len. Ebenso muss ich Sie ersuchen, dem Rück-
weisungsantrag an die Kommission nicht zuzu-
stimmen.

Vontobel: Die Frage der Arbeitszeitverkürzung
ist für uns als Initianten kein politisches, sondern

ein rein menschliches Problem. Wir stellen fest,
dass im Verlaufe der letzten Jahrzehnte sich die
Technik in ungeahntem Masse entwickelt hat, die
Arbeitsintensität für den Menschen aber trotz dieser
technischen Entwicklung immer stärker und grösser
geworden ist, so dass sich gerade in der heutigen Zeit
die Frage als berechtigt erweist : Wo ist der Mensch
in seiner ganzen Würde in dieser Entwicklung ge-
blieben? Ich will hier die Frage nicht untersuchen
und erörtern, ob Gesetz oder Vertrag - diese Frage
wird heute von unserm Kollegen von der gewerk-
schaftlichen Seite in den Vordergrund gestellt -,
sondern ich will lediglich erklären, dass wir der
Auffassung sind: Gesetz und Vertrag, dass also
beide Mittel zusammen wirksam sein müssen. Ich
will es bei dieser Bemerkung bewenden lassen und
mich auf das Prinzip konzentrieren.

Es ist die Frage gestellt worden, weshalb eine
Verfassungsinitiative lanciert worden sei. Wenn
vom Volke heraus heute etwas gefordert werden
will in der Schweiz, haben wir nur die Möglichkeit
der Verfassungsinitiative. Sie haben vor kurzem
eine Motion Arthur Schmid, die die Schaffung der
Gesetzesinitiative zum Ziele hatte, abgelehnt. Das
Schicksal von Motionen und Postulaten, insbeson-
dere wenn sie aus Kreisen der Opposition stammen,
kennen Sie ebenfalls und wir auch, weshalb uns für
Forderungen, die aus dem Volke heraus und konkret
zur Diskussion gestellt werden sollen, nur der Weg
der Verfassungsinitiative bleibt.

Herr Kollege Meyer-Zürich hat nun den Zeit-
punkt als ungünstig betrachtet. Jede Zeit für die
Durchsetzung einer Arbeitszeitverkürzung ist in
der Vergangenheit als ungünstig bezeichnet worden.
Die Geschichte zeigt dies sehr deutlich, so bei-
spielsweise im Jahre 1837. Als die Höchstarbeitszeit
für Kinder im Kanton Zürich festgesetzt werden
sollte, haben die Fabrikanten des Kantons Zürich
eine Petition an die Regierung gerichtet und ge-
schrieben, die Beschäftigung von Erwachsenen sei
nicht mehr möglich, wenn die Kinder-Nachtarbeit
nicht mehr gestattet sei; wenn die Verordnung in
Kraft trete, stünden anderntags Hunderte von
Menschen eines Betriebes auf der Strasse, dem
Mangel, den Entbehrungen, dem Elend entgegen-
getrieben. Im Jahre 1859, als das Zürcher Fabrik-
gesetz geschaffen wurde mit der Einführung des
11-Stunden-Tages, haben 129 Fabrikanten pro-
testiert; sie sprachen von einem Landesunglück und
prophezeiten den Ruin der zürcherischen Industrie.
(Zwischenruf Schütz: Das gehört gar nicht hierher!)
Bei der Schaffung des Eidgenössischen Fabrik-
gesetzes 1877 protestierten 272 Industrielle mit dem
Handels- und Industrieverein in Bern und verlang-
ten mit grösser Entschiedenheit die Streichung aller
und jeder Bestimmung über die Dauer der regel-
mässigen Arbeitszeit in den Fabriken. Die eidge-
nössischen Behörden wurden damals des inter-
nationalen Kommunismus bezichtigt ! Einige Fabri-
kanten sollen mit der Auswanderung gedroht haben
— sofern sie oder ihre Nachfahren nicht gestorben
sind, so leben sie heute noch in der Schweiz! Immer
wieder, wenn eine Arbeitszeitverkürzung zur Dis-
kussion stand, wurde der Zeitpunkt als ungünstig
betrachtet; es wurde schwarz gemalt und der Ruin
der Industrie und des Gewerbes und alle möglichen
Dinge prophezeit. Alle diese Prophezeiungen haben
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sich immer wieder als unrichtig erwiesen. Im Gegen-
teil, wenn wir die Geschichte verfolgen, stellen wir
mit Genugtuung fest, dass sich die Gegner der
Arbeitszeitverkürzung immer geirrt haben. Nie war
der Rückgang die Folge, sondern im Gegenteil ein
weiterer vermehrter Aufschwung der Produktivität.
Die Perioden der Arbeitszeitverkürzung waren
immer gefolgt von grossen technischen Fortschritten.
Man sage mir nicht, das habe einmal ein Ende ! Die
Geschichte beweist das Gegenteil.

Es ist selbstverständlich, um ein weiteres Argu-
ment, das uns entgegengehalten wird, hier gleich zu
behandeln, dass wir die Verkürzung der Arbeitszeit
nur mit dem vollen Lohnausgleich anstreben. Dass
der volle Lohnausgleich in der Initiative nicht ent-
halten sei, wird - ob böswillig oder aus ändern Grün-
den, will ich nicht untersuchen - uns aber immer
wieder zum Vorwurf gemacht. Dabei wissen Sie,
auch jene, die diese Behauptung aufstellen, dass es
unmöglich ist, Lohnverhältnisse generell gesetzlich
zu verankern. Man hat sich auch aus Gewerk-
schaftskreisen dagegen gewehrt, dass beispiels-
weise im Kanton Zürich Minimallöhne in das Gesetz
aufgenommen wurden. Die gesetzliche Regelung
von Löhnen ist in Besoldungsregulativen, wo ein
bestimmter Kreis von Beamten oder Arbeitern er-
fasst wird, kategorienweise möglich, nicht aber in
einem eidgenössischen Fabrikgesetz. Deshalb ist
wohl der Vorwurf, der hier gegenüber der Initiative
immer wieder erhoben wird, unrichtig.

Damit möchte ich sagen, dass am Christbaum
des Herrn Steiner noch einige Schmuckstücke hän-
gen bleiben, denn mit der Einführung der 44-Stun-
den-Woche ist natürlich weder den Arbeitern noch
ihren Vertretern ein Ruhekissen unter das Haupt
gelegt, sondern der gerechte Lohn, der Lohnaus-
gleich, wird auch weiterhin Gegenstand des gewerk-
schaftlichen Kampfes und der gewerkschaftlichen
Auseinandersetzung zwischen Arbeitnehmern und
Arbeitgebern sein. Ich wollte dies mit aller Deut-
lichkeit sagen, weil dieser Vorwurf immer wieder
erhoben wird.

Nun die grundsätzliche Frage, die ich anfangs
erhoben habe: Wenn wir den Menschen, ähnlich
wie es 'Kollege Meyer-Boiler, nur von einer ändern
Seite aus gesehen darlegte, in den 'Mittelpunkt der
Wirtschaft stellen, müssen wir doch heute fragen,
ob die Technik für den Menschen da sei oder umge-
kehrt, das heisst ob wir arbeiten, um zu leben oder
leben, um zu arbeiten. Da ist die Fragestellung ein-
fach und die Antwort ebenfalls. Nach unserer Auf-
fassung soll die Technik dem Menschen dienen. Der
Mensch arbeitet, um zu leben, und die technische
Entwicklung hat dazu zu dienen, um den Menschen
in seiner Arbeit zu entlasten.

Bezüglich des Zeitpunktes der Initiative ist ge-
sagt worden, die Situation sei heute nicht so schlimm,
die Belastung sei für den Einzelnen gar nicht so
stark. Einige Zahlen aus der Entwicklung beweisen
das Gegenteil. Im Jahre 1930 betrug die Zahl der
Fabrikarbeiter 409 000, die Zahl der Fabrikbetriebe
8500. Die erste Zahl ist inzwischen auf zirka
550 000 und die zweite auf zirka 11 500 angestiegen.

Der Export belief sich im Jahre 1930 auf 1,4
Milliarden Franken, im Jahre 1953 auf 4,6 Milliar-
den Franken und dürfte jetzt etwa 6 Milliarden
Franken erreichen.

Die in der Industrie verwendete motorisierte
Kraft ist von 517 000 PS im Jahre 1930 auf gegen-
wärtig etwa 689000 PS, also um 33% gestiegen.

An die Entwicklung im Verkehr muss ich Sie
nicht erinnern. Sie wissen, wie sehr der motorisierte
Verkehr sich in der Zeit zwischen 1930 und heute
entwickelt hat.

Die1 Bevölkerung aber hat sich inzwischen le-
diglich von 4 Millionen auf 4,7 Millionen Einwohner
erhöht. Die Vermehrung des Verkehrs und der Pro-
duktivität steht also weit über der Zunahme der
Bevölkerung. Das bedeutet, dass das tägliche und
wirtschaftliche Leben sich seit dem Jahre 1930 be-
trächtlich intensiviert hat.

Kollege Weber hat 1930 an einem Gewerkschafts-
kongress gesagt: „Allein die 48-Stunden-Woche,
trotzdem sie noch nicht überall verwirklicht ist,
trotzdem wir noch hart darum kämpfen müssen, ist
eigentlich durch die Umwälzungen, welche die Tech-
nik und die Betriebsmethoden in den letzten zehn
Jahren erfahren haben, überholt." Er sprach von
der Entwicklung zwischen 1920 und 1930. Ich frage
Sie : Wie ist es heute, 28 Jahre später ? Ist die Ent-
wicklung in den letzten 28 Jahren nicht viel inten-
siver gewesen als in den Jahren 1920 bis 1930 ?

Ich bin derselben Meinung, wie sie Kollege
Eggenberger bei der Eröffnung der Olma 1954 in
seiner Ansprache als Landamrnann zum Ausdruck
brachte, indem er sagte: „Lasst uns nicht vergessen,
dass weder Wirtschaft noch Technik Selbstzwecke
sind, also ihre Rechtfertigung nicht in sich selbst
finden. Sie haben'oder sollten doch im Grunde nur
zudienenden Charakter haben. Der Mensch, der le-
bende, denkende, handelnde, fühlende Mensch müsste
doch im Zentrum stehen, nicht die Maschine, nicht
die Technik, nicht die Wirtschaft und nicht die Ren-
dite." Er fragte dann: „Sind wir nicht immer mehr
zu Dienern der Maschine geworden, als dass wir sie
beherrschten und sie in unsere Dienste stellten?"

Diese Meinungsäusserungen könnten beliebig ver-
mehrt werden. Sie beweisen, dass die heutige For-
derung nach einer Entlastung des Menschen auf dem
Wege der Arbeitszeitverkürzung der richtige, ge-
eignete ist.

Man sagt, es wäre nicht richtig, die Arbeitszeit-
verkürzung während der jetzigen Konjunktur durch-
zuführen. Wollen Sie das denn während einer Krise
tun ? Da wird sie ja automatisch durchgeführt, aber
auf dem Buckel des Arbeitnehmers, das heisst ohne
Lohnausgleich. Die Arbeitszeitverkürzung kann nur
im Augenblick einer Konjunktur durchgeführt wer-
den, ob durch Vertrag oder durch Gesetz, kommt
auf dasselbe hinaus.

Wir sind oft gefragt worden, weshalb durch die
Initiative nur die dem Fabrikgesetz unterstellten
Arbeitnehmer erfasst würden. Sie wissen, es exi-
stiert kein eidgenössisches Arbeitsgesetz, das jene
Arbeitnehmergruppen erfassen würde, die nicht dem
Fabrikgesetz unterstellt sind, sondern zugunsten
dieser Gruppen bestehen lediglich einige kantonale
Gesetze. Kollege Weber hat am erwähnten Gewerk-
schaftskongress 1930 darauf hingewiesen, dass für
ein solches Arbeitsgesetz bereits seit 1908 die ver-
fassungsmässige Grundlage vorhanden sei und dass
es nun endlich an der Zeit wäre, dass dieses Arbeits-
gesetz geschaffen würde. Heute, 28 Jahre später,
warten wir noch immer auf dieses Arbeitsgesetz, in
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dem die Arbeitszeit auch für alle Arbeitnehmergrup-
pen, die nicht dem Fabrikgesetz unterstellt sind,
geregelt würde.

Ich bin der Überzeugung, dass der Kampf um
die Arbeitszeitverkürzung über die Abänderung des
Fabrikgesetzes ein wichtiger Vorläufer für die Ar-
beitszeitverkürzung bei allen ändern Gruppen ist,
genau wie bereits die Lancierung der Initiative
allein - ich möchte das sagen, ohne unbescheiden
zu sein —, doch als Initialzündung für viele Arbeits-
zeitverkürzungen gewirkt hat. Wir können hier un-
serem Kollegen Steiner das Kompliment machen,
dass er mit der Metallindustrie bereits einen wesent-
lichen Erfolg erzielt hat. Es ist auch wesentlich,
wenn man dies berücksichtigt, wenn immer von
dieser einjährigen Frist gesprochen wird, dass da
ursprünglich wie ein Wolkenbruch aus heiterem
Himmel die Arbeitszeitverkürzungen über die In-
dustrie herabbreche. Zum grossen Teil ist sowohl
beim öffentlichen Personal als auch bei den Metall-
arbeitern die Arbeitszeitverkürzung bereits stufen-
weise in Kraft getreten, so dass sich das Risiko des
„Wolkenbruches" schon um 50% vermindert hat
und die Anpassung auch in diesem Fall möglich wird.

Nun glauben wir, dass im Zusammenhang mit
der Verwirklichung der Initiative ein weiteres Po-
stulat gefördert werden kann, das ich auch in mei-
ner Motion zur Diskussion gestellt habe, nämlich
die Einführung der 5-Tage-Woche. Sie existiert
heute schon vielerorts im Rahmen der 48-Stunden-
Woche. Nach einer Erhebung des eidgenössischen
Fabrikinspektorats, wurde auf Ende 1954 folgendes
Verhältnis festgestellt: Von 11 587 Fabrikbetrieben
sind 3618 Betriebe oder 31% bereits auf die 5-Tage-
Woche umgestellt. Dabei sind von den 564 311 er-
fassten Arbeitnehmern 154 998 oder 27% an diesem
sozialen Fortschritt bereits beteiligt. Die 5-Tage-
Woche hat sich in den letzten paar Jahren weiter
bedeutend entwickelt, indem sie vermutlich heute
in etwa 40% der Betriebe bereits Wirklichkeit ist.
Die 48-Stunden-Woche wirkt sich erschwerend aus,
weil die Arbeitszeit pro Tag etwas zu lang wird, wes-
halb die 44-Stunden-Woche sich hier segensreich
auswirken wird, ohne dass jeden Tag eine zu starke
Belastung für den Arbeitnehmer erfolgen muss. Ich
will nicht besonders davon sprechen, dass sie bezüg-
lich des verlängerten Weekends wichtig sei. Wir wis-
sen, dass die Arbeitnehmer selbst überall, wo die
5-Tage-Woche existiert, nicht mehr von diesem Prin-
zip abgehen möchten. Umfragen in anderen Betrieben
haben gezeigt, dass bis zu 80% der Arbeitnehmer der
Umstellung auf die 5-Tage-Woche zustimmen.

Es sind Bedenken geäussert worden, man wisse
nicht, was man mit der Freizeit beginnen wolle. Es
wurde befürchtet, es werde sich eine gewisse Ent-
wicklung anbahnen und es würden sich Nachteile
für die Moral des Menschen ergeben. Ich möchte
eine Reportage aus dem „Tagesanzeiger" vom
18. Mai 1957 über den ersten arbeitsfreien-Samstag in
Baden, dem aargauischen Industriezentrum auszugs-
weise zitieren. Der Beobachter sagt: „Zusammenfas-
send darf gesagt werden, dass gerne zugunsten des
freien Samstags etwelche Unzukömmlichkeiten wäh-
rend der Woche in Kauf genommen werden, denn
auch der Sonntag wird anders. - Der Sonntag ge-
winnt als eigentlicher Ruhetag; die Familie hat
mehr davon."

Nationalrat - Conseil national 1958

„Wirtschaften und Vergnügungsstätten wiesen
keine erheblichen Frequenzsteigerungen auf. Es
machte den Anschein, als ob die freiwerdende Zeit
zur Pflege der Häuslichkeit verwendet werde. Es ist
gut möglich, dass sich auf die Dauer sogar eine ge-
wisse abnehmende Frequenz der Gaststätten zeigen
wird." — „Es wird festgestellt, dass die überwiegende
Zahl unserer Bevölkerung mit der vermehrten Frei-
zeit etwas sinnvolles anzufangen weiss." Und hier
glaube ich, dass sowohl die bestehenden Organisa-
tionen als auch die Gewerkschaften gerade für diese
Freizeit vermelirte Möglichkeiten schaffen können,
die nicht organisiert und verpflichtend sein sollen,
sondern dem Arbeitnehmer und jedem, der das ver-
längerte Weekend geniesst, die freie Auswahl zwi-
schen seinen Hobbys und seinen Beschäftigungen
in der Freizeit ermöglicht.

Ein letztes Wort. Ich glaube, dass die 5-Tage-
Woche auch konjunkturpolitisch interessant ist.
Man sagt ja: einmal werden wieder andere Zeiten
kommen. Die Arbeitszeitverkürzung wird vermut-
lich ein ausgezeichnetes Korrektiv für die Zukunft
darstellen. Herr Kollega Weber geht sogar weiter
und er sagt, dass die verkürzte Arbeitszeit und die
5-Tage-Woche sogar vermehrte Bedürfnisse schaffen

• werden. Er sagt nämlich: „Die allgemeine Einfüh-
rung der 44-Stunden-Woche oder der fünftägigen
Arbeitszeit oder einer noch kürzeren Arbeitszeit
wird genau wie die allgemeine Hebung des Lohn-
niveaus zur Weckung neuer Bedürfnisse und zu
einer grossen Ausdehnung des Verbrauches führen!"

Ich glaube, dass heute alle Voraussetzungen vor-
handen sind, um die 44-Stunden-Woche entspre-
chend der lancierten Initiative einzuführen. Ich bin
auch überzeugt davon, dass alle damit verbundenen
Unebenheiten nicht unüberbrückbar sind. Es geht
hier nun einmal um das Prinzip, für das gekämpft
werden muss.

In diesem Sinne bitte ich Sie, meine Motion, die
ich hier im Rahmen der Behandlung dieser Initiative
begründet habe, entgegenzunehmen.

Noch ein kurzes persönliches Wort zum Vor-
schlage unseres Herrn Kollega Leuenberger. Wir
werden die Frage dieses Rückweisungsantrages und
speziell die Formulierung in unserer Fraktion be-
sprechen. Persönlich muss ich allerdings - wie ich es
andernorts schon getan habe - sagen, dass ich einen
Gegenvorschlag, von dem man nicht weiss, was
schlussendlich herausschaut, nicht annehmen
könnte. Bei der Initiative weiss man: im Fabrik-
gesetz ist die Arbeitszeit von 48 auf 44 Stunden her-
abzusetzen. Bei diesem Gegenvorschlag des Herrn
Kollegen Leuenberger weiss man das dagegen nicht.
(Leuenberger: Ich habe ihn noch nicht begründet.)
Ich halte mich an den Wortlaut, die Begründungen
sind sehr oft anders als der" Wortlaut eines Vor-
schlages, wie er ausgearbeitet wurde. Deshalb halte
ich mich, wie gesagt, an den Vorschlag. Ich muss
Ihnen sagen: ich betrachte ihn als Kautschuk, als
Gummi. Ich könnte diesem Antrag in dieser Form
nie zustimmen und könnte mir auch nicht vorstellen,
dass wir den konkreten Vorschlag zur Abänderung
des Fabrikgesetzes zurückziehen würden zugunsten
eines Gegenvorschlages, der uns nichts Konkretes
bringt.

H 1er'wird die Beratung abgebrochen .
Ici, le débat est interrompu

22



Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften

Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées

Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

44-Stunden-Woche. Begutachtung des Volksbegehrens

Semaine de 44 heures. Préavis sur l'initiative

In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale
In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale

Jahr 1958
Année

Anno

Band II
Volume

Volume

Session Frühjahrssession
Session Session de printemps
Sessione Sessione primaverile

Rat Nationalrat
Conseil Conseil national
Consiglio Consiglio nazionale

Sitzung 07
Séance

Seduta

Geschäftsnummer 7539
Numéro d'objet

Numero dell'oggetto

Datum 11.03.1958
Date

Data

Seite 146-171
Page

Pagina

Ref. No 20 036 517

Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung.

Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale.

Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.



Semaine de 44 heures 172 12 mars 1958
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Siehe Seite 46 hiervor - Voir page 46 ci-devant

Allgemeine Beratung — Discussion générale

Fortsetzung — Suite

Steiner-Bern: Herr Kollege Münz hat in der
Kommission erklärt, er sei immer für eine vertrag-
liche Regelung der 44-Stunden-Woche gewesen.
Damit wollte er wahrscheinlich zum Ausdruck brin-
gen, dass der gesetzliche Weg mir nicht liege. Es
ist so: Er liegt mir nicht, so wie Herrn Münz der
vertragliche nicht liegt, weil Herr Münz die Ver-
bände nicht will und weil er ihnen jedenfalls nicht
mehr Befugnisse zuteilen möchte. Er will sie be-
deutungsloser machen. Von den Verbänden aber
bin ich überzeugt, dass unsere Wirtschaftsform sie
nötig hat, wenn die Interventionen des Staates sich
nicht mehren sollen. Das ist ja, was die Verbands-
gegner so gerne übersehen. Darin unterscheiden wir
uns beide grundsätzlich, zugegeben; darin unter-
scheide ich mich aber auch von einigen meiner Kol-
legen der Gewerkschaften und der sozialdemokrati-
schen Fraktion. Ich rede jetzt nicht von den bedeu-
tenden Unzulänglichkeiten, die wegen der Initiative
bei ihrer praktischen Anwendung sicher entstehen.
Ich spreche vom Grundsätzlichen, vom Weg. Dazu
meinte Herr Münz, dass Hermann Greulich im.Ge-
gensatz zum mehrheitlichen Gewerkschaftsbund be-
wusst die gesetzliche Regelung der maximalen Ar-
beitszeit angestrebt habe. Das.stimmt. Aber weniger
stimmt, dass Hermann Greulich das heute auch
noch täte, wenn er unter uns weilte. Hermann Greu-
lich lebte zu einer Zeit, in der die Gewerkschaften
schwächer als heute waren. Sie benötigten den Staat
mehr ; sie mussten sich mehr an ihn anlehnen. Herr
Häberlin hat es gestern ganz richtig dargestellt: Da-
mals schien der Graben zwischen Arbeitgebern und
Gewerkschaften unüberbrückbar. Damals gab es
keine 1500 Gesamtarbeitsverträge, sondern nur-
Auseinandersetzungen über die Anerkennung der
Gewerkschaften als Wirtschaftsorganisation. Man
wollte von der Gewerkschaft nichts wissen. Deswe-
gen wurde ausschliesslich der gesetzliche Weg über
die Regelung der Arbeitsbedingungen beschritten.
Die dreissiger Jahre und der Zweite Weltkrieg ha-
ben hier eine Wendung vollzogen. Die Exponenten
der Wirtschaft, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, ha-
ben sich einander genähert, ohne dass eine Heirat
entstanden wäre. Es kamen die Verträge. Die Ge-
werkschaften wurden grösser und selbständiger.
Die Verträge haben zudem ihren Mitgliedern mehr als
die Gesetze gebracht, wenn man die Lage im schwei-
zerischen Durchschnitt betrachtet. Der, Weg des Ver-
trages ist keineswegs vollendet; er geht weiter. Er
führt nicht zum Korporatismus, wie gestern ange-

tönt wurde; aber er dient jedenfalls der Wirtschaft
des Landes mehr als scharfe dogmatische Ausein-
andersetzungen. Der Vertrag ist ein Instrument der
Freiheit. Er passt zur Demokratie. Wenn sich die
Parteien nicht mehr durch ihn binden wollen, so
brauchen sie ihn nicht mehr zu erneuern. Weil ich
diesen Weg weiter festigen möchte, muss ich die
Arbeitszeitverkürzung im Vertrag festhalten. Daran
liegt mir, und ich werde darauf noch zu sprechen
kommen.

Herr Kollege Münz hat gestern festgestellt, dass
wir 40 Jahre an der Arbeitszeit nichts verändert
hätten; es sei also nötig gewesen, dass man uns ge-
stupft habe. Mit nichten ; man soll die 40 Jahre nicht
hinstellen, als wären es simple einfache Jahre ge-
wesen, in denen der Bürger in Ruhe seinen Kohl
hätte pflanzen können und die Weltpolitik ihn le-
diglich gelangweilt habe. Was ist seit jenem Ge-
werkschaf tsbundkongress des Jahres 1930- einge-
treten, an dem Kollege Max Weber zur Arbeitszeit-
verkürzung aufgefordert hatte ? Was auch er nicht
voraussehen konnte, es kam die Krise der dreissiger
Jahre, in welchen die Arbeiterschaft eine langjährige
unfreiwillige Arbeitszeitverkürzung auf sich laden
musste. Die Gewerkschaften hatten da genug zu
tun, um nach Arbeit und nicht nach Arbeitszeit-
verkürzung zu rufen. Wer damals die Arbeitszeit-
verkürzung propagiert hätte, wäre nicht als beson-
ders zurechnungsfähig betrachtet worden. Nach der
Krisenzeit kam rasch der Zweite Weltkrieg. Der
Arbeiter stand an der Grenze. Er erhielt wohl eine
Wehrmannsentschädigung, aber sie deckte seinen
Lohnverlust nicht voll. Dazu nistete sich die Teue-
rung ein, die wegen des Mangels an Nahrungsmitteln
usw. nicht voll gedeckt wurde. Auch da trachtete
der Arbeiter darnach, wenn er vom Grenzdienst zu-
rückkam, voll arbeiten zu können. Es gab andere
Sorgen, als an die Arbeitszeitverkürzung zu denken.
Als der Krieg zu Ende war, kam der Wiederaufbau
Europas. Ich glaube kaum, dass man es zu jener
Zeit gut begriffen hätte, wenn unsere Gewerkschaf-
ten nach Arbeitszeitverkürzung gerufen hätten.
Schliesslich folgten die Jahre der Teuerung, und
wiederum spielte der Lohn und seine Verbesserung
die primäre, das Problem der Arbeitszeitverkürzung
mehr die sekundäre Rolle. So sah es in der Praxis
aus. Im Bundesarchiv mag es vielleicht in dieser
Hinsicht etwas heroischer dreinblicken, Herr Kol-
lege Münz. Wir sind also keineswegs zu spät gekom-
men. Herr Münz wird begreifen müssen, dass es da
den Gewerkschaften etwas anders geht als den Poli-
tikern. Wenn der Politiker sich aber in solche Pro- '
bleme wie das der Arbeitszeitverkürzung einschal-
ten will, dann sollte er wenigstens brauchbarere Lö-
sungen präsentieren, als dies bei der Initiative des
Landesrings der Fall ist. Die Gewerkschaften kri-
tisieren die Initiative des Landesrings mit vollem
Recht. Sie wurde mit uns ja nicht besprochen, son-
dern sie sollte uns eben aus dem angeblichen Schlaf
erwecken oder gar erschrecken, dass wir etwas in
unserer Tätigkeit versäumt hätten. Unsere Verhand-
lungen mit den Arbeitgebern haben zwar nie erge-,
ben, dass diese zu uns sprachen: So, kommt ihr end-
lich, ihr Langweiler, wir haben mit Ungeduld auf
eure Begehren gewartet! - Es wurde immer zäh
verhandelt, denn auch das gibt es unter Verträgen,
nicht nur in der gesetzgeberischen Tätigkeit. Nun,



12. März 1958 173 44-Stunden-Woche

für die Gewerkschaften ist die Sache mit einer Volks-
abstimmung über die Arbeitszeitverkürzung weder
getan noch erledigt. Die Gewerkschaft hat sich nach
der Abstimmung, wenn sie positiv ausfällt, unter
der neuen Ordnung zurechtzufinden, und ich bin
überzeugt, dass die Lösung, wie sie die Initiative
vorsieht, nicht gerade angenehme Zustände im Be-
trieb und dessen Belegschaft herbeiführen wird, ich
meine jetzt nicht allein den Lohnausgleich, von dem
ja genügend gesprochen wurde und der uns am
Halse hängen würde. Innert eines Jahres von 48
auf 44 Stunden zurückzugehen, selbst dort, wo dies
aus irgendwelchen Gründen Jiarzt, führt jedenfalls
zu intensiverem Arbeitstempo, zu mehr Klagen der
Arbeiterschaft und somit zu mehr Auseinanderset-
zungen. Der Rückgang von 48 auf 44 Stunden innert
Jahresfrist stellt dem Betrieb die erforderliche Zeit
nicht zur Verfügung, die Produktion mit dem Mittel
der Rationalisierung und der technischen Verbesse-
rungen der kürzeren Arbeitszeit anzupassen, und
deshalb wird versucht werden, durch Temposteige-
rung beim Arbeiter das Ziel zu erreichen. Kürzere
Arbeitszeit auf Kosten von Schinderei lehnen die
Gewerkschaften ab. Zur Schinderei gesellt sich aber
solch unbefriedigender Regelung wegen auch noch
neue Teuerung, welche wir alle sicher nicht wün-
schen. So geht es also nicht. Darum kann ich dieser
Initiative nicht zustimmen, obwohl ich Anhänger
der Arbeitszeitverkürzung bin und mit Überzeugung
mich für diese einsetze. Darum hat der Schweizeri-
sche Gewerkschaftsbund den Weg der sukzessiven
Herbeiführung der 44-Stunden-Woche beschritten,
indem er die These „eine Stunde Arbeitszeitver-
kürzung pro Woche und Jahr" vertritt. Dieser Weg
soll die technische Anpassung ermöglichen. Sie soll
das Steigern des Arbeitstempos verhüten und auch
weitere Teuerung verunmöglichen. Der Weg des
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes geht über
den Gesamtarbeitsvertrag. Er überlässt es seinen
Verbänden, die Arbeitszeitverkürzung branchen-
weise zu verwirklichen. Er trägt der wirtschaftlichen
Entwicklung Rücksicht. Ohne vernünftige Rück-
sichtnahme gibt es keine brauchbare Lösung, wobei
unter Rücksichtnahme nicht jegliches Jammern und
zimperliches Hüsteln verstanden werden kann.

Ich glaube nicht, dass der Schweizerische .Ge-
werkschaftsbund sich bei diesem Weg vorhalten
lassen muss, er hätte nichts erreicht: im Gegenteil,
es wurden erfreuliche Resultate erzielt. Es ist auch
nicht wahr, dass, wer die Initiative ablehnt, mit
leeren Händen vor den Stimmbürger tritt. Die Er-
folge sind da. Die Initiative muss sie erst noch
bringen.

Es ist bereits angeführt worden, dass die Gewerk-
schaften keiner Arbeitszeitverkürzung zustimmen
könnten, sofern sie nicht mit Lohnausgleich ver-
bunden ist. Wir sind Anhänger der 5-Tage-Woche.
Sie ist unser Postulat, aber wir wollen eine 5-Tage-
Woche, bei der der Arbeiter am freien Samstag,
wenn er erwacht, den Tag nicht mit dem Fluche
willkommen heisst: „Schon wieder so ein verdamm-
ter freier Samstag ohne Lohn."

Die Gewerkschaften haben vor Jahren sich um
die bezahlten Feiertage bemüht. Dieses Postulat ist
heute ziemlich allgemein gesamtarbeitsvertraglich
verwirklicht. Seine Berechtigung haben wir damals
damit begründet, dass der Arbeiter den Feiertag

als Feiertag solle würdigen können und dass der
Feiertag vor allem für ihn nicht zum Busstag
werden dürfe; denn Busstage gäbe es ohnehin ge-
nügend in seinem Leben. Wenn er am Feiertag
Freude haben soll, dann soll er es nicht unter der
Besorgnis tun müssen, dass das dicke Ende in Form
des reduzierten Zahltages nachkomme. Nun soll es
plötzlich möglich werden, in einem Jahre 52 halbe
Samstage ohne Lohn auf sich zu nehmen ? Der
Landesring meint dazu, früher hätte man auch
zuerst die Arbeitszeit verkürzt und nachher den
Lohn ausgeglichen. Das stimmt ja gar nicht. Früher
war es gar nicht anders als heute. Zuerst haben die
Gewerkschaften sich für die Verkürzung der Ar-
beitszeit eingesetzt, und zwar mit Lohnausgleich,
und nachher ist das Gesetz gekommen, in Klammer
beigefügt, meine Herren, wenn es sein musste,
Klammer geschlossen. Die Gewerkschaften haben
es offensichtlich nicht so gut. Sie können es weniger
mit Feuerwerk machen, denn nicht nur vor, sondern
auch nach den Wahlen und Abstimmungen müssen
sie wieder da sein und sich in der Wirtschaftspolitik
des Landes zurecht finden. Ich habe immer erklärt,
dem Landesring keinen Vorwurf zu machen, weil
seine Initiative den Lohnausgleich nicht vorsieht.
Sie kann das nicht, ich gebe es zu, beim gesetz-
geberischen Weg, wie man ihn einschlägt. Aber ich
mache dem Landesring zum Vçrwurf, dass er diese
Initiative vom Zaune gerissen hat, wo er doch wissen
sollte, dass sie nur Schwierigkeiten bereitet und
folglich dem Arbeiter gar keinen Dienst erweist.
(Zwischenrufe aus der Landesring-Fraktion.) Genau
so ist es, gar nicht anders! Es ist eine reine Wahl-
angelegenheit gewesen!

Ich erklärte, Anhänger der Verträge zu sein, und
verteidige diese seit Jahrzehnten. Zugegeben, den
Verträgen fehlt die Romantik. Ich habe den Kampf
zwar nie gescheut, aber ich gestehe Ihnen offen:
Ich mag nicht ,kämpfen nur des Lärmes wegen.
Natürlich kann es auch beim Vertrag Dampf in der
Küche geben, am ehesten, wenn er neu abgeschlos-
sen werden soll. Ich bin Anhänger der Verträge, weil
ich überzeugt bin, dass sich dieser Weg in der Demo-
kratie bewähren wird. Ich gehe sogar noch weiter
und erkläre: Die Demokratie muss diesen Weg
haben. Dabei erinnere ich mich sehr wohl an das
Zustandekommen des Vertrages in der Maschinen-
und Metallindustrie unseres Landes. Es sind das
nun zwanzig Jahre her. Damals war unser Land
vom Nazismus im Norden und vom Faschismus im.
Süden bedroht. Wir haben deren mörderische
Machtausweitung als Landesnachbarn in allen
Phasen verfolgen können. Beide Krebsübel an der
Freiheit des Menschen konnten auf dem Buckel der
sich streitenden und befehdenden Arbeitnehmer und
Arbeitgeber gross werden. Die Dogmenreiterei hatte
daran ihren besonderen Anteil. Ich behaupte, dass
es weder in Deutschland einen Nazismus noch in
Italien einen Faschismus hätte geben können, wenn
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in beiden
Ländern vernünftige Verhältnisse vorgeherrscht
hätten und man eine andere als jene sture, mit
pseudowissenschaftlichem Blödsinn untermauerte
Konjunkturpolitik in der Krisenzeit betrieben hätte.
So waren es nicht zuletzt politische Überlegungen,
die zum Abschluss der Vereinbarung in der Maschi-
nen- und Metallindustrie führten. Diese politischen
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Überlegungen gelten auch noch für heute, die Ge-
fahr ist keineswegs von uns gewichen, sie besteht
weiter, und wer ihr trotzen will, der kann nicht die
Auseinandersetzung im eigenen Lande gutheissen,
wenn er auf dem Wege der Vernunft Land und
Wirtschaft bessere Dienste leisten kann. Diese
besseren Dienste leistet der Vertrag zwischen den
Sozialpartnern. Es ist eben falsch, den Vertrag nur
als internes Instrument zweier Parteien zu be-
trachten, er bedeutet in der Demokratie mehr. Wir
haben heute 1500 Verträge in unserem Lande. Wir
nennen sie den schweizerischen Weg. Ich kenne die
Lücken, wo die Verträge fehlen, beispielsweise bei
den Angestellten, und ich verstehe die Arbeitgeber
in dieser Hinsicht absolut nicht, dass sie immer noch
einen so veralteten und längst überholten Stand-
punkt gegenüber dem Vertrag für Angestellte ein-
nehmen. Ich gebe darin meinem Freunde Philipp
Schmid absolut recht. Der Vertrag schafft für nie-
manden einen wehrlosen Zustand, auch wenn er
Arbeitgebern und Arbeitnehmern die Friedens-
pflicht auferlegt. Aber er hat Ordnung in den
Arbeitsverhältnissen geschaffen. Die Truhe des
Gesamtarbeitsvertrages wird aber leer, wenn man
aus ihr wieder alles herausnimmt, was als Vertrags-
regelung in sie hineingelegt worden ist. Mit einer
leeren Kiste aber lässt sich nichts anfangen. Und
darum bin ich grundsätzlich dagegen, dass man aus
den Verträgen immer wieder herausbrechen will,
was geschaffen wurde. Zugegeben, es gibt Dinge, die
man nur über die Gesetze ordnen kann. Mein Grund-
satz aber lautet, was man selbst tun kann, möge
-man ohne Hebamme verrichten.

Sie sehen, man kann auch Anhänger der Arbeits-
zeitverkürzung sein, ohne dass man einen unmög-
lichen Weg, wie ihn die Initiative darstellt, ein-
schlägt. Ich werde mich für die Arbeitszeitver-
kürzung weiterhin einsetzen, weil sie fällig ist. Sie
ist auf dem Wege des Schweizerischen Gewerk-
schaftsbundes in der stufenweisen Form absolut
durchführbar. Dass es Wirtschaftsgruppen gibt, die
auch darin eine Unmöglichkeit erblicken, war
immer so, und es ist trotz allen manchmal gross-
mütterlicher Ermahnungen doch immer wieder ge-
gangen. Die Schweiz ist der Arbeitszeitverkürzung
wegen nie ärmer geworden, aber trotzdem reicher.
Wenn es im Ausland geht, so geht es auch bei uns.
Weshalb sollte es bei uns nicht gehen, wo wir doch
immer die Gescheiteren sind ?

Nochmals : Ich bin für die Arbeitszeitverkürzung;
ich weise die Einwände zurück, wir stünden mit
leeren Händen vor dem Volk. Es ist Beachtliches
geschehen; das Erreichte lässt sich ansehen, und ich
vermute sehr stark, dass der Landesring nach der
Volksabstimmung mit leeren Händen dastehen
werde. (Zwischenruf Duttweilef [unverständlich].)
Doch, doch, Herr Duttweiler, es war ja schon
manchmal so. Gut, ganz leer werden sie nicht sein,
die Hände des Landesrings, sie sind ja voller Pro-
pagandamittel, nicht wahr, um uns ein erneutes Mal
mit irgendeiner Initiative zu beglücken.

Noch ein Wort zum Antrag Leuenberger. Ich
kann ihm zustimmen, weil er in der Form des
Gegenvorschlages ein grundsätzliches Bekenntnis zur
Arbeitszeitverkürzung wünscht. Ich kann ihm auch
zustimmen, weil er den Vertrag fördern möchte und
so jene Tätigkeit unterstützt, die dem Fortschritt

am besten dient. Ich stimme ihm besonders zu, weil
er auch an die gewerbliche Arbeiterschaft denken
möchte, für die das Arbeitszeitproblem ebenfalls
besteht. Der Antrag Leuenberger will nicht nor-
mieren, und das passt mir. Es wird deshalb gut sein,
wenn die Kommission die Frage eines Gegen-
vorschlages noch einmal prüft. Darum stimme ich
dem Antrag Leuenberger zu.

Schütz: Ich glaube, über die Frage der Arbeits-
zeitverkürzung brauchen wir grundsätzlich nicht
mehr viel zu sagen. Die Forderungen der Arbeit-
nehmer nach einem grösseren Anteil an der Pro-
duktivität und der technischen Errungenschaft
wurden schon lange erhoben. Ich glaube aber auch,
dass die Arbeitszeitverkürzung gerade wegen der
Arbeitsintensität und der Eintönigkeit, sowie aus
gesundheitlichen Gründen eine dringende Notwen-
digkeit ist. Wenn Herr Dr, Häberlin gesagt hat, die
schweizerische Arbeitskraft sei unter allen Um-
ständen etwas Wertvolles, sie bedeute zwar eine
gewisse Substanz der Wirtschaft, da wir keine Roh-
stoffe haben, so gebe ich ihm recht. Aber gerade zur
Erhaltung dieser Arbeitskraft für unser Land ist es
dringend notwendig, dieser Arbeitskraft ihre Ge-
sundheit zu erhalten und dafür einzustehen, dass
die Arbeiter und Angestellten womöglich viele Jahre
imstande sind, ihre Arbeit zu verrichten. Es kann
nicht bestritten werden, dass wohl das Alter des
einzelnen Menschen bedeutend gestiegen ist, dass
aber auf der ändern Seite die Möglichkeit, lange zu
arbeiten, zurückging, sowohl in bezug auf die In-
validität, wie auf die Nervenanspannung und Zu-
nahme der Herzkrankheiten. Diese zeigen ganz klar,
dass die Arbeitszeitverkürzung auch vom gesund-
heitlichen Standpunkt aus bejaht werden muss.

Ich habe daher seinerzeit die Initiative des
Landesringes als eine Hilfe der bürgerlichen Kreise
zur Unterstützung der Gewerkschaften begrüsst.
Ich habe sie aber schon im Zeitpunkt, als die Unter-
schriften gesammelt wurden, als oberflächlich be-
zeichnet. Ich muss auch sagen, dass ich den Kreis,
der von der Landesring-Initiative erfasst wird,
etwas zu klein finde. Nach meiner Auffassung ist es
bei einer Volksabstimmung psychologisch nicht rich-
tig, nur von den Fabrikarbeitern zu sprechen und
es dann zuzulassen, dass bei den ändern 700 000 bis
800 000 Arbeitnehmern praktisch eine Arbeitszeit
von vielleicht 55 bis 60 Stunden bestehen bleibt.
Das sind, neben einigen ändern Fragen, auf die ich
noch zurückkommen werde, ganz bestimmt Fehler.

Ganz besonders durch eine starke Unterschriften-
zahl hoffte ich aber zu erwirken, dass der Bundesrat
vielleicht das Fabrikgesetz rasch revidiere. Leider
hat er das in diesen Jahren nicht getan, und die
Revision des Fabrikgesetzes ist einfach fällig. Wenn
mit dieser Diskussion und auch mit der Initiative
eine solche Revision herbeigeführt werden kann,
dann bedeutet dies ganz bestimmt einen Vorteil.
Ich bin zwar während des Zürcher Wahlkampfes
etwas erschrocken über das Vorgehen der Initianten.
Ich hatte tatsächlich geglaubt, dass die Initiative
eine Hilfe für die Gewerkschaftsbewegung bedeute,
musste dann aber feststellen, dass man Aufrufe,
Appelle an die Zürcher Gewerkschaften und Sozial-
demokraten richtete, wo am Schluss gesagt wurde :
Wählt den Landesring als Vorkämpfer der Arbeits-



12. März 1958 175 44-Stunden-Woche

Zeitverkürzung usw. Dazu muss ich schon sagen:
Diese Geschichte hat man mit den Wahlen stark
verquickt, und die Vorwürfe, die dann und wann
erhoben wurden, dass man das Ganze nicht wegen
der Arbeitszeitverkürzung mache, sondern speziell
auch aus wahlpolitischen Gründen, können bei einer
solchen Situation nicht absolut von der Hand
gewiesen werden.

Zum allgemeinen Vorwurf an die Gewerk-
schaften, sie hätten nichts getan. Diese Vorwürfe
gehen meines Erachtens einfach nicht an. Ich stehe
nicht auf dem gleichen Standpunkt wie unser ver-
ehrter Kollege Steiner; aber was Kollege Steiner
in den letzten zwei Jahren in dieser Beziehung ge-
leistet hat, ist doch sicher ein Beweis dafür, dass er
es mit dieser Arbeitszeitverkürzung ernst nimmt.

In bezug auf das Ziel sind wir sicher alle einig;
die Frage ist nur, welcher Weg beschritten werden
solle ; und hier gehen die Meinungen oft auseinander.
Ich stehe auf dem Standpunkt, dass wir den Vertrag
zu fördern haben, glaube aber, dass das Gesetz
nachher eine Notwendigkeit darstelle, weil das, was
man im Vertrag erreicht hat, irgendwie realisiert
werden muss. Ich stehe deshalb auf diesem Stand-
punkt, weil es immer und immer wieder sogenannte
Aussenseiter gibt, die in Wirklichkeit einen Vertrag
nicht halten. Praktisch machen wir es ja jetzt schon
so. Wir haben die Allgemeinverbindlichkeit der
Gesamtarbeitsverträge, und mit dieser Allgemein-
verbindlichkeit zwingen wir jetzt auch die Aussen-
seiter, die Arbeitszeit zu verkürzen. Darum ist es
nicht so, dass man auf dem Standpunkt stehen,
beziehungsweise erklären kann, man wolle nur den
Vertrag; auch das Gesetz ist eine Ergänzung und
deshalb, nach meiner Überzeugung, eine absolute
Notwendigkeit. Die Initiative des Landesringes hat
nach meiner Meinung zum Teil einen grossen Mangel.
Auf der ändern Seite könnte man auch sagen, dass
gerade durch diesen Mangel die Initiative nicht von
ausserordentlicher Schwere sei, weil sie uns viel-
leicht in den Verträgen bestimmte Unannehmlich-
keiten bringt. Wenn hier vom Landesring erklärt
wird, es sei klar und deutlich, dass nach einem Jahr
der Volksabstimmung die 44-Stunden-Woche un-
ausweichlich da sei, so bezweifle ich das natürlich.
Das ist auch zum Teil der grosse Mangel an dieser
Initiative. Die Initiative kann das gar nicht herbei-
führen, was sie in Wirklichkeit auf Grund ihrer text-
lichen Abfassung will. Sie haben in der Initiative
eine Übergangsbestimmung, wonach die neue Vor-
schrift nach einem Jahr nach ihrer Annahme in der
Volksabstimmung in Kraft tritt; Artikel 40, Ab-
satz 2, des Fabrikgesetzes ist auf diesen Zeitpunkt
hin entsprechend zu ändern. Das ist eine zwingende
klare Vorschrift. Damit wird nur Artikel 40 geändert.
Ein anderer Artikel braucht nicht geändert zu
werden. In Artikel 41 heisst es wörtlich: „ . . . fü r
einzelne Industrien, wenn und solange zwingende
Gründe es rechtfertigen, insbesondere, wenn durch
die Anwendung des vorangehenden Artikels die
Konkurrenzfähigkeit in Frage gestellt wäre", hat
der Bundesrat das Recht, die wöchentliche Arbeits-
dauer auf 52 Stunden zuzulassen. Damit kommt
selbstverständlich zum Ausdruck, dass praktisch
die Arbeitszeitverkürzung nur dann auf Grund der
Initiative eintritt, wenn wir dementsprechend auch
das gesamte Fabrikgesetz geändert haben. Das ist

in diesem Zusammenhang ein Mangel, den man aber
nach msiner Meinung korrigieren kann, indem wir
sofort, wenn die Initiative angenommen wird, den
Artikel 41 in dem Sinne ändern, dass wir eine
längere Übergangsfrist festlegen. Ich bin sogar
davon überzeugt, dass Artikel 40, so wie er vorliegt,
erst in sechs bis sieben Jahren zur Anwendung
käme, bis in Wirklichkeit die 44-Stunden-Woche
Tatsache würde. Ich stelle sogar auf Grund der Er-
fahrungen -hinsichtlich der Arbeitszeit von 48 Stun-
den fest, dass es gerade wegen Artikel 41 acht oder
zehn Jahre ging, bis die 48-Stunden-Woche in
unserem Lande Wirklichkeit wurde. Wir können uns
daher auf einen Gegenvorschlag einigen, der aber
nach meiner Meinung - ich muss das deutlich sagen -
mindestens so gut oder besser sein muss als die
Landesring-Initiative. Unser Gegenvorschlag - ich
habe in der Kommission einen diesbezüglichen
Antrag gestellt, der aber abgelehnt wurde —, sollte
nach meiner Überzeugung bestimmte Normen und
Fristen haben. Ich könnte einem Gegenvorschlag
in dem Sinne zustimmen, dass beispielsweise die
Arbeitszeitverkürzung stufenweise durchgeführt
werden soll. Dabei möchte ich aber nicht bei 44
Stunden stehen bleiben, sondern der Gegenvor-
schlag muss zum Ziele haben, dass die 40-Stunden-
Woche innert zehn Jahren durchgeführt wird, die
44-Stunden-Woche vielleicht bis in drei Jahren. Das
wäre ein Ziel, das bei uns sicher verwirklicht werden
könnte. Ich zweifle keinen Moment daran, dass im
Ausland in einem Zeitraum von drei, vier oder fünf
Jahren auch die 40-Stunden-Woche Wirklichkeit
wird.

Eine weitere entscheidende Bestimmung sollte
in einem solchen Gegenvorschlag vorhanden sein,
dass nämlich Verträge, die auf Grund der Bestim-
mungen des Gesetzes mindestens gleichwertig sind,
nachher vom Gesetz als solchem hinsichtlich der
Arbeitszeit befreit werden könnten. Wir kennen
solche Bestimmungen in einer Reihe kantonaler
Feriengesetze. Hier gibt es Bestimmungen, die zum
voraus festlegen, dass Gesamtarbeitsverträge, die
gleichwertige Bestimmungen haben, vom Gesetz
befreit werden.. Auch eine solche Klausel gehörte
nach meiner Überzeugung in einen Gegenvorschlag,
womit wir den Vertrag als solchen fördern. Eine
klare Revision der Artikel 41, 47, 52, 53 und 54 ist
notwendig. Das ist notwendig, weil beispielsweise
bei Schichtarbeit praktisch auch nach dem jetzigen
Fabrikgesetz der Arbeiter überhaupt nie einen
ganzen Sonntag frei hat und die Arbeitszeit in der
Woche teilweise bis auf 60 Stunden erhöht werden
kann. Ich glaube daher, dass ein solcher Gegen-
vorschlag ganz bestimmt auch beim Volk und inner-
halb der Arbeiterschaft Annahme finden würde. Ich
muss daher vorerst dem Antrag von Herrn Kollege
Leuenberger zustimmen, in der Hoffnung, es werde
ein Gegenvorschlag in dieser Richtung kommen.
Ich lege aber zum voraus klar fest, dass, wenn ein
Gegenvorschlag nicht mindestens in seinem Inhalt
soviel Wert hat wie die Initiative des Landesringes,
ich ihm nicht zustimmen könnte. Ich stehe auf dem
Standpunkt, dass es, wenn wir keinen besseren
Gegenvorschlag haben und wenn wir nicht in dieser
Zeit das Fabrikgesetz revidieren, unmöglich ist, die
Initiative des Landesringes abzulehnen. Die grund-
sätzliche Frage wiegt dann doch mehr als die rein
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taktische Frage. Ich bin überzeugt, dass die Initia-
tive, weil sie gar nicht in die Tiefe des Fabrik-
gesetzes geht, uns in der Vertragspolitik in den
nächsten Jahren keinen Schaden zufügen kann ; ich
glaube sogar, dass die Initiative, wenn sie eine
grosse Mehrheit im Schweizervolke finden sollte,
doch dazu beitragen würde, das Fabrikgesetz end-
gültig revidieren zu können. Ich stelle aber fest,
dass über die Durchführung der Volksabstimmung
und über den Text der Initiative selbstverständlich
der Landesring die Verantwortung trägt. Es sind
bei mir grundsätzliche Motive, warum ich diese
Initiative nicht ablehne. Ich werde ihr zustimmen,
wenn kein besserer Gegenvorschlag vorhanden ist
und das Fabrikgesetz nicht revidiert wird, aber ich
muss doch den Landesring bezüglich des Inhaltes
der Initiative behaften. Er muss bei der Abstim-
mung ganz bestimmte Verantwortungen tragen.

Düby: Ich stimme dem Antrag unseres Kollegen
auf Rückweisung des Berichtes und des Beschluss-
entwurfes an die Kommission zu, mit dem Auftrag,
einen Gegenentwurf auszuarbeiten. Auf die offen-
sichtlichen Mängel der Initiative will ich jetzt nicht
zurückkommen. Sie sind unmissverständlich in den
Kommissionsreferaten und in der Diskussion auf-
gezeigt worden. Ich glaube aber, dass es notwendig
und zweckmässig wäre, einen Gegenvorschlag ernst-
haft in Erwägung zu ziehen. Wenn schon in die
Bundesverfassung nicht eine bestimmt umschrie-
bene Arbeitszeitnorm aufgenommen werden soll aus
Gründen, die bereits dargelegt wurden, so sollte doch
eine allgemein gehaltene Formulierung gefunden
werden können, die einerseits grundsätzlich die
Arbeitszeitverkürzung empfiehlt und anderseits
diese Empfehlung nicht nur auf die dem Fabrik-
gesetz unterstellten Betriebe beschränkt. Das wäre
gegenüber der Initiative ein Vorteil, indem damit
alle Unselbständigerwerbenden einbezogen werden
könnten. Ich wende mich im übrigen mit aller
Schärfe gegen die vielfach gehörte Behauptung, in
letzter Zeit vor allem, wer gegen die Landesring-
Initiative sei, sei damit automatisch auch gegen die
Arbeitszeitverkürzung. Das ist nicht wahr. Die
Praxis hat bewiesen, dass man sehr gut die nach
verschiedenen Richtungen unzulängliche Initiative
ablehnen kann bei gleichzeitiger positiver Einstel-
lung zur Arbeitszeitverkürzung.

Was die praktische Durchführung in allen
Wirtschaftszweigen anbetrifft, bin ich der Ansicht,
dass sowohl der vertragliche wie auch der gesetzliche
Weg beschritten werden kann und muss. Es sollte
somit nicht heissen: Vertrag oder Gesetz, sondern
es muss heissen: Vertrag und Gesetz. Der Schweize-
rische Gewerkschaftsbund hat für die Privatarbeiter-
schaft den vertraglichen Weg gewählt. Das geht
durchaus in Ordnung., In der bekannten Entschlies-
sung vom 16. Mai 1955 gab der Schweizerische
Gewerkschaftsbund die Parole aus, eine schrittweise
Verkürzung der Arbeitszeit durch vertragliche Ab-
machungen und mit vollem Lohnausgleich anzu-
streben. Die in dieser Richtung unternommenen
Bemühungen haben zu einem vollen Erfolg geführt.
Die Arbeitszeitverkürzung ist Tatsache geworden.
Heute stehen mehr als 500 000 Arbeitnehmer, also
etwa ein Drittel der in der Privatwirtschaft Be-
schäftigten, im Genüsse einer Arbeitszeitverkürzung.

Die getroffenen Vereinbarungen sind dabei recht
unterschiedlich und nach Abschluss der Bewegungen
muss meiner Meinung nach die Arbeitszeitverkür-
zung in den betreffenden Gesetzen verankert
werden. Das Fabrikgesetz muss dann revidiert
werden, aber nicht nur der Artikel 40, wie das die
Landesring-Initiative vorsieht, sondern alle mit der
Arbeitszeit in Zusammenhang stehenden Artikel.
Auch das allgemeine Arbeitsgesetz für Handel und
Gewerbe, das gegenwärtig in Behandlung steht,
muss dann entsprechende, neue Bestimmungen
enthalten. Die Gesetze sind da, auch für die Privat-
arbeiterschaft. Sie müssen nicht erst geschaffen
werden.

Wenn ich vorhin gesagt habe, die Arbeitszeit-
verkürzung müsse durch den Vertrag und das
•Gesetz gelöst werden, so möchte ich jetzt noch auf
die besondere Lage des Personals öffentlicher Ver-
waltungen und Betriebe zu sprechen kommen. Bei
dieser grossen Personalgruppe ist, von wenigen Aus-
nahmen abgesehen, der gesetzliche Weg oder der
Verordnungsweg zu beschreiten. Was das Bundes-
personal für sich anbetrifft, wird die Arbeitszeit
zum Teil im Arbeitszeitgesetz, zum Teil in den
Beamtenordnungen I und II, der Angestellten-
ordnung und der Arbeiterordnung geregelt. Dem
Arbeitszeitgesetz ist das Betriebspersonal des Bun-
des (Bundesbahnen, PTT, Zoll usw.) unterstellt
sowie auch das Personal der städtischen Verkehrs-
betriebe und das Personal der Privatbahnen. Mit
der Landesring-Initiative wird dieses Personal nicht
erfasst.

Es ist im übrigen nicht so, wie Herr Münz
gestern ausführte, der Bundesrat habe dem Bundes-
personal letzthin das Geschenk der 44-Stunden-
Woche gemacht. Leider, Herr Münz, sind wir noch
nicht so weit. Der Bundesrat hat lediglich auf dem
Verordnungsweg für das Verwaltungspersonal des
Bundes die jahrzehntelang bestehende Kompen-
sation des Samstagnachmittags abgeschafft. Das
Verwaltungspersonal des Bundes und seiner Be-
triebe arbeitete während der Sommerfahrplanperiode
47 Stunden und in der übrigen Zeit 44 Stunden, im
Jahresdurchschnitt 45 Stunden in der Woche. Mit
der Aufhebung der Kompensation des Samstag-
nachmittags wird nun das ganze Jahr hindurch
44 Stunden wöchentlich gearbeitet. Ich wiederhole
aber: Es handelt sich einzig um das Verwaltungs-
personal. Das Betriebspersonal arbeitet nach wie
vor 48 Stunden in der Woche. Die Arbeitszeit-
verkürzung muss nun auch für das Betriebspersonal
kommen, nachdem der Bundesrat für das Ver-
waltungspersonal die 44-Stunden-Woche eingeführt
hat.

Der Föderativverband hat im Mai des letzten
Jahres in einer Eingabe an den Bundesrat die
etappenweise Verkürzung der Arbeitszeit für das
dem Arbeitszeitgesetz unterstellte Personal gefor-
dert. Wir stellen uns dabei das Vorgehen in zwei
Etappen vor. In einer ersten Etappe sollte auf dem
Verordnungswege die Verkürzung der Arbeitszeit
vorgenommen werden, worauf dann die Revision
der einzelnen Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes
zu folgen hätte. Über die Frage, ob der Bundesrat
die Arbeitszeit vorläufig, das heisst bis zur Gesetzes-
revision, die begreiflicherweise einige Zeit in An-
spruch nehmen dürfte, auf dem Verordnungswege
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verkürzen kann oder nicht, finden in nächster Zeit
Verhandlungen mit dem Föderativverband statt.
Wir glauben, dass der Bundesrat diese Kompetenz
hat, und ich benütze die Gelegenheit, um Herrn
Bundespräsident Holenstein zu bitten, diese Frage
nun so rasch wie möglich an die Hand zu nehmen.

Aus meinen Ausführungen können Sie ent-
nehmen, dass der gesetzliche Weg für die Arbeits-
zeitverkürzung ebenso notwendig ist wie der ver-
tragliche. Es kann also in dieser Frage nur heissen:
Gesetz und Vertrag.

Weil die Landesring-Initiative, wie ich bereits
gesagt habe, in vielen Belangen unzulänglich ist,
bitte ich Sie, dem Rückweisungsantrag des Kollegen
Leuenberger zuzustimmen.

Duttweiler: Das Gefühlsmässige spielt ja auch
eine Rolle. Ich nehme an, dass auch Sie von den
gestrigen Verhandlungen irgendwelche Empfin-
dungen, so ein allgemeines Gefühl hatten. Ich hatte
den Eindruck des grossen Bedauerns. Es war zu-
fällig gerade der Tag der Bestattung von Herrn
Robert Grimm. Es war ja in seiner revolutionären
Zeit ein Hauptartisan der 48-Stunden-Woche. Aus-
gerechnet an diesem Tage mussten wir hören, dass
die Gewerkschaften und die Sozialdemoktatische
Partei die gesetzliche Regelung - ich habe das eben
wieder gehört - der Arbeitszeitverkürzung ablehnen.
Das muss auch den Kollegen der Sozialdemokra-
tischen Partei auf dem Magen gelegen haben. Wir
sind ja in ein sehr bedauerliches Dilemma hinein-
gezwungen worden, und zwar alle miteinander. Der
Landesring hoffte natürlich, dass die Arbeiter-
bewegung in einem ihrer Hauptpostulate eine
Schützenhilfe sein würde. Es ist eine grosse Ent-
täuschung, dass man unter allerhand Vorwänden
nun sein eigenes Postulat verleugnet. Das ist für uns
eine schwere Enttäuschung, aber noch grösser ist sie
selbstverständlich für die Arbeiter, und sie muss
es sein. Da sehen wir nun dieses Dilemma. Man nennt
es dramatische, unausweichliche Entwicklung, in
der wir uns hier herumschlagen.

Und dann die Allianz, die sich hier gebildet hat.
Sie ist doch unnatürlich. Fortschrittliche Arbeit-
geber sind für die 44-Stunden-Woche. Aber sie gehen
ja Arm in Arm mit den Rückständigsten, die sie
überhaut finden. Ich glaube, darüber sind Sie sich
doch klar? Es ist auch ausserordentlich stossend,
dass Sie die Schwächsten preisgeben, jene, die nicht
durch Gesamtarbeitsverträge geschützt sind, die für
Sie, meine Herren, uninteressant sind, weil sie keine
Mitgliederbeiträge bezahlen. . Das ist halt ausser-
ordentlich stossend, dass eine Gewerkschaft, die
einst auf ihre geistige Grundlage stolz war, nun ein-
fach sagt, diese Leute 'interessieren uns nicht, sie
bezahlen keine Beiträge. Es ist doch auch klar, dass
die gesetzliche Regelung alle erfasst, auch die
asozialen Arbeitgeber.

Ich möchte noch einen politischen Gesichts-
punkt vortragen. Alle hier vertretenen Parteien, das
ganze Land, jeder Bürger hat ein Interesse, dass die
Gewerkschaften das Vertrauen nicht verlieren, dass
wir eine starke Gewerkschaft haben. Denn was hat
sich gezeigt? Dort, wo die Gewerkschaften weich
wurden, haben sich die Radikalinski stark gemacht.
Es ist unglaublich, aber historisch bewiesen. Die

Kommunisten haben dann die Führung ergriffen.
Heute fürchten wir die Kommunisten .nicht, zu
Recht; ich bin auch froh, dass wir sie nicht zu
fürchten brauchen. Wir haben es ja in der West-
schweiz erlebt, wo die Sozialdemokraten sozusagen
einen Moment wie weggeschwemmt worden sind;
dem haben wir doch beigewohnt. Deshalb glaube
ich, dass alle darnach trachten sollten, dass die
Gewerkschaften nicht tatsächlich schwach werden,
so dass schliesslich ganz 'andere Leute ans Ruder
kommen. Hier möchte ich auch den Bundesrat ein-
laden, politisches Verständnis zu haben. Die Zeiten
schreiten weiter, und wer sich vor das Rad der Zeit
legt, wird davon erdrückt. Das ist nicht die Meinung,
dass wir schliesslich solche Konsequenzen herauf-
beschwören sollen.

Befürchten denn eigentlich die Gewerkschaften
gar nicht, dass es einen Streik der Zahler von. Bei-
trägen geben könnte ? Wenn ich Arbeiter wäre,
würde ich sagen: Blast mir, ich zahle nicht mehr.
Glauben Sie mir, das kann einmal passieren, wenn
man seine Postulate verlässt, wenn das dann eine
persönliche Affäre ist. Stellen Sie sich einen jungen
Arbeiter vor, dessen Kollege mit den Skiern auszieht
am freien Samstag, während er arbeiten muss. Da
ist gar nicht zu spassen, das ist eben menschlich-
lebendig und nicht nur politisches Postulat und
Theorie. Der Mann wird verrückt und sagt sich:
Ich könnte nun auch ins Weekend gehen, wenn die
Gewerkschaft nicht diesen Standpunkt eingenom-
men hätte. Dameine ich: Umdenken ist männlich;
das andere ist Schwäche, auf einem verrückten
Prestige-Standpunkt à tout prix zu verharren und
zu sagen, man sei stark gewesen. Das ist allergrösste
Schwäche, namentlich, in der Politik. Es ist noch
Zeit, umzudenken. Es ist ausserordentlich bedauer-
lich, dass diese Situation besteht.

Herrn Häberlin möchte ich sagen, dass er sich
im Irrtum befindet, wenn er glaubt, ich hätte mich
gegen die Initiative gewandt. Ich darf hier frei be-
kennen, dass ich sozusagen der aussereheliche Vater
der Initiative war. Herr Dr. Münz hatte die Idee,
eine Motion einzureichen. Nachdem die Freisinnige
Partei ausgezeichnet informiert ist aus diesem so
schwatzhaften Landesring, weiss Herr Häberlin na-
türlich, dass ich Mühe hatte, nachher die Idee der
Initiative durchzubringen. Wenn man bei der Motion
geblieben wäre, dann hätte man sie nach zwei
Jahren abgeschrieben, sie käme auch heute nicht
zur Sprache, sondern erst in zwei bis drei Jahren,
nämlich die dritte Motion; das ist ja unser Vorgehen
gegenüber dem Landesring. Es ist also ein Irrtum,
dass ich mich gegen die Initiative gewandt hätte.
Als Schweizer bin ich stolz, dass der Schweizer gerne
arbeitet; das sage ich auch hier. Aber man muss ihn
verhindern, dass er lebt, um zu arbeiten, anstatt
vernünftig zu arbeiten, um zu leben. Ich gebe zu,
dass ich auch ein Arbeiter bin mit langen Stunden;
von 44 Stunden ist da keine Rede. Aber ich sehe
doch ein, dass die menschliche Seite wichtig ist. Da
sind die Deutschen sehr vernünftig, meine Herren.
Ich hatte Gelegenheit, ihnen in die Augen zu
schauen bei verschiedenen Vorträgen, zum Beispiel
den bekanntesten und grössten Handelskammern.
Sie sehen ein, dass das kommen wird und trachten

" darnach, den Weg zu finden ; sie stemmen sich nicht
dagegen.
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Noch etwas möchte ich den Herren von der Ge-
werkschaft sagen. Arbeitszeitverkürzung ist Lohn-
erhöhung. Wer wollte das bestreiten ? Der Stunden-
lohn geht hinauf. Aber auch wenn länger gearbeitet
werden muss, über die gesetzlichen 44 Stunden
hinaus, gibt es nämlich einen Überstundenzuschlag.
Nehmen Sie es wie Sie wollen, es ist Lohnerhöhung.
Stellen Sie sich nun vor, die Gewerkschaften seien
gegen die Lohnerhöhung. Das tönt doch auch
„harmonisch", und davor müssen Sie sich doch
hüten. Ich sehe einfach, dass Sie sich verrennen. Ich
habe an diesem Pult sicher manchen oppositionellen
Standpunkt vertreten. Aber der Nachweis liegt vor,
dass es manchmal im Interesse der anderen ge-
wesen wäre, zeitig dies oder jenes - ich sage nicht
alles - vorzukehren, statt sich nachträglich in eine
ganz dumme Situation hinein zu manöverieren. Es
gibt halt viele in Arbeiterkreisen, die sich sagen, es
rieche nach Verrat, Verrat an den eigenen Grund-
sätzen, aber auch an den Mitgliedern, den Fabrik-
arbeitern.

Was Herr Leuenberger vorhin gesagt hat - ich
hätte fast gesagt Schlauenberger -, diese Literatur,
dieser Sirup, den er ausbreiten will, ist durchsichtig.
Ich würde Ihnen nicht empfehlen, diese Art Dekla-
mation in die Bundesverfassung hinein zu tragen.
Da gefällt uns doch unser Text unendlich besser,
der so klotzig und klar sagt: Die ordentliche Arbeits-
zeit darf 44 Stunden in der Woche nicht überschrei-
ten. Das müssen Sie nur tausendfach publizieren im
ganzen Land und dann den geistig Minderbemittel-
ten finden, der diesen Text nicht versteht. Das wird
ein leichter Kampf sein. Initiativtexte, die lang sind,
sind immer ungünstig. Dann treten Sie mit einer
grossen Deklamation dagegen auf; hören Sie nach-
her das Echo Ihrer eigenen Gewerkschafter und
Genossen an. Ich kann Ihnen diesen Trick nicht
empfehlen. Auch für den Bundesrat wäre es kein
leichtes Stück, gewissermassen das Kind in den
Mutterleib zurückstossen zu müssen, wobei dann
später etwas Gescheiteres herauskommen soll. Ich
möchte also auch dem Bundesrat nicht wünschen,
dass er dazu sozusagen gezwungen wird. Ich habe
alle Achtung vor den Gewerkschaften; das wissen
alle, die mit dem Migros-Genossenschaftsbund und
früher mit der Migros AG zu tun hatten. Seit
32 Jahren lade ich unsere Arbeiter ein, es sei Ehren-
sache in die Gewerkschaft einzutreten. Nachdem es
so aussieht, muss man sich nicht wundern, Herr
Schütz, wenn man in der Wahlpropaganda auf
diesen Widerspruch hinweist. Man muss doch im
Schaufenster zeigen, was man hat. Das tun doch
auch Sie. Es scheint, dass Sie neidisch sind, dass wir
eine schönere Schaufensterauslage hatten und
weiter haben werden.

Wenn es nun plötzlich heisst, das müsse in die
Verträge und gehöre nicht ins Gesetz; warum be-
mühen Sie denn Ihre sozialdemokratischen Genos-
sinnen und Genossen und Gewerkschafter, so schöne
Bande herum zu tragen für die 44-Stunden-Woche ?
Ist denn dieser Appell an die Arbeitgeber gerichtet ?
Ich glaube, so naiv sind wir doch alle miteinander
nicht das zu glauben, sondern es ist das politische
Postulat, das Sie heute noch hinausstellen und
nachher sagen: nicht der Staat. Dass der Staat eine
Hebamme sein soll, sich da hineinzudenken ist auch
schwierig.

Nun zur Praxis. Es sei nicht möglich, umzu-
stellen. Es ist sogar leicht, umzustellen. Da rede
ich nun aus eigener Erfahrung. Natürlich hat man
etwelche Mühe. Aber wer arbeitet und leistet, hatte
immer Mühe, und wir stellen fest, dass wir durch die
Einführung der 44-Stunden-Woche keine Verteue-
rung hatten, selbst in den Fabrikationsbetrieben.
Man hat eben alles etwas besser rationalisiert und
andere Maschinen angeschafft. Das MUSS ist ein
Segen in der Wirtschaft. Wenn man sich anstrengen
muss, geht es nachher. Der Beweis ist da in einem
Unternehmen, das zirka 10 000 Arbeitskräfte be-
schäftigt. Wenn Sie wissen wollen, wie man es
macht, sind Sie herzlich eingeladen. Ich hatte mit
Herrn Steiner, mit dem Bremser des sozialen Fort-
schrittes, allerdings einem ziemlich talentierten
Bremser, etwas Bedauern. Er hat mir auch leid ge-
tan, immer wieder als Kronzeuge reaktionärster
Kreise gegen die Initiative und 'auch gegen die
44-Stunden-Woche, berechtigt oder nicht, zitiert
zu werden. Er ist der Kronzeuge. Das ist keine
schöne Rolle, sogar eine ausserordentlich gefähr-
liche Rolle, wenn man mit mannhaft denkenden
Mitgliedern zu tun hat.

Grundfalsch ist die These: Entweder-Oder, ent-
weder Gesetz oder Verträge. Es ist doch klar, dass
beides zusammenwirken muss. Das war immer so.
So ist es auch im Initiativtext: Die ordentliche
Arbeitszeit darf 44 Stunden in der Woche nicht
übersteigen. Nun haben Sie die Basis für die Ge-
setzgebung, die übrigens sonst schon existiert. Sie
haben auch da wieder kein Entweder-Oder, Ver-
fassung oder Gesetz, sondern beides miteinander.
Dem darf man sich nicht entgegenstellen; man darf
sich nicht darauf verlassen, dass man nicht durch-
schaut werde, dass es sich, wie es offen und ehrlich
von Herrn Steiner bekannt wurde, um eine Prestige-
frage handelt. Es ist ganz nackt gesagt worden, wir
hätten es nur wegen der Wahlen gemacht; man
könne nicht 'zustimmen, weil es vom Landesring
komme. Das ist ausserordentlich gefährlich, denn
der Arbeiter hat einen gesunden Verstand. In der
Regel ist er viel gescheiter, als er eingeschätzt wird,
auch von den eigenen Führern. Er wird sich seine
Meinung dazu machen. Er wird sich sagen, dass man
auf der Gesetzgebung aufbaut und so die massge-
bende Säule hat, den Verfassungsartikel mit der
44-Stunden-Woche, das Arbeitsgesetz und endlich
die Verträge. Das alles muss intelligent zu seinen
Gunsten koordiniert werden. Eine Vernebelung an-
gesichts des einfachen Textes ist gar nicht möglich.
Kommen Sie von dieser Idee ab. Es wird immer wie-
der in der Zeitung stehen: „Die ordentliche Arbeits-
zeit beträgt 44 Stunden", ohne Kommentar. Herr
Schütz hat gesagt, es- gehe 8 bis 10 Jahre, bis die
40-Stunden-Woche eingeführt sei. Darüber kann
man eventuell reden, aber-eines darf nicht sein: es
darf keine Verzögerung im Abstimmungstermin
der Initiative geben. Wir haben eine gesetzliche
Frist, und soviel ich verstanden habe, hat der Bun-
desrat zugesagt, dass diese Frist eingehalten wird.
Man kann noch alles mögliche studieren, das ist
gleichgültig, aber es darf keinen Trick geben. Ich
würde von einem Gegenvorschlag, der auf einen
Trick hinausläuft, abraten.
' Zum Schluss möchte ich noch folgendes er-

wähnen. Die Arbeitszeitverkürzung kommt ja doch.
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Was ist nun schöner, gezwungen zu werden, vom
Seil der Ereignisse sich schleppen zu lassen, wie ein
müder Ochse, oder zu führen? Wenn man klar
einsieht was kommt, so soll man die Führung bei-
zubehalten trachten, anstatt sich stossen zu lassen
und mühsam etwas zu gewähren. Wie wunderschön
ist es, wenn man wirklich etwas geben kann. Das
wird vom Bürger estimiert. So kommen wir Schwei-
zer weiter, nicht mit dieser mühsamen Knorzerei,
die allerdings, das sei zugegeben, ein Nationallaster
ist. Ich empfehle Ihnen also, keine Umstände mit
diesem Gegenvorschlag des Bundesrates zu machen.
Ich würde Ihnen auch nicht Stimmenthaltung
empfehlen. Ich kann mir gar nicht vorstellen - ich
habe zwar wieder allerhand sehen müssen -, dass
sich die sozialdemokratische Partei in einem Schick^
salsmoment sagt : Es geht mich nichts an ! Ich emp-
fehle Ihnen vielmehr ein mannhaftes Ja und be-
haupte, dass dies bessere Prestigepolitik ist, als
wenn sabotiert wird. Ich verstehe nicht, dass man
aus Prestige sein Prestige derart verkleinert, wie es
hier unausweichlich der Fall ist.

Präsident: Es sind noch 5 Redner eingeschrieben.
Ich beantrage Ihnen, die Rednerliste zu schliessen.
Die reglementarischen Voraussetzungen sind er-
füllt.

Zustimmung - Adhésion

Welter: Zunächst zwei Worte an Herrn Dutt-
weiler. Ich habe den Eindruck, dass er zweierlei
Sirup in seinem Laden verkauft. Jedenfalls ist das,
was er uns hier erzählt, zum Teil Theorie. Eines
steht fest, dass das leitende Personal der Migros die
44-Stunden- und die 5-Tage-Woche nur auf dem
Papier kennt. Es muss nämlich Samstag und Sonn-
tag arbeiten.

Nun zum Thema selbst. Am 1. Januar 1920,
also vor rund 38 Jahren, ist das revidierte Fabrik-
gesetz, das die 48-Stunden-Woche brachte, in.
Kraft getreten. Seither haben die Rationalisierung
und die Mechanisierung ungeheure Fortschritte ge-
macht, und zwar nicht nur in den Fabriken, sondern
auch in den gewerblichen Betrieben und vor allem
auch in den Bürobetrieben. Das zunehmende Ar-
beitstempo und das nervöse und hastige Getriebe
stellen stets grössere Anforderungen an alle Arbeit-
nehmer. Das Bedürfnis der Arbeitnehmer nach mehr
Freizeit und nach einer grösseren Ruhepause kommt
also nicht von ungefähr. Das wird nicht nur von den
Arbeitnehmerverbänden behauptet, sondern von
den Arbeitsphysiologen bestätigt. In einer Artikel-
serie, die in der „Neuen Zürcher Zeitung" veröffent-
licht wurde, schrieb der Arbeitswissenschafter
Dr. Heitbaum über die Folgen dieser Arbeits-
situation :

„Während körperliche Schwerarbeit den Men-
schen zwang, die notwendige Erholung zu nehmen,
und die körperliche Ermüdung am Abend sein
Schlafbedürfnis förderte, wird der nervenmässig
angespannte und erregte Mensch in der Erregung
noch intensiver arbeiten, da er gar nicht mehr die
innerliche Ruhe hat, eine Ruhepause einzulegen.
Selbst in der Freizeit verlässt ihn die Hetze nicht.
Er wird, besonders wenn er jung ist, magnetisch
vom Motorrad angezogen, um auch in der freien
Zeit dem „Tempo" huldigen zu können. Das gleiche
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gilt für die Ersatz-Erregungszustände, die er sich
auf dem Fussballplatz oder im Kino zu verschaffen
sucht." Nervliche Anspannung benötigt zu ihrem
Ausgleich eine längere Erhplungszeit als die Muskel-
ermüdung. Angst- und Furchtzustände, nervöse
Hast, Gereiztheit und ein quälendes Gefühl des
Unbefriedigtseins, das dazu führt, sich willig der
Reizüberflutung der Freizeitzerstreuungen zu er-
geben, sind die Begleiter einer übermässigen Ar-
beitsanspannung. Die Arbeitsphysiologen und -psy-
chologen sind sich einig darüber, dass die mensch-
liche Arbeitskraft in der modernen Technik nur
gesund erhalten werden kann, wenn ihr längere
Erholungs- und Ruhepausen zugebilligt werden.
Die Verkürzung der Arbeitszeit wird hier zu einem
kategorischen Gebot, vor dem kurzsichtige Kosten-
berechnungen zurücktreten müssen. Die grössere
Intensität des modernen Lebens mit ihrer gestei-
gerten Abnutzung der menschlichen Kräfte ist
jedem fühlbar. Nicht umsonst warnen die Ärzte vor
der .Zunahme der Herzkrankheiten, Kreislaufstö-
rungen und Nervenkrankheiten. Das Wort von der
angina lemporis, die zur angina pectoris wird, ist
zum Schlagwort geworden." Das hat ein Arbeits-
wissenschafter in der „Neuen Zürcher Zeitung"
geschrieben.

Es wäre also falsch, sich gegen eine Arbeitszeit-
verkürzung zu sträuben, und zwar nicht zuletzt
deshalb, um die Arbeitskraft zu erhalten. Die
Initiative des Landesrings will den Arbeitnehmern,
die dem Fabrikgesetz unterstellt sind, die 44-Stun-
den-Woche bringen. Sie würde also rund 650 000
Arbeitnehmern zugute kommen. Nun hat bereits
Kollege Schütz darauf hingewiesen, dass es noch
rund 750000 bis 800000 Arbeitnehmer gibt, die
dem Fabrikgesetz nicht unterstellt sind. Diese
würden nur indirekt von der Initiative des Landes-
rings profitieren. Können wir uns nun damit zu-
frieden geben ? Ich glaube nein. Gerade bei den An-
gestellten gibt es noch grosse Kategorien, die noch
nicht einmal die 48-Stunden-Woche kennen. Ich
meine das Verkaufspersonal, das Anstaltspersonal
und die grosse Gruppe des Gastwirtschaftspersonals.
Bei diesen Personalkategorien sind Arbeitszeiten
von 52 und 54 Stunden in der Woche die Regel, und
beim Gastwirtschaftspersonal, das zum Teil in ge-
sundheitlich sehr unzulänglichen Verhältnissen ar-
beiten muss, sind die Arbeitszeiten noch länger.

Gestern und heute sind von den Arbeitgeber-
vertretern die Gesamtarbeitsverträge ebenfalls wie-
der sehr gelobt worden. Wir teilen diese Auffassung,
müssen aber feststellen, dass die Arbeitgeber den
Angestellten bis heute bis auf wenige Ausnahmen
dieses Instrument des Arbeitsfriedens vorenthalten
haben. Von den erwähnten 1500 Gesamtarbeits-
verträgen gelten nur wenige Dutzend für die Ange-
stellten, und in vielen Fällen müssen wir uns mit
Empfehlungen und Richtlinien begnügen.

Auch über die Folgen der Arbeitszeitverkürzung
sind gestern und heute an dieser Stelle ziemlich
pessimistische Stimmen laut geworden. Das ist aber
kein neues Lied. Die gleiche Melodie war schon im
Jahre 1920 zu hören. Ich habe das nachgelesen.
Damals hiess es, die schweizerische Wirtschaft
werde von der internationalen Konkurrenz geschla-
gen, werde nicht mehr soviel wie vorher exportieren
und demzufolge auch weniger Nahrungsmittel und
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Rohstoffe importieren können. Wir alle würden
ärmer werden und schlechter leben können. Das hat
man im Jahre 1918 geschrieben. Jeder, auch der
Unternehmer, wird heute zugeben müssen, dass keine
dieser Voraussagen eingetreten ist, im Gegenteil.

Ganz abwegig scheint mir jedenfalls, wenn der
Basler Volkswirtschaftsbund, die Dachorganisation
der Basler Arbeitgeberorganisationen, in seiner Ver-
nehmlassung zur Basler Initiative geschrieben hat:
„Das Postulat nach mehr Freizeit kann somit bloss
als Wunsch nach einer Annehmlichkeit, nicht aber
als begründetes Bedürfnis anerkannt werden." -
Das ist nicht vor dreissig oder vierzig Jahren ge-
schrieben worden, sondern jetzt, im Zusammenhang
mit der Basler Abstimmung über die 44-Stunden-
Woche. Da lobe ich mir die Ansicht eines der gröss-
ten Industrieführer der Vereinigten Staaten von
Nordamerika, der sagte: „Wir in Amerika haben in
den letzten Jahren unsere Ansicht sehr stark ge-
ändert. Wir sind zur Erkenntnis gelangt, dass Müsse
keine Zeitverschwendung ist, sondern dass sie sich
auch vom nüchternen Geschäftsstandpunkt aus be-
trachtet bezahlt macht, dass sie einen grösseren
Nutzen, bessere Gesundheitsverhältnisse und ein
besseres Erzeugnis gewährleistet."

Für uns Arbeitnehmer bedeutet kürzere Arbeits-
zeit Erhaltung der Gesundheit, mehr Zeit für kul-
turelle Betätigung, mehr Zeit für die berufliche Aus-
bildung, mehr Zeit für die Familie. Mehr Freizeit
bedeutet für uns aber auch mehr Freiheit.

Ich fasse zusammen: Wir dürfen alle jene, die
mit Sehnsucht auf die Arbeitszeitverkürzung war-
ten, nicht vergessen. Sie würden es nicht verstehen,
wenn wir eine Initiative, die auf einem Sektor eine
Arbeitszeitverkürzung bringt, einfach ablehnen.
Jenen Arbeitnehmern, die. wie ich erwähnte, heute
noch mehr als 48 Stunden in der Woche arbeiten,
das heisst 52 bis 54 Stunden, ja sogar bis 60 Stun-
den, dürfen wir nicht mit leeren Händen entgegen-
treten. Ich wiederhole: Diesen Leuten, die noch
wesentlich mehr als 48 Stunden in der Woche ar-
beiten, dürfen wir nicht mit leeren Händen entge-
gentreten. Deshalb stimme ich für den Rückwei-
sungsantrag des Kollegen Leuenberger. Wenn die-
ser nicht angenommen wird, werde ich den Antrag
des Bundesrates ablehnen und der Initiative zu-
stimmen.

Ackermann: Ich glaube nicht, dass es nach der
langen Debatte noch notwendig ist, den Rat von
der Unzweckmässigkeit der Initiative für die 44-
Stunden-Woche zu überzeugen. Sicher dürfen wir
nicht Hand dazu bieten, eine Bestimmung in die
Verfassung aufzunehmen, die entweder von Anfang
an nicht eingehalten werden kann oder dann bei
ihrer rücksichtslosen Durchsetzung zu schweren
Nachteilen für die Volkswirtschaft führen müsste.
Ich möchte mich lediglich kurz zu zwei Punkten
äussern :

1. Die Frage, ob diesem Volksbegehren ein Ge-
genvorschlag entgegengestellt werden soll, ist von
der Kommission in negativem Sinne entschieden
worden. Nun hat Herr Leuenberger diese Frage er-
neut aufgeworfen und zugleich einen Entwurf für
eine textliche Fassung eingebracht, der meines Er-
achtens durchaus eine brauchbare Diskussionsgrund-
lage für einen Gegenvorschlag bilden könnte. Es

kann sich damit eine Lösung anbahnen, welche die
gebührende Rücksicht auf die Gesamtarbeitsver-
träge und die Interessen der gesamten Volkswirt-
schaft nimmt. Persönlich halte ich zwar dafür, dass
es keiner neuen Verfassungsbestimmung bedürfte,
um die mit einer Verkürzung der Arbeitszeit zu-
sammenhängenden Detailfragen gesetzlich oder
arbeitsvertraglich zu ordnen. Trotzdem empfiehlt es
sich, die Frage eines Gegenvorschlages erneut einer
ernsthaften Prüfung zu unterziehen.

Mit Herrn Häberlin bin ich der Auffassung, dass
die Bundesversammlung ihr möglichstes tun sollte,
um die gesetzlich vorgeschriebene dreijährige Frist
für die Behandlung der Volksinitiative einzuhalten.
Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die Vorlage
nicht innerhalb dreier Jahre dem Volke zur Ab-
stimmung unterbreitet werden muss. In dieser Frist
muss lediglich die Behandlung durch die eidgenössi-
schen Räte erfolgen. Der abschliessenden Beschluss-
fassung in der Herbstsession dürfte auch so nichts
entgegenstehen, so dass der gesetzlichen Vorschrift
ziemlich genau nachgelebt werden kann. Eine kleine
Fristüberschreitung um etwa drei Wochen wird
allerdings nicht zu vermeiden sein; aber wir wollen
nun doch die frühere allzu large Auffassung nicht
in ängstlichen Formalismus umkehren. Ich bitte Sie
daher, dem Rückweisungsantrag von Herrn Leuen-
berger zuzustimmen.

Zum zweiten Punkt: Ich glaube, es ist notwen-
dig, hier in aller Form gegen die Art und Weise
Stellung zu nehmen, wie man von der Seite des
Landesrings gegen jene loszieht, die seine Initiative
nicht unterstützen wollen und können. Im „Brük-
kenbauer" stand in grosser Aufmachung ein Appell
an die sozialdemokratische gewerkschaftliche Frak-
tion des Nationalrates. Darin hiess es einleitend:
„Laut offizieller Pressemeldung wurde in der na-
tionalrätlichen Kommission die 44-Stunden- bzw.
5-Tage-Woche-Initiative mit allen gegen die Stimme
des Landesringsvertreters abgelehnt. Welch grosse
Enttäuschung wurde der grossen Mehrzahl unserer
Arbeiter bereitet durch das Arm-in-Arm-Marschie-
ren ihrer gewerkschaftlichen Vertreter mit den in-
teressierten Gegnern des sozialen Fortschritts." -
Sind die bürgerlichen Vertreter in der Kommission
wirklich Gegner des sozialen Fortschritts ? Auch
heute hat Herr Duttweiler vom Zusammengehen
mit den Rückständigsten, mit den Asozialen ge-
sprochen. Für meinen Teil möchte ich feststellen,
dass ich bereits drei Jahre vor Herrn Duttweiler, im
Jahre 1951, die 44-Stunden-Woche in unserem Be-
trieb einführte. Aber ich habe dabei nicht das Be-
dürfnis verspürt, dass dieser soziale Fortschritt nun
gleich in der Bundesverfassung verankert werden
sollte. Herr Duttweiler will gewerkschaftlicher sein
als die Gewerkschaften, er will sogar mittelständi-
scher sein als die Leute vom Gewerbeverband usw.
Ich glaube, eine solche Politik ist in der Eidgenos-
senschaft nicht tragbar. Nach meiner Auffassung
darf man nicht verallgemeinern; was für den einen
Betrieb richtig ist, ist für einen ändern nicht tragbar.
Die schöpferische Ungeduld des Herrn Duttweiler
in Ehren, aber wir wollen doch nicht vergessen, dass
alles Gute in unserem Lande langsam gewachsen
ist, und dieser Erkenntnis sollte auch bei der 44-
Stunden-Woche, der Arbeitszeitverkürzung Rech-
nung getragen werden.
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M. Reverdin: Le groupe libéral, au nom duquel
j'ai l'honneur de m'exprimer, a décidé d'appuyer la
proposition de renvoi à la commission présentée par
M. Leuenberger. Certes, il est sceptique quant à la
possibilité d'élaborer un contreprojet qui soit autre
chose qu'une fioriture déclamatoire insérée dans la
Constitution. Toutefois, il estime judicieux de réexa-
miner la question. En effet, tout doit être mis en
œuvre pour éviter ce qu'il faut.appeler un accident,
à savoir l'acceptation de l'initiative elle-même, dont
il a été suffisamment démontré que son application
conduirait à des perturbations fâcheuses et entra-
verait l'évolution naturelle en cours, qui conduit à
la semaine de 44 heures par le truchement des con-
trats collectifs.

M. Leuenberger nous soumet, sous forme de
proposition éventuelle, une ébauche de contre-
projet. Nous n'en saurions discuter au pied levé. On
n'improvise pas le droit constitutionnel. En revan-
che, le groupe libéral est d'avis que la commission
doit pouvoir étudier calmement ce texte et se pro-
noncer.

Dellberg: Dass ich für die Verkürzung der Ar-
beitszeit bin, brauche ich Ihnen nicht weiter vorzu-
tragen. Rein sachlich ist aber zu dieser wichtigen
Frage einiges auszuführen, das weder im Bericht
des Bundesrates, noch in den Referaten der beiden
Berichterstatter zu hören war. Wo stehen wir ei-
gentlich in der Verkürzung der Arbeitszeit ? Richtig
ist, dass die Initiative des Landesrings die Arbeits-
zeit verfassungsmässig verkürzen will auf 44 Stun-
den pro Woche, einzig und allein, wie vorhin Herr
Kollege Welter ausgeführt hat, für 650 000 Fabrik-
arbeiter. Wir wissen nun, dass am 20. September
1957 die letzte Erhebung in den Fabriken stattge-
funden hat. Von rund 650 000 Fabrikarbeitern sind
439 000 oder 68% Männer und 207 000 oder 32%
Frauen.

Noch eine andere Tatsache ist wichtig. Von den
646 000 Fabrikarbeitern sind 518 000 Schweizer und
128000 Ausländer, also ein Verhältnis von 4:1.
Wichtig ist ferner, dass ein grosser Teil oder fast
die Hälfte dieser 650 000 Arbeiter in der Metall-,
Maschinen- und Apparate-, der Instrumentenindu-
strie, sowie der Uhren- und Bijouterieindustrie tätig
sind, nämlich 320 000 Personen.

Ausserordentlich wichtig ist ferner folgende Tat-
sache. Seit 1956 hat die Fabrikarbeiterschaft um
rund 32 000 zugenommen, aber davon sind 31 000
Ausländer und nur 1000 Schweizer. Nun kämpfen
wir für diese Arbeiter, damit sie verfassungsmässig
die 44-Stunden-Woche erhalten. Herr Kollege Düby
hat vorhin zu Recht festgestellt, wir müssten die
Verkürzung der Arbeitszeit erreichen sowohl durch
Gesetz, als auch durch Vertrag. Leider wird dies
heute zu oft vergessen und das Hauptgewicht nur
auf den Vertrag gelegt. Wir werden nachher sehen,
was die Verträge seit 1955 ^gebracht haben.

Als 1874 in der Verfassung die Befugnis aufge-
nommen wurde, dass die Bundesversammlung das
Recht habe, für erwachsene Arbeiter die Arbeitszeit
festzusetzen, dauerte es weitere drei Jahre, .bis das
Fabrikgesetz endlich den 11-Stunden-Tag brachte.
Der damalige Abstimmungskampf war so hart wie
alle ändern, wenn es darum ging, die Arbeitszeit zu
verkürzen. Mit einer Mehrheit von nur 10 000 Stim-

men ist damals dieses Fabrikgesetz angenommen
worden. Dann dauerte es von 1877 bis 1914, bis der
10-Stunden-Tag eingeführt wurde. Schon vorher,
das unterstreiche ich, hatten die Gewerkschaften
bereits weitere Verkürzungen der Arbeitszeit er-
kämpft, und der 10-Stunden-Tag von 1914 war zum
Teil die Bestätigung des Bestehenden. Dann kam
das Jahr 1918, und bei jenem Generalstreik figu-
rierte als vierter Punkt die Einführung der 48-Stun-
den-Woche. Kollege Welter hat vorhin zu Recht
daraufhingewiesen, dass diese 48-Stunden-Woche im
Jahre 1920 eingeführt worden sei. Seither sind wie-
derum bald 40 Jahre verstrichen, immer noch gilt
die 48-Stunden-Woche, trotz allen Fortschritten,
von denen Kollege Welter vorhin gesprochen hat.
Ich komme darauf nicht zurück. Inzwischen aber
haben wir erlebt, dass andere Staaten, zum Beispiel
Deutschland, Frankreich, Belgien, Holland, Schwe-
den, die USA und Australien, schon seit 1920 kür-
zere Arbeitszeiten kennen. Auf diese Frage werde
ich später zurückkommen. Wie steht es denn mit
der grossen Idee des 8-Stunden-Tages ? Ich weise nur
kurz auf Beschlüsse der Internationale von 1890
und die darauf folgenden Kämpfe der Jahre 1891
bis 1920 hin, als man sich in der Schweiz endlich
zur 48-Stunden-Woche, bzw. zum 8-Stunden-Tag
bequemte.

Gestern hat Kollege Münz auf den Genossen
Greulich hingewiesen, der zwar nicht an diesem
Pult gesprochen habe, weil das Pult damals noch
gar nicht bestand. Herrmann Greulich hat im
Kampfe gegen die Motion Abt seine Schrift heraus-
gegeben, nämlich im Auftrag des Gewerkschafts-
bundes ,, Für die Menschwerdung der Arbeiterklasse".
Um die gleiche Zeit hat Genösse Giovanoli seine
Doktorarbeit über den 8-Stunden-Tag verfasst,
schon vorher Genösse Seidel seine Schrift „8 Stun-
den Arbeit, 8 Stunden Erholung, 8 Stunden Bildung
und Schlaf". Wie steht es jetzt ? Seit etwa 10 Jahren
demonstrieren wir immer am 1. Mai, nämlich seit
1945: Kampf für die 40-Stunden-Woche in 5 Tagen.
So war es 1945 und so war es auch 1957. Während
wir an unseren Maifeiern noch von der 40-Stunden-
Woche sprechen und dafür kämpfen, kämpfen die
Amerikaner für die 36- bzw. 32-Stunden-Woche,
und in den Renault-Werken spricht man von der
24-Stunden-Woche; immer aus den Gründen, die
vorhin Kollege Welter hier bekanntgegeben hat.
Nun sollen aber besonders die Zürcher nicht ver-
gessen, dass die Zürcher am 4. Mai 1919 für die
Stadt Zürich in der Gemeindeordnung bereits die
44-Stunden-Woche eingeführt haben. Dies ist nach-
zulesen bei Alfred Traber „Vom Werden der Zürche-
rischen Arbeiterbewegung", Seiten 91 und 92. Nun
sind seit dem Generalstreik, der das Postulat der
48-Stunden-Woche in seinem Programm hatte, 40
Jahre verstrichen. 1888, vor 70 Jahren, wurde un-
sere Partei gegründet, auch mit demselben Ziel der
Verkürzung der Arbeitszeit, der Gewerkschaftsbund
schon 1880. Er hat 1930 in seinem Gewerkschafts-
kongress die Forderung auf baldige Einführung
der 44-Stunden-Woche erhoben. Nachher war die
Verwirklichung dieses Postulates in der Zwischenzeit
nicht so leicht. Am Kongress, den ich soeben zitiert
habe, hat unser Genösse Weber sich sehr warm für
die Anwendung der 48-Stunden-Woche auf alle
Arbeitenden eingesetzt, ja bereits wieder von der
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